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97 .

Dem Her⸗
30g Frie⸗
drichWil⸗
heim
viro das
vofleſlo -

rium

uerkannt /

Geſchichte .

ro Tractaten eingeſchloſſen worden / und ſolches war

1. ein kffect obgemeldter Obligation per Fœdera ,

in welchen deutlich enthalten / daß kein Theil Friede
oder Stillſtand machen ſolte/ ohne ſeine Allürten mit

darein zu ſchlieſſen. 2. Iſt es ein factum alienum.
wobey Se . Churfl . Durchl . active nicht concurri —

ret / ſondern vielmehr Ihr aͤuſferſtes biß auff das

lezte gethan / damit die hohe Alltirte ſich nicht lepa⸗
riren / ſondern ferm bleiben moͤchten/ umnb wenig⸗

ſtens die Præliminatia des Friedens zu mainteni⸗

ren / zu welchem Ende man auch an Seiten Seiner

Churfl. Durchl. alle Kraͤffte zum beſten des Reichs
und der gemeinen Sache mit anzuwenden otleriret /
wie ſolches zur Gnuͤge bekannt . 3. Ward durch ge⸗

dachte Concluſion allein Sr . Churfuͤrſtl . Durchl .

mit der Kron Franckreich Anno 1679 . den 29 .

Jun . zu S. Germain gemachter particuliet . Friede
retabliret / der weder das Reich noch den Niemaͤgt⸗

ſchen Friedens⸗Schluß angieng / welcher doch nebſt
dem Weſtphaͤliſchenzum Fundament der jetzigen Frie⸗
dens⸗Negociation mit dem Reiche genommen wor⸗

den / maſſen bekanntlich Sr . Churfl . Durchl . Herr ,
Vater gedachten Tractat vor ſich zu machen genoͤthi⸗

get worden / nachdem er bereits durch den Niemaͤgi⸗
ſchen Frieden verlaſſen war . Dannenhero auch 4. 1

9 As maſſen beyde Hochfuͤrſtl. Controver -

2 tenten ſich dem Kaͤyſerl. Allerhoͤheſten Aus⸗

ſpruch in poffeſſorio des Hertzogthums
Guͤſtrow ſubmittiret / ſolches iſt in den Geſchichten
des vorigen Jahres gemeldet worden : Welchem

nach denn der Kaͤyſerl. Reichs⸗Hoff⸗Rath bald zu

Anfange dieſesJahres den 12 . Januar . dem Herrn
Hertzog Friedrich Wilhelm das Poſleſſorium des

Hertzogthums Guͤſtrow und deſſen Land und Leute

zuerkannt / und reſolviret / daß zů ſolchem Ende / ſo

wohl an Dero Kaͤyſerl. Comwisſion und Abgeſand⸗
ten im Nieder⸗Saͤchſiſchen Craiſe den Graffen von

Egek / als an die Craißausſchreibende Fuͤrſten/ die

Herren Hertzoge zu Schwerin und Strelitz / die ver⸗

wittbete Hertzogin / die verordnete Kaͤyſerl. Regie⸗

rung zu Guͤſtrow und die Ritterſchafft reloribiret /
an die Unterthanen auch zulaͤngliche Eatenta abge⸗
faßt / Er Herr Hertzog Friedrich Wilhelm zur wuͤrck⸗

lichen Belehnung admittiret / das petitorium aber

vor Dero in Sachen verordneten Kaͤyſerl. Com -

misſion auszufuͤhren reſerviret ſeyn / und dem Hn .
Hertzogen zu Strelitz ein Decretum Salvatotium

ertheilet werden ſolte / und ſolches alles dem Kaͤyſerl.
Abgeſandten im Nieder⸗Saͤchſiſchen Craiſe behoͤri⸗
ger Orten zu publiciren und zu inſinuiren auffge⸗
tragen . Geſtalt dann auch unter eben dem dato

den 12 . 2. Jan . von Ihr Kaͤyſerl .Maj. an die drey
ausſchreibende Fuͤrſten des Nieder⸗Saͤchſiſchen Crai⸗

ſes / nahmentlich S . Koͤnigl. Maj . von Schweden /
S . Churfuͤrſtl . Durchl . zu Brandenburg / und Hn.
Hertzogs Georg Wilhelms zu Braunſchweig Zelle
Durchl . von gleichem Inhalt reſoribiret worden /
daß dieſelbe Hochgedachten Hrn . Hertzog an Er⸗

greiffung ſolcher Polleslion in keine Weiſe hindern /
ſondern vielmehr / da es die Noth erfordern ſolte/ da⸗

hin behuͤlfflich ſeyn / und dabey manuteniren helffen/

ff

Denckwuͤediger Geſchichte.

ſilia und Conduite gefuͤhret haben / daß wann man

allerſeits damit beyzeiten einig geweſen/ die Sachen

Fuͤrſtl. Mechlenburgiſche Geſchichte .
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dieſe Inclution dem Reiche nicht præjudiciret / bey
welchem Se . Churfl . Durchl . ferner treulich ſtehen/
und das Ihrige zu deſſelben Defention biß zn erfol⸗
gendem Reichs⸗Frieden beyzutragen / ſich anheiſchig
gemacht / auch ebenfalls begehret / daß ſie in demſel⸗
ben eingeſchloſſen wuͤrden . Waren alſo S . Churfl .
Durchl , der gewiſſen Zuverſicht / es wuͤrde niemand /
ſo ohne pasſion vonder Sache judiciret / obgedachte
Incluſion ungleich deuten / noch das meritum , ſo
S . Churfl . Durchl . bey dem bißherigen Kriege / um

die gemeine Sache und das Reich erwieſen / im ge⸗

ringſten anfechten koͤnnen ; zumahlen ſie unter den

erſten Reichs⸗Staͤnden geweſen/ ſo ſich im Anfange

deſſelben vor den Riß geſtellet / All ' ances zu des

Vaterlands Beſchuͤtzung veranlaſſet / und getroffen/
folgends die gantze Zeither mit 20 . Mann und

druͤber gegen die Kron Franckreich / mit nach Fro —

Portion dieſer Armatur geringem anderwaͤrtigem

adjuto , und groͤſten Theils auff eigene Koſten / ohne

Ausſetzung agiret / auch ſothane Kattiotiſche Fon⸗

unter Goͤttlichem Segen einen beſſern Ausſchlag haͤt⸗
ten gewinnen koͤnnen .

ſich befindliche Miliß alſofort zuruͤck und ausziehen
laſſen moͤgten; damit alſo dermahleins ſelbiges Land

und Unterthanen von dem gantz unnoͤthigen Laſt

dieſer Mannſchafft befreyet / und das Ihrige dem

Publico zu Rettung allgemeiner Gefahr beytragen

zu koͤnnen/ conſerviret werden koͤnnen . Ingleichen

haben Ihr . Kaͤyſerl. Mʒaj. unter eben demſelben a—

to , allen und jeden Beamten und Unterthanen des

Hertzogthums Guͤſtrow ſolches zů wiſſen gethan / daß

ſie ſich nemlich gehorſamſt zu erinnern haͤtten/ wie

daß ſie nach erfolgtem Abſterben / Weiland Ihres ge⸗

weſenen Landes Zuͤrſten/ Guſtav Adolffs zu Mechlen⸗

burg / und der Succesſion dieſes Fuͤrſtenthums hal⸗
ben / zwiſchen den beyden Hertzogen Friedrich Wil⸗

helm und Adolff Friedrich zu Mechlenburg / ſich her⸗

vorgethanen Streitigkeiten / die Admineſtratton

und Verwaltung deſſelben in Dero Allerhoͤchſtem
Kaͤyſerl. Nahmen biß zu guͤt⸗ oder rechtlichem Aus⸗

gang der Sachen fuͤhren / und unterm 28 . Nov .

1695 . anbefehlen zu laſſen bewogen worden / keinem

Hertzogen anzuhangen / ſondern allein denen von erſt⸗

erwehnter Dero Kaͤyſerl. Adminittration erfolgen⸗
den Befehlen nachzukommen . Nun waͤren ſie zwar

der beſtaͤndigen Hoffnung geweſen/ es wuͤrden obbe⸗

ſagte Differentzien in der Guͤte von Dero zu dem

Ende angeordneten Kaͤyſerl. Commisſion abgethan
worden ſeyn ; Nachdem aber von beyden obberuͤhr⸗
ten ſtreitenden Theilen vielmehr Dero gerechtiſtes
Deciſum und Verordnung in Poffeſſorio verlan⸗

get / und Sie um die Belehnung angeruffen worden /
darum ſie auch verſchiedentlich gebethen ; So haͤtten
Sie zufolgeDero obtragenden Allerhoͤchſten Kayſerl .
Amts / dieſem von beyden Theilen zum oͤfftern be⸗

ſchehenen billigen Anſuchen nicht entgehen koͤnnen

ſondern die dißfalls verhandene AcLa ſammentlich in

weitlaͤufftige und wohlbedaͤchtliche Erwegung an Ih⸗
vor allen aber Dero in Guͤſtrow und auff dem Lande

Theatri Europæi XV . Theil .

rem Kaͤyſerl. Reichs⸗Hoff⸗Rath ziehen / darauff an

Hh ſie
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Hertzog Friedrich Wilhelm zu Mechlenburg der Ju-

ſlitz gemaͤß/ in die Pofſesſion des geſamten Her⸗
zogthums Guͤſtrow und deſſen Genuß cum omni

cauſa geſetzet/ zur Belehnung admittiret / und da⸗
bey ſo lang biß in peritorto ein anders durch guͤt⸗

oder rechtlichen Weg erfolget / und ſie darauff ferner
Verordnung ergehen haben laſſen werden / geruhi⸗
glich gelaſſen werden ſolte ; Solchem nach waͤre

Dero gnaͤdigſter und nachdruͤcklicher ernſtlicher Be⸗

fehl an ſie inszeſammt / und einen jeden inſonderheit
hiemit / und wolten / daß ſie bey Vermeidung Dero

Kaͤyſerl . Ungnad und
unausbleiblicher

ſcharffer Be⸗
ſtraffung / mehrgedachten Hertzog Friedrich Wil⸗

helm zu Mechlenburg nunmehro/ undſo lang/ bißein
Widriges nicht befohlen wuͤrde / fuͤr ihren rechtmaͤſ⸗
ſigen Landes⸗Herrn erkennen / demſelben gewoͤhnliche
Huldigung auff Dero Kaͤyſerl. Commitlarii An⸗

weiſung und ſein Begehren leiſten / auch jederzeit die

ſchuldige Onera und Pflichten abſtatten / deſſen Ge⸗
bot und Verbot / in ſo weit es ſich gebuͤhret/ in allem

geziemend nachkommen und geleben/ und davon auf
keine Weiſe noch Wege ſich abhalten / oder verhin⸗
dern laſſen ſolten .

Es hat auch hierauff der Hr . Graff von Egek ſich
in aller Stille von Hamburg zu dem Hrn . Hertzog
Friedrich Wilhelmt / und ferner mit demſelben nebſt

etlicher Mannſchafft nach Guͤſtrow erhoben/ und als

ſie den 26 . 16 . Jan . dafelbſt angekommen / die allda

verhandene Miliß eintzeln und bey wenigen Perſonet
in Pflicht genommen / die Buͤrgerſchafft zu gleich⸗
maͤſſiger PflichtAbſtattung angehalten / mithin des

Schloſſes / allwo die Hochfuͤrſtl. Frau Wittbe und

Princeſſinnen fich noch befunden / ſich bemaͤchtiget/
guch ferner in den naͤheſten Tagen ſich an andern

Orten in gleichmaͤſſige Lollesſlion geſetzet. Gleich⸗
wie nun der Hr . Hertzog Friedrich Wilhelm nebſt
jetztgedachten Kaͤyſerl. Hrn . Abgeſandten am dien⸗

lichſten zu ſeyn erachtet / alles auffs ſchleunigſte und

in aller Stille abzuthun / auch daher das Kaͤhſerl.
Reſcripi hiervon dem Hn . Hertzog Adolff Friedrich
allererſt den 29 . 19 . Januar . inſinuiret worden ;

17＋·
Alſo hat ſelbiger ſolches mit groſſerBefremdung auf⸗

ſich der Her⸗genommen / und daher bey Ihr . Kaͤyſerl. Majeſtaͤt
ſich daruͤber / als eine Sache / darin ſie noch nicht

gnugſam gehoͤret/ vielweniger das Kaͤyſerl. Decret

der Oblervance nach Ihnen comwuniciret worden /
zum hoͤheſten beſchwehret / und umm Auffhebung vor⸗

gemeldten Ausſpruchs / mithin Callirung aller bey
Ergreiffung der Vollellion ergangener Actuum

inſtaͤndigſt gebeten / wie aus naͤchſtſtehendem Me⸗

morial mit mehren zu erſehen :

E . Kaͤyſerl. Maj . Allerunterthaͤnigſt zu hinter⸗
bringen / werden Anwalds Gnaͤdigſter Herr Prin⸗

cipalis , Hrn . Hertzog Adolff Friedrichs zu Mechlen⸗

burg Fuͤrſtl. Durchl , nothdringlich getnuͤſſiget/ wel⸗

cher maſſen Dero Herrn Vettern /Hn. Hertzog Frie⸗
drich Wilhelms zu Mechlenburg / Fuͤrſtl. Durchl .
Ihro unternommen am 16 . dieſes lauffenden Mo⸗
nats Januarii , in die Stadt Guͤſtrow zu ruͤcken/
die von Dero Hn. Schwieger⸗Vater / Weiland Hn.
Hertzog Guſtav Adolff zu Mechlenburg / geworbene
ind mundlirte / auch dahero Anwalds Gnaͤdigſten

Beſchreibung
—ſſie referiren ſaſſen / und endlich befunden / daß der nach/ zu Nachts / auff gantz ungewoͤhnliche Art bey

4 . 5. und 6. Perſonen leparatim , an verſchiedenen
Orten der Gaſſen / in Eid zu nehmen / das Schloß
mit gewaffneter Hand anzufallen / die Buͤrger zu

Ablegung des Eydes zu korciren / in ſolcher Stadt
ſo wohl als auch hin und wieder im Lande ihre Nah⸗
men und Wapen anzuſchlagen / von denen eingeſeſ⸗
ſenen Landes⸗Unterthanen den Handſchlag der

Treue abzufordern / auch nunmehro die Huldigung
einzunehmen Fürhabens ſeyn ſollen / alſo alles was

ſie zu dero Pollesſions - Ergreiffung noͤthig erachtet /
fuͤrzunehmen/ und nachdeln ſie ſolches alles bewerck⸗

ſtelliget/ und ihrer Meynung nach/ die Execution

voͤllig verrichtet /am 19 . Januar . E . Kaͤyſerl. Majj .
unter dem 12 , Jan . alt . Cal . ergangenes Kaͤyſerl .
Keteriptum Anwalds Gnaͤdigſtem Herrn Erinci —

balen durch einen Schweriniſchen Reuter allererſt
inlinuiren laſſen . Wie nun Anwalds Gnaͤdigſter
Hr . Principalis Ihro nimmer perluadiren koͤnnen/
daß Eu . Kaͤyſ . Maj . bey befindlichen Umſtaͤnden die⸗

ſer Sachen / des Herrn Hertzogs zu Schwerin Hoch—
fuͤrſtl . Durchl . thaͤtliches Verfahren Allergnaͤdigſt
approbiren werde . ,/ weniger daß dieſelbe ſolches
verhaͤnget haben ſolten / als wovon Anwalds Gna⸗

digſtem Hrn . Ptincipalen biß dieſe Stunde noch

nichts kund geworden / ſo ſind ſie genoͤthiget worden /
darwider durch eine geziemende zulaͤſſige Protelt⸗

tion , ihre Jura zu teſetviren / auch da ſie durch das

am 12 . Jan . ergangene Allerhoͤchſtgedachte Kay —

ſerl . Keſcriptum , ſalvyo tamen ſemper honore

àc reſpectu Sac . Cæſ. Majeſt. debito , vieler recht -
gruͤndlich/ erheblichen Urſachen halber / welche alle

jetzo ſo gleich an⸗ und auszufuͤhren / weilen lum -

mum in ulteriori mora periculum , die Enge der

Zeit nicht zulaͤßt/ dabey auch Anwalds Gnaͤdigſter
Herr Principalis die darzu benoͤthigte Urkunden
ſo bald nicht an Hand ſchaffen koͤnnen/ ſich zum

hoͤchſten beſchwehrt befinden / und zwar dieſer Ur⸗

ſache halber daß r . in dieſer ſo offenbaren Jutrutz
Sache / darin Rechtswegen beyde Theile allemahl
gegen einander adl yeritatem cauſæ eruendam ge-
hoͤret/ und auff einſeitigen Vortrag zum Præjudiz
des audern Theils billig nichts verhenget werden ſol⸗
len / Hrn . Hertzog FriedrichWilhelms zu Mechlen⸗
burg / Fuͤrſtl. Durchl , in Wien ſich auffhaltender
Ober⸗Prælident von Horn einige Kaͤyſerl, Com⸗
miflarien / mit welchen er uͤber die Dinge / welche
dem Spruch der Mechlenburg⸗ Guͤſtrowiſchen Suc⸗
ceslions - Sache etwan hinderlich fallen moͤchten/
einſeitig contetiren koͤnne/ geſuchet und gebeten ;
2, Solche geſuchte einſeitige Commislion auch er⸗

Fuͤrſtl. Mechlenburgiſche

halten / und mit ihm hohe Kaͤyſerl. Herrn Herrn
Commiſſarien ohne beyſeyn oder erfordern Anwalds
Gnaͤdigſten Hn . Vrincipalen Miniſtri über dieſe ſo
importante Succeſfions . Sache einſeitig conferi
ret . Und z. darauf ſofort/ ohne des Anwalds Gnaͤ⸗
digſten Hrn . Principalen das geringſte von demje⸗
nigen / was bey ſolcher einſeitiger Conterence fuͤr⸗
gebracht und fuͤrgegangen / communiciret / oder die⸗

ſelbe mit ihrer Nothdurfft daruͤber gehöret worden / in

dieſer ſo groſſen und wichtigen Sache durch einige
Kaͤyſerl. Keleripta ſub dato 12 . anuar . alt . Cal,
ein Deciſum gemacht / ein Hohes Kaͤyſerl. Keſcri⸗

Herrn Principalen zuſtehende Millz ! dem Bericht abgelaſſen ; Auch J . in ſolchen Hoͤchſt angeregten

ptum an Anwalds Gnaͤdigſten Herrn Lrincipalen
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worden . 7. Sondern angefuͤhrter maſſen von Hn.

Geſchichte .

helms zu Mechlenburg Hochfuͤrſtl. Durchl . die Poſ -

fellion des Hertogthums Guͤſtrow zuerkannt / und
Anwalds gnaͤdigfter Herr Principalis ad petito -

tium verwieſen werden wollen . Welches Decre⸗
um dann F. nicht legitims nach Art und Ge⸗

wohnheit der Rechte / auch bißherigen Reichs⸗Hof⸗
Raths Obſervantz / publiciret und communici⸗
ret worden / daß es ad notitiam Anwalds gnaͤdig⸗

ſten Herrn Principalen kommen / und dieſelbe dar⸗
wider einiges zuſtehendes Reme dium Juris fuͤrneh⸗

men koͤnnen/ ſo gar / daß 6 . Anwalds gnaͤdigſten

Herrn Principalis in Wien dieſer Sachehalber ſich

auffhaltender Minitter und Rath von Haupt / ver⸗

moͤge Anlage ſub A. von ſolchem Kelcripto den

23. Jan . noch nichts gewuſt / noch erfahren moͤgen /

ſondern ſolches fuͤr ihm annoch verborgen gehalten

Hertzog Friedrich Wilhelns zu Mechlenburg Hoch⸗
fuͤnſtl. Durchl . daſelbſt ſubliſtirenden Ober⸗Præſi⸗

denten von Horn allerdings ſub -& obreptiriè

ausgewürcket und befoͤrdert worden . Worauff je⸗

doch 8. gemeldte Ih. Hochfuͤrſtl. Durchl . zu Schwe⸗

rin / als pars litigans der Executions - Ordnung

zuwider ſo fort am 16 . Jan . daſſelbe exequiret / in

die Stadt Guͤſtrow geruͤcket / die darinn gefundene
von weyland Herrn Hertzog Guſtav Adolfens Hoch⸗

fuͤrſtl. Durchl . geworbene / auch mundirte / und da⸗

hero Anwalds gnaͤdigſteinm Herrn Principalen zu⸗

kommende NMilitz/ inaudito modo , ſeparatim bey

4 . 5. und 6. Perſonen / dem Bericht nach / inEyd ge⸗

nommen / das Schloß atta quiret / Ihre Namen und

Wapen angeſchlagen / und von denen Eingeſeſſenen
den Handſchlag der Tren abfordern / auch was zu

Ergreiffung einer Pofleſſion noͤthig erachtet wor⸗

den / fuͤrnehmen laſſen . 9 . Nach verrichteter ſolcher
ntenditter Execution und vermeyntlich ergreiffen⸗

den Poſſeſſion aber allererſt am 19 . Jan . Alt . Cal .

Anwalds gnaͤdigſten Herrn Principalen das unter

dem 12. Jan. obangefuͤhrter maſſen per tub· & ob⸗

reptionem ausgewuͤrckte Kaͤyſerl. hohe Keſcri⸗

ptum durch einen dero Reutern inſinuiren laſſen .
10 . Dahero ſolches hohe Kaͤyſerl. Ioeo ſententiæ

ergangene Keſeriptum , ſo allen Rechten und Loͤbl.

judiciorum obſervantz nach ante executionem

ad notitiam partium publicirt werden ſollen/ ver⸗

walds gnaͤdigſtem Herrn Principalen intinui -

ret worden / und zu dero Wiſſenſchafft gekommen .
11 . Alſo allen Rechten zuwider in dieſer Sache die

Execution der publicationi Sententiæ vel De -

creti vorher gegangen / auch dadurch 12 . Anwalds

gnaͤdigſtem Herrn Principalen das ſonſt auch in ge⸗

ringfuͤgigen Sachen in Ihro Kaͤyſerl. Maj . Wahl⸗
Capitulation §. 42 . Pace Oſnabruggenſi art .5.
§ . 5J . und Reichs⸗Hofraths⸗Ordnung Lit . F. §. 7.
einem jeden privato conceditte remedium juris ,
und das darzu determinirte Tempus Legale An -

walds gnaͤdigſtem Herrn Principalen / als einem

Fuͤrſten des Reichs / in dieſer ſo groſſen und wichti⸗

gen gantzeHertzogthuͤmer concernirenden Sache ge⸗

hemmet und abgeſchnitten werden wollen . Uber

dem 13 . dieſe Sache in ſolchem ſtatu ſich nicht be⸗

funden / daß Rechts wegen noch zur Zeit darinn in

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

Kayſerl . Keſcripto Herrn Hertzog Friedrich Wil⸗

ſchiedene Tage poſt ejus executionem allererſt An⸗ P
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nen / angeſehen dieſelbe allererſt 4 . in puncto
Commiſſionis verſiret / und darinn an ſtatt wey⸗

land Jh. Hochfl. Durchl . Hn. Hertzogs Guſtav Adolph
zu Mechlenburg Ihr . Koͤnigl. Majeſt . zu Schweden

ratione des Bremiſchen / und Ihr . Churfl . Durchl .

zu Brandenburg von Anwalds gnaͤdigſtem Herrn
Principalen zu Ihrer Seits Commiflarien aller⸗

unterthaͤnigſt ausgebeten / auch da ſolche durch ein

hohes Kaͤyſerl. le eleriptum vom 11 . Eehr . vori⸗

gen Jahres verſaget werden wollen / in einigen / ab⸗

ſonderlich unterm 14 . Martii und 25 . Augutti
1696 . eingegebenen allerunterthaͤnigſten AMemo —

rialien / daß ſie ſich eines dritten Herrn Tommiſ⸗

ſarüi , aus darinn angefuͤhrten / auch hiebey ſub B.

befindlichen erheblichen Rechtsgruͤndigen Urſachen
nicht wohl begeben koͤnnen / gruͤndlicheVorſtellun⸗
gen gethan ; darauff Rechts wegen billig einſchrifft⸗
lich Decretum erſtlich erfolgen ſollen . So ſind
auch 15 . Anwalds gnaͤdigſtem Herrn Principalen
gegenſeitig uͤbergebene Schrifften / ſo wenig als daſ⸗

ſelbe / was in J . K. M. Reichs⸗Hof⸗Raths⸗Cantz⸗

ley / hoͤchſt erwehnter J . K. M. Reſcripto nach/ vor⸗

handen ſeyn ſolle / ohmunic ret / noch dieſelbe mit

ihrer dawider habenden Rechts⸗Nothdurfft / wie

Acta bezeugen / vernommen worden /welches gleich⸗
wol bey der von J . K. M. in verſchiedenen allergnaͤ⸗

digſten Keſcriptis verſicherten unpartheyiſchen Ad-
miniſtt rung der Joſtitz / auch erſtlich billich geſche⸗

hen ſollen ; fuͤrnemlich/ da noch darzu 16 . Anwalds

gnaͤdigſter Herr Principalis obiger Urſachen halber
in hac cauſa , wie die Acta abermals bezeugen wer⸗

den / niemals conc ludiret noch purẽ ſubmittiret /
ſondern allemal gebeten / Ihro zufoͤrderſt die gegen⸗

ſeitig uͤbergebene Seripta , dem rechtsgängigen Pro -

ceſſui und Reichs⸗Hofraͤthlichenbißherigen Obler⸗

vantz gemaͤß/ zu dommuniciren / ſie daruͤber mit

ihrer zuſtehenden Nothdurfft zu hoͤren/ und ehe ſol⸗
ches geſchehen / nichts præjudicirliches wider ſie
zu verhaͤngen/ wie dero verſchiedene bey denen Acten

vorhandene / und noch letzlich ſub præſentato den

17 . Jul . 17 . Sept. 10 . Decemb. 1696 . uͤbergebene
Schrifften ſolches mit mehrerm bezeugen muͤſſen.
19 . Alſo / und ehebevor ſolches alles geſchehen / de⸗

nen kundbaren Rechten / Reichs⸗Hofraths und

Cammer⸗Gerichts⸗Ordnung / auch bißheriger Ob -

ſervantz des hochpreißlicheñ Judicii Aulici nach/ in
oſſeſſorio vel p̃etitorio nichts verhaͤnget / noch

die Pofleſſion ſolcher maſſen Herrn Hertzog Fried⸗
rich Wilhelm zu Mechlenburg Hochfuͤrſtl. Durchl .

zuerkennet werden koͤnnen. 18. In mehrer Erwaͤ⸗

gung / daß auch noch darzu mit diſſeitigen ad Acta

uͤbergebenen Schrifften offenbar dargethan / und er⸗

wieſen / daß vermoͤge der Rechte / auch uͤblichenOb⸗

ſetvantz des Fuͤrſtl. Hauſes Mechlenburg das Land

Mechlenburg allemal getheilet geweſen / und in an⸗

derthalb hundert und mehr Jahren / auch polt Le⸗

ſtamentum Joh . Alberttĩ̃ I . die abgehende Guͤſtro⸗
wiſche Linie mit dem à communi ſt . pite Sueti -

nenſi herſtammenden Secundogenito ( welcher jetzo

unwiderſprechlich Anwalds gnaͤdigſter Herr Princi -

palis Herrn Hertzogs Adolff Friedrichs Hochfuͤrftl.
Durchl . ſeyn ) allemal wieder erſetzet / derſelbe die

Regierung in dem Guͤſtrowiſchen erhalten/ und da⸗

mit belehnet worden / wie die in Actis angefuͤhrte

petitorio oder poſleflorio geſprochen werden koͤn⸗

Theatti Europæi XV . Theil .

exempla . (der lezten nur zu gedencken ) Herrn Her⸗

Hh. 2 gog
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tog ULltici , Herrn Hertzog Caroli , und Herrn Her⸗

zog Johannis Alberti 1l . bezeugen . 19 . Und da⸗

hero die Secundo· - geniti des Fuͤrſtl.Hauſes Mech⸗
lenburg / folglich Anwalds gnaͤdigſter Herr Princi -

pal , n pfl ſſione ſolchen Juris allemal geweſen/
dahero allen Rechten nach ſo lange/ biß gegenſeitig/
daß ein us primogenituræ , daraus flieſſende Li -

Hea is Socceſſio & Conſolidatio in dem gantzen
Hertzogthum Mechlenburg rechtmaͤſſig introduci⸗

ret / lecimè dargethan und erwieſen / bey ſolcher
poſſeſſione diviſionis und daraus folgenden Guͤ⸗
ſtrowiſchen Regierung geſchutzet / auch wann in pol⸗
ſeſſorio geſprochen werden ſollen/ ſolche Polleſſion
deroſelben billig zuerkannt / undGegentheil ac peti⸗
torium verwieſen werden muͤſſen . 20 . Solches
lus primogenitutæ aber gleichwolen mit dem zwi⸗

ſchen Anwalds gnaͤdigſten Herrn Prigei palen und

Herrn Hertzog Friedrich Wilhelm zu Mechlenburg
zn Luͤbeck wegen des Stiffts Ratzenburg getroffenen
Vergleich gar nicht zu erweiſen ſtehet / indem (1)

Fuͤrſtl. Hauſes Mechlenburg getroffen / alſo darnach

anders angenommen / noch extendiret werden muß.
Nun iſt ( 3) aus dem jenigen / was in Actis diſſeits
ſchon breiter angefuͤhret/ bekannt/ daß weil das Land

Mechlenburg nicht wohl mehr als zwo Regierung
ertragen kan/ ſo lang in der GuͤſtrowiſchenSchwe⸗
riniſchen Regierung zwey Fuͤrſtl. Linien zugleich ſte⸗

nno communis ſt . pitis Lineæ Suerinenſis wie⸗

der erſetzet und beſetzet worden / und hat ſolcher Ver⸗

nicht præjudiciren koͤnnen/ ſondern es hat derſelbe

verglichen / demſelben die Regierung in dem Schwe⸗

auch expiriret / und haben die Nepotes Herrn Jo-ſa

darinn des ſuris prywogenitutæ oder deſſen ſta·Wie nun nach ſolchem in dem Fuͤrſtl . Haͤuſe Mech⸗
Hilirung mit keinem Wort gedacht / ſolcher Ver⸗ lenburg von vielen Zeiten dero ublichen Oblervanß /
gleich auch ( 2) wie er nach alter Oblervantz des da weyland Herr Hertzog Guttavus Adolphus den

auch allemal gedeutet / und nicht weiter / auch nicht ] beſeſſen und regieret / Herr Hertzog Adolphus Eri⸗

hen/ in der Schweriniſchen Linie die Fuͤrſtl. HHn . als die vorigen nicht extendiret / und daraus nach
Bruͤder verſchiedentlich ſich ſolcher maſſen vergli⸗ Abſterben Herrn Hertzogs Guttavi Adolphi Hert
chen/ daß einer derſelben die Regierung geführet /der [Hertzog Friedrich Wilhelm / eben ſo wenig/ wie alle

andere Herr Bruder aber mit gewiſſen jaͤhrlichen vorhin genannte Herren Hertzoge über das ganze
Keven en vorlieb genommen welches aber nur Land einiges Jus primogenituræ , und daher das
allemal ſo lange gewaͤhret/ als ſolche zwey regieren⸗Guͤſtrowiſche Antheil behaupten / ſondern es wird
de Linien geſtanden ; wann aber die Guͤſtrowiſche auch ſolcher Antheil ebenfalls wie denen vorhm er⸗

Linie und Regierung alleinal mit dem Secundo⸗ge⸗ nannten Se cundo- gentiis , alſo auch Herrn Hertog

gleich dem andern Herrn Bruder im geringſten Rechts wegen allerdings zugebilliget werden muͤſſen,

ungeachtet ſolchen Pransacts in dem Guͤſtrowiſchen Frimogenituræ und die daraus intendurte Con
die Regierung bekommen / wie ſolches die ezempla ſolidation aus Ihr . Kaͤyſerl. Maj . weyland Herrn
Herrn Hertzog Ulrici , welcher ſo lang Herr Hertzog Hertzog Chriſtian Ludwig ertheilten/ beyder Schwe⸗
Henricus gelebt / und das Guͤſtrowiſche regieret / ſel⸗riniſchen invettitut Herrn Herzog Friedrich Wil⸗
nem aͤlteſten Herrn Bruder Johanni I . in dem helms auch renovirten Lehen⸗Brieffen / und was

Schweriniſchen die Regierung uͤberlaſſen / und ſichſwegen des Mechlenburg⸗Guͤſtrowiſchen Antheils
mit einem jaͤhrlichen Apanavio beholffen; wie aber darinn geſetzet / nicht erwieſen noch behauptet wer⸗

nachgehends Herr Hertzog Henricus geſtorben / hatſ den . Indem ( 1) jene erſte Lehen⸗Brieffe ohne ein⸗
Herr Hertzog Johannes Albertus I . aus ſolchemziges Vorwiſſen deren daran ſonſt mit intetelſiren⸗
Vergleich in Linea Suerinenſi kein Introductum ſden HHn . Hertzogen von Mechlenburg & iis plane
ſus primogenituræ wider ſeinen ander⸗gebohrnen finauditis , und zwar in denen Jahren / daAnwalds

Bruder Herrn Hertzog Ulricum behaupten koͤnnen/ gnaͤdigſter Herr Päncipalis noch nicht das Alter
ſondern hat demſelben den Guͤſtrowiſchen Antheil eines Jahres erreichet / alſo nicht contradiciren
und deſſen Regierung uͤberlaſſen muͤſſen. Gleicher koͤnnen/ in gantz andern formalien / dann alle vori⸗
maſſen hat auch Herr Hertzog Carolus mit ſeinem ge ergangene Lehen⸗Brieffe ausgefertiget : Auch
Bruder Herrn Hertog Johanne Alberto l . ſich ( 2) uͤber dem bekannt / quod per ejusmodi Inve -

ſtituras morales in feudo ſine Inveſtitura cor -
riniſchen uͤberlaſſen/ und mit einem gewiſſen jaͤhrli⸗ Porali inveſtito nihil juris acquiratur , wie ſol⸗-
chen Unterhalt vorliebgenommen : Wie aber Herr ſches ex Bald . ad L. 3. C. ut in Poſſ . Legat . Hie -

Hertzog Ulricus abgegangen / iſt voriger Vergleich ron . Gahriel Conſil . 83. n. 11 . L. f . & multis

hannis Alberti L. daraus gar kein Jus Primdge - In . 362 . und daher ſolche contra formam omnium

halten koͤnnen / ſondern Hertzog Carolo die Regie⸗
rung in dem Heꝛtzogthum Guͤſtrow uͤberlaſſenmuͤſſen.
Ebener maſſen hat Hertzog Joan . Albert . II . mit

ſeinem Herrn Bruder Herrn Adolph Fridericol .

longe poſt teſtamentum Joannis Alberti I. ver⸗

moͤge Anlag ſub C. ſich gleicher maſſen / wie Herr
Hertzog Carolus das Hertzogthum Guͤſtrow innen

gehabt und regieret / Anno 1608 . verglichen / dem⸗

ſelben die Regierung in dem Schweriniſchen uͤber⸗
laſſen / und ſich mit einem jaͤhrlichen Apanagio ver⸗

gnuͤgen laſſen / wie aber Herr Hertzog Carolus An .
0 161 . ſelig verſchieden / iſt ebenfalls ſolcher
Vergleich expiriret / und hat aus ſolchem gemach⸗
ten Vergleich Herr Hertzog Adoiphus Eridericusl .

eben wol gar kein erlangtes Jus Primogenituræ
uͤber das gantze Land Mechlenburg behaupten koͤn⸗
nen / ſondern ſeinem Herrn Bruder Johanni 41.
berto IL. ſolchen angefuͤhrten Vergleichs ungehin⸗
dert / den Guͤſtrowiſchen Antheil uͤberlaſſen müͤſſen .

Mechlenburgiſchen Güſtrowiſchen Antheil annoch

dericus II . mit Ihrem Herrn Vetter / Herrn Her—
ßog Friderico Wilhelma , auff gleiche Weiſe ſich
verglichen / Deroſelben die Regierung in dem Schwe⸗

riniſchen uͤberlaſſen/ und einen jaͤhrlichen Unterhalt
nach vorigen Exempeln angenommen . Alſo mag
auch ſolcher in Lubeck getroffener Vergleich weiter

Adolpho Eriderico Il . alsjeigem Secundo - geni -
to communis ſtipitis Cineæ Suerinenfis von

21 . So mag auch das gegenſeitige fuͤrgebende Ju⸗

liis Dd . latè deducit Klock . part . Conſil . 7 .

— ————— —Præ -

Fuͤrſtl. Mechlenburgiſthe
5

nituræ uber das gantze Land prætendiren oder er/ —
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ſten nicht præjudiciren koͤnnenz abſonderlich / da

theilte renovirte Lehen⸗Brieffe/ von Ihto Kaͤhſerl.
Maj . Hrn . Hertzog Adolpho Fridetico II . ein

Kaͤyſerl. Decretum Salvatorium , wie ex Actis

fehnumg Ihro an ihren habenden Rechten nicht

præjudicixen ſolte/ ertheilet / und dadurch cum

renovatum in ipſa renovatione continetur ,

wie dieſem alſo / auch jenen der intendirende Efle⸗

ctus reſpectuHn . Hertzog Adolphi Eriderici und

Dero Hochfuͤrſtl. Deſcendentz benoſmmen wordenz

Welches hohe Kaͤyſerl. Decretum Salvatorium ,

ia nothwendig darwider vim & elficaciam mit ſich
fuühren/ und hiebey attendiret werden muß. 22 .

Eben wenig iſt auch aus dem Leltamento Herrn
Hertzogs Johandis Alberti des Erſten / und daruͤ⸗

ber von Ihro Kaͤyſerl. Maj ertheilten Kaͤyſerl. Con⸗

litmation bey deren gruͤndlichen Erwegung ein Jus

btimoęenituræ , und darauff gebauete Congſolida -

tioa zu erweiſen / ſondern es bezeuget alles dasjeni⸗

ge / was ſchon ad Acta gebracht / auch nochmahls
beygehende ausfuͤhrliche / und eines Theils von der

Coͤbl. Juriſten⸗Kaculaͤt zu Wittenberg approbirte
Deductiones ſub D . & E. handgreifflich das Wi⸗
derſpiel / daß nemlichen in dem Fuͤrſtl. Hauß Mech⸗
lenburg niemahls einiges Jus Urimogenituræ in -

troduciret ; Wie dañ auch/ daß dißfalls die gewoͤhnli⸗
che Reichs⸗Taxs jemahlen erleget / ſich nirgend fin⸗
den noch zu erweiſen ſeyn wird . Dahero dann auch
Rechtswegen Hr . Hertzog Adolff Friedrich zu Mech⸗
lenburg nach uhralter Oblervantz des Fuͤrſtl. Hau⸗
ſes Mechlenburg und denen vorhin angefuͤhrten un⸗

laugbaren Exempeln der ernannten Secundo - geni -
torum , bey der Poflesſion des Hertzogthums Guͤ⸗

ſtrow ſo lang/ biß gegenſeitig ein rechtmaͤſſig intro⸗

ducirtes Jus primogeaitutæ erwieſen wird / nicht

aber Hr . Hertzog Friedrich Wilhelm zu ſchuͤtzen/ be⸗

ſondern derſelbe acl petitorium zu verweiſen iſt .
Andere und mehr motiven ( welche/ da es noͤthig
befunden werden moͤchte/ weiter anzufuͤhren/ auch

vorgeſetzte ferner zu deduciren hiemit xæpreſsè re -

ſerviret wird ) fuͤr jetzo annoch zuuͤbergehen ; Als

ſein Anwalds gnaͤdigſter Hr. Principalis nothdring⸗
lich verurſachet worden / wider Hoͤchſtgedachter Ihr .
Kaͤyſerl. Maj . in der Mechlenburg⸗Guͤſtrowiſchen
Succeſſions - Sache ſub dato 12 . Jan . alt . Cal .

ergangenes Kaͤyſerl. Reſcriptum , und was daruͤ⸗
ber ſonſten mehr ergangen / auch von Dero Herrn
Vettern / Hrn . Hertzog Friedrich Wilhelm zu Mech⸗
lenburg Fuͤrſtl. Durchl . ante puplicationem vel

inſinuationem , auch wider die Executions - Ord⸗

nung richtig fuͤrgenommenen Execution , daß de⸗

roſelbenin Euer Kaͤyſerl. Maj . Wahl⸗Capit . §. 42 .
Pace Oſnabrugg . art . f5. §. 55 . und des Reichs⸗
Hoff⸗Raths Ordnung . tit . J . F. 7 . vergoͤnte und

uſtehende Remedium quris ſuſpeuſivum mit Eu.
Kaͤyſerl. Maj . Allergnaͤdigſter Erlaubniß aus hoch⸗
dringender Noth / vermoͤge beygehenden daruͤber ver⸗

fertigten lalt urnenti ſab E. annoch innerhalb 10 .

DenckwuͤrdigerGeſthichte.
ptæcedentium eingerichtete Lehen⸗Brieffe / denen uͤ⸗

brigen Herren Hertzogen zu Mechlenburg / abſonder⸗
lich Hrn . Hertzogen Adolpho Ftiderico II. tan -
quam tertiis inauditis , Rechtswegen im gering⸗

hiemit otferirt haben. Und gelanget dahero an

noch dazu ( 3. ) uͤber dem wider dieſe Hrn . Hertzog Eu. Kaͤyſerl .Maj. Anwalds Gnaͤdigſten Hn. Prin⸗

Friedrich Wilhelmen zu Mechlenburg daruͤber er⸗

wohl bey angefuͤhrten Umſtaͤnden/ Satvo tamen

honore Sacræ Cæſareæ Majeſtati debito , ſie

bekannt / daß ſolche gegebene Inveltitur und Be⸗ durch die ehe und bevor ihr die gegenſeitige Uberga⸗

Sache / das in Dero Kaͤyſerl. Wahl⸗OJapitulation

pace Oſuabruggenſi und der Reichs Hoff; Raths⸗
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Tagen à tempore ſcientiæ zu ergreiffen / wollen ſie
ſich hiemit zu demjenigen ratione ſolennium , was

etwan dißfalls von Sie / denen Rechten nach / delide -

riret und erſordert werden koͤnte/ allerunterthaͤnigſt

cipalenallernnterthaͤnigſtes Suchen und Bitten / die⸗

ſelbe wollen in Allergnaͤdigſter Erwegung / wie gleich⸗

ben / und was ſonſt als bey der Reichs⸗Hoff⸗Raths
Cantzley befindlich / angegeben werden will / com⸗

munic ret / und ſie daruͤber mit ihrer zuſtehenden
Nothdurfftgehoͤret / ergangeneKaͤyſerl. eſeripta
und Verordnungen / und darauff von Dero Herrn
Vettern / Hn. Hertzog Friedrich Wilhelm zu Mech⸗

lenburg Fuͤrſtl. Durchl . als parte lirigantẽ der Kxc·

cutious - Ordnung/ und zwar ante publicationem
aut inſinuationem , auch ehe von einiger Kaͤyſerl.

HohenVerordnung die geringſte zu Anwalds Gnaͤ⸗

digſten Hrn . Principalen Wiſſenſchafft gekommen /
ſelbſt verrichteten Execution zu nahe geſchehen / und
zum hoͤchſten graviret worden / Ihro in dieſer ſo ien
portanten / ein gantzes Hertzogthum

concernirenden⸗

Ordnung verordnetes Remedium ſuſpennwum
genieſſen laſſen ; deme zufolge / die am 12 . Januar .
ergangene Kaͤyſerl . Verordnung und Kelcri pta auf⸗
zuheben / nicht allein gantz ernſtliche nhibitiones ,

ſondern auch mandata revocatoria ſub pœna

rooο . Marck loͤthigenGoldes und andern ſchwehren
Beſtraffungen an Hrn. HertzogFriedrich Wilhelms
zu Mechlenburg Fuͤrſtl. Durchl . dahin ergehen laſ⸗
ſen / daß ſie in dieſer Sache zum Præjuditz An⸗

walds Gnaͤdigſten Hrn . Principalen nichts weiter

zu Ergreiffung einiger Lollestion in dem Hertzog⸗
thum Guͤſtrow fuͤrnehmen/ ſondern alles und jedes
was ſie darin gethan / wieder auffheben / die ange⸗

ſchlagene Nahmen und Wapen wieder abnehmen / de⸗

nen geſamten Einwohnern / welche ſich etwa damit

verbunden / ihrer Eyds⸗ Pflichten erlaſſen / und ſich
mit ihren bey ſich habenden Leuten an ihre gewoͤhn⸗
liche Auffhaltungs Orte begeben / die Stadt und das

Hertzogthum Guͤſtrow vor allen voͤllig raumen ſol⸗
len ; Zugleich auch deren anſehnlichen Kaͤyſerl. Ab⸗

geſandten dem Hrn . Graffen von Egg committi -

ren / dahin zu ſehen und zu befoͤrdern/ daß ſolchem
allerſchleunigſt nachgelebet werde : Deme zufolge
Hr . Hertzog Friedrich Wilhelms Fuͤrſtl . Durchl .

auff Dero Anſuchen mit dem Hertzogthum Guͤſtrow
nicht belehnen / ſondern vielmehr in puncrko Com⸗

mistionis vorhero Dero Kaͤyſerl. Allergnaͤdigſtes
Deciſum ergehen laſſen / dabenebens Anwalds gnaͤ⸗
digſten Hrn . Principalen / von allen und jeden ge⸗

genſeitigen Eingaben / auch was bey der Reichs⸗
HoffCantzley dieſer Sache halber ſich etwan befin⸗
den moͤchte/ Copei ertheilen / und dieſelbe mit ihrer
Nothdurfft daruͤber rechtmaͤſſig hoͤren / auch ehe und

bevor ſolches alles denen kundbaren Rechten nach ge⸗

ſchehen / allergnaͤdigſt nicht verſtatten / daß zu An⸗

walds Gnaͤdigſten Hrn . Principalen preꝛjuditz und

Nachtheil etwas verhaͤnget und fuͤrgenommenwer⸗

den moͤge; wie ſie dann dazu / und was ſonſten fuͤr
Hh 3 Siel
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geſchehen / ſelbige zum Ettect und Execution zuſ.

Sie nuͤßzlichers und erſprießlichers gebethen werden

koͤnte oder moͤchte/ Juſtisſimum lmperatotiæ Ma -

jettatis oflicium allerunterthaͤnigſt angeruffen ha⸗
ben wollen . Datum den 25 . Januar 1697 .

Nicht weniger hat dieſe Sache die Craißausſchrei⸗
bende Fuͤrſten des Nieder⸗Saͤchſiſchen Craiſes ſehr
befremdet / als welcheSie nicht allein vor ſich/ zu ei⸗

ner Delinitiyv noch nicht reiff gnug / ſondern auch
den Modum der Reichs⸗Oblervantz nicht gemaͤß
zu ſeyn erachtet ; deren Execution , auch waͤnn ſie
ſchon geſchehen moͤgen/ nicht durch den Hrn . Gra⸗

fen von Egk/ ſondern durch ſie als Fuͤrſten und Obri⸗

ſten des Craiſes haͤtte geſchehen muͤſſen: Haben da⸗

hero des Hrn . Hertzog Fr . Wilhelms Durchl . er⸗

mahnet / von der ergriffenen Polfeslion abzuſtehen /
und das Hertzogthum Guͤſtroiw wieder in den Stand
zuſetzen / darin es zuvor geweſen / oder gewaͤrtig zu

ſeyn / daß ſie nach Anleitung dero tragenden Amts /
derjenigen Mittel / ſo ihnen dißfalls zuſtüͤnden/
ſich gebrauchen würden / befage folgenden Schrei⸗
bens :

Unſere Freundſchafft auch Freund⸗Vetterliche
Dienſte / und was wir ſonſt mehr Liebes und Gutes

vermoͤgen/ zuvor . Durchlauchtigſter Fuͤrſt/ freund⸗
licher lieber Vetter und Oheim .

Gleichwie der von Eu . Lod. neulicher Zeit in dem

Hertzogthum Mechlenburg⸗Guͤſtrowiſch. Theils erſt
in der Refidentz⸗Stadt angefangener / folglich durch
das gantze Land continuirter und ausgeuͤbter Pro .

cels maͤnniglich / inſonderheit aber diejenige / denen

von des Heil . Reichs innerlichen Verfaſſung etwaige
gruͤndliche Wiſſenſchafft beywohnet / wohl nicht an⸗

ders / als zum hoͤchſten ſurprenniren und befremden
koͤnnen; Alſo werden hoffentlich Eu . Lbd. von ſelb⸗
ſten gar leicht begreiffen und urtheilen / welcher Ge⸗

ſtalt dieſelbe Uns vorkommen muͤſſen/ als derer Ge⸗

rechtſame und hohen Craiß⸗Amts Obliegenheit auch
ſo mercklich dabey engagiret / und dadurch ſo ſehr ge⸗
kraͤncket worden ; ¶Wir achten anhero nicht gehoͤrig/
und alſo allerdings uͤberfluſſig/ weitlaͤufftig hiebey an⸗

zufuͤhren/ welcher Geſtalt dieſer Sachen halber etwa zu
Wien bey dem Kaͤyſerl. Reichs HoffRath moͤchte
procediret und verfahren ſeyn / wiewohl denen da⸗

bey einkommenen Berichten nach/ daß es allen recht⸗
ſchaffenen Patrioten wohl nicht anders / als eine

ſonderbare x pprehenſion erwecken / und dahero An⸗

laß und Gelegenheit geben will / auff Mittel und

Wege zu gedencken / von denen davon nicht unbil⸗

lig zu beſorgenden ferneren gefaͤhrlichen Conlequen⸗
tien ſich in Zeiten frey zu machen / allein dieſes koͤn⸗
nen wir doch gleichwohl nicht umgehen / Eu . Lbd.

Freund⸗Vetterlich hiebey vorzuſtellen / daß/ wie uns

von einiger dieſer Sachen halber ausgefallenen Ur⸗

theil vorhero und ehe obangeregte Proceduren in de⸗

nen Guůſtrowiſchen Landen wuͤrcklich unternommen /
das allergeringſte nicht kund geworden / als ob ſchon
einige dergleichen delinitive Sententz / darin vorbe⸗

deutete Land⸗polleſſion Eu . Lbd. zuerkannt / und die

auch nach allen Stuͤcken ihre vollkommene Krafft
erlanget haͤtte/ Eu . Lbd. in den Haͤnden haben moͤch⸗
ten / dennoch bekannter maſſen nach denen Reichs⸗
onſtitutionen auch bißhero noch jederzeit beybehal⸗
tenen uͤblichen praxi ſich keineswoeges geziemen koͤn⸗

Fuͤrſtl. Mechlenburgiſcheſ

bringen . Vielmehr aber hat ſich allerdings gebuͤh⸗
ren wollen / bey dem im Craiß verordneten Fuͤrſtl,
Ausſchreib⸗Amt ſich derentwegen auff gehoͤrige Weiſe
anzumelden / und dasjenige dabey zu verlangen / was

uͤblichemHerkommen nach eine ordentliche Exccu -
tion der Juſtice und ausgeſprochener Urtheil erfor⸗
dern und an Hand geben moͤchte/ und zwar vor

dieſesmahl um ſo viel mehr / als ja Eu . Lbd. nicht
unbekannt geweſen / in was Zuſtand angeregtes Her⸗
tzogthum ſich eigentlich gefuͤnden/ auch aus erhebli⸗
chen Urſachen / die jetzo dort noch einlogirte Craiß⸗
Trouppen anfaͤnglich dahin verleget werden muͤſſen.
Wann nun aber dergleichen ungewoͤhnliches Ver⸗

fahren und ſo gar empfindlicher Eingriff in Unſer
obhabendes Cratß⸗Amt uns nicht anders als miß⸗
faͤllig und unleidentlich vorkommen muß ; ja da wir

dabey ſoſtillſizend zuſehen ſollen / in unſerm eigenen
Gewiſſen einen ſehrgefaͤhrlichenSerupel/ bey der wer⸗

then potteriiat unausloͤſchliche blame und nicht

geringe Verantwortung erwecken und uns aufflaben
wuͤrden ; So leben wir zu Eu . Lbd. des zuverſicht⸗
lichen Vertrauens / es werden dieſelbe/ wann ſie dieſe
Sache etwas reifflicher und ohne praoccußation

bey ſich uͤberlegen/ von ſelbſten finden / daß dieſes gar

nicht der rechte und gewoͤhnliche Weg / zu demjenigen
zu gelangen / worzu man ſich durch ordentlich aus⸗

geſprochene Urthel moͤchte berechtigt befinden / oder

auch allgemeine Ruhe und Sicherheit in dem Heil.
Reich beyzubehalten ſey ; Wir erſuchen demnach
und ermahnen Eu . Lbd. hierdurch Freund⸗Vetter⸗
lich und wohlmeynentlich / nicht nur von fernerm
dergleichen unfoͤrmlichen Vornehmen gaͤnzzlich abzn⸗

ſtehen / und laͤngſtens innerhalb den naͤchſten 10 ,

Tagen nach Intinuation dieſes/ alles wiederum in

dem mehrerwehnten Hertzogthum Mechlenburg⸗Gu⸗
ſtrow in den Stand zu ſetzen / darinn vor der ſo ge—

nannten Execurion und anmaßlich ergriffenen
Poſſeſs es jedes Orts geweſen / und durch etwaiges
widriges Bezeugen/ zu neuen Verdrießligkeiten kei⸗
nen Aulaß zu geben / zumahlen auf ſolchen unvermu

theten Fall unſer obhabendes Amt uns unumgaͤng⸗
lich dahin wird anleiten muͤſſen/ nach Inhalt der
Reichs⸗Conſtitutionen und der bißherigen Obler —

vanz bey demjenigen / ſo uns zuſtehet/ zulaͤnglich uns
zu mainteniren / und nicht zu geſtatten / daß ein ſo
gewaltiger Eingriff und unleidentliche Prerjudiß
demſelben moͤge zugefuͤget werden . Wir verſehen
Uns aber zu Eu . Lbd. eines beſſern/ und blelben De⸗
roſelben naͤchſt Goͤttlicher Empfehlung zu freund⸗

vetterlichen Bezeugungen/ Freundſchafft und Dienſt
Wi

und erbiethig Gegeben den 18 . Februaru
1697 .

Schwediſche und Nieder⸗Saͤchſiſche Trouppen ſich

Sr . Durchl . ſich in aller Stille zu zween und dreyen

GeneralMajor Oeſterling / im Nahmen gedachtenff
Hrn . Hertzogs von Schwerin / alle Poſten vititirte /
und an ein nicht weit von dem Schloſſe gelegenes
Thor kam/ ſo machte ſichder Obriſt⸗Lieutenant Klin⸗
ckenſtrohm mit auffgezogenen Haͤhnen und auffge⸗

nen / ſolcher Geſtalt eigenthaͤtig wie von Eu . Lbd. paßten Lunten heraus/ und rieff dem Genergl⸗Mafor

81/

Es hatten auch die bißher zu Guͤſtrowgelegene und ſehn
ich die

82 ſe / Craiß⸗
geweigert / ohne ausdruͤckliche Ordre ihrer Principa⸗ Trouppm
len auszuziehen / geſtalt dann dieſelbe bey Ankunfftſgegen

d

boſſes-
ions -

auff das Schloß begeben/ und wie bald darauff der Crgreif
ung/

Deßn
Kaͤhf
an die
ausſch
bende
ſten ſe
bet.
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naͤchſten Wachten zu helffen / die er alſobald zuſam⸗

men rieff/ der Obr. Lieutenant aber ließ loßbrennen /

ehe dieſelben noch zuſammen kamen / wodurch der

General⸗Major ſelbſt einen Schrammſchuß an den

Arm bekommen . Und weilen des Herrn Hertzogen

Durchl . nur angefuͤhrter E&xmahnung keine ſtatt ge⸗

ben wollen / ſo wurden 2. biß 3000 . Mann Schwe⸗
diſcher / Brandenburgiſcher und Luͤneburgiſcher Voͤl⸗

cker unter der Anfuͤhrung des Obr . Lieuten . Klin —

kenſtrohms dahin abgefertiget/ welche den 26 . Marr .

vor der Stadt ankamen / und weil ſie ſo fort Ernſt be⸗

zeigeten / ſo warffen die beyde GuͤſtrowiſcheCompa⸗

gnien das Gewehr nieder / die Schweriniſche aber

wichen zuruͤcke nach des Herrn Hertzogen Logier/ und

Deßwegen
Kaͤyſ. Maß
an die Craiß⸗
allsſchreĩ⸗
bende Für⸗
ſten ſchrei⸗
bik

umb zu verthaͤdigen; die Craiß⸗Voͤlcker aber drun⸗

gen hinter her nach Sr. Durchl . Logier zu / und ver⸗

vermeynten es zu uͤberrumpeln/ funden aber daſelbſt

ſuchten ſich mit Auffwerffung der Straſſen da her⸗

eine gute Verfaſſung / und wurden alſo abgehalten .
Nichts deſtoweniger kamen ſie den folgenden 27 .

Mart . zum andernmal mit groͤſſerer force davor /
und veranlaſſeten dadurch die commendirende Offi⸗
cirer Se. Durchl . zu erſuchen / unſchuldig Blut zu

ſchonen / die ſich auch darinn begriffen / und binnen

6. biß 8. Stunden auszuziehen verſprochen / geſtalt
dann die 3. Schweriniſche Compagnien mit ſchla⸗
genden Trommeln und fliehenden Fahnen auszogen /
und Se . Durchl . nach eingenommenem Mittags⸗
mahle ihnen folgete / jedoch mit der Proteſtation ,

daß ſolches ohne Begebung Dero Rechts geſchehe/
und bloß umb der Herrn Craiß⸗Directoren Offle·

e zu vermeyden . Worauff die Stadt mit 2200 .

Mann von den Craiß⸗Voͤlckern beſetzet / die Be⸗

Egk ward gleichfalls angedeutet / ſich von dar zu be⸗

geben / und da er ſich ? einige Zeit geweigert /
durch etliche Unter⸗Officierer in einen dazu beſtell⸗
ten Wagen gebracht / und fortgefuͤhret.

Dieſes aber ward von Ihr . Kaͤyferl. Maj . uͤbel

auffgenommen / und ſchrieben Sie deßhalb an hoͤchſt⸗
gedachte Craiß ausſchreibende Fürſten folgender maſ⸗
ſen : Es iſt ſowol Craiß⸗als Reichs⸗kuͤndig / als

ſonſten ſichern eingeloffenen Berichten nach mit

hoͤchſter Befremdung zu vernehmen geweſen / wie

daß Ew . Lbd. und Dero uͤbrige beyde mit ausſchrei⸗
bende Fuͤrſten des Nieder⸗Saͤchſiſchen Craiſes an des

Hertzog Friedrich Wilhelms zu Mechlenburg Lbdd.

nebſt Gebrauchung vielfaͤltiger wider Uns als des

Reichs allerhoͤchſten Richter / und Unſern Kaͤyſerl.
Reichs⸗Hof⸗Rath ſehr ſchimpfflichen auch vor dem

allergeringſten Judicio billig zu Gemuͤth zit ziehen
habenden Worten dahin reſeribiren laſſen / die von

Uns Ihro zugeeignete/ und von Unſerm Reichs⸗
Hof⸗Rath und Abgeſandten / Grafen von Egk/ ein⸗

geraumte Poſſefſion des Hertzogthums Guͤſtrow/
und zwar in Euer und des Hertzogs zu Zell ebd. Lbd.
Schreiben alſofort / und des Churfuͤrſtens zu Bran⸗

denburg Lbd. aber innerhalb 10 . Tagen / dem Craiß⸗
Directorio abzutreten / oder aber groͤſſern Gewalts

dißfalls gewaͤrtig zu ſeyn ; maſſen dann auch gleich
darauff von Ew . Lbd. Obriſt⸗Lieutenant Klinken⸗

dienten der zuvor abgeſtatteten Pflicht erlaſſen wor⸗

den . Dem Kaͤyſerl. Geſandten Herrn Grafen von

227 . . . c
7

i / er folle zurücke bleiben / wo er nicht mit Feuer wol⸗ geſetzet/ und als Dieſelbe ſich hierzu nicht bequemen / 1697 .

te abgewieſen ſeyn. Dieſer gedachte ſich mit den und dieſer im Heil . Roͤm. Reich nie erhoͤrten Fro⸗
cedur nachgeben wollen / ſogleich auff dem Lande

vermeyntliche Pofleſſion ergriffen / mit Veracht⸗

und Hindanſetzung aller der billigſten Kemonttra⸗

tionen / alle Zugaͤngein das Schloß und Stadt

Guͤſtrow mit groſſer Militz beſetzet / an des Hertzogs
Ld . Quartier Voͤlcker anruͤcken laſſen / die Dero —

ſelben verpflichtete Guͤſtrowiſche Militz von Ihro
abfaͤllig / und wider ihren ordentlichen Herrn ſich
ſelbſt feindlich zu bezeigen / mithin wider Eyd und

Pflicht zn handeln verleitet / daß alſo des Hertzogs
Cd . gezwungen worden/ dieſer unbeſchreiblichen Ge⸗

walt und den vernunfftloſen Soldaten exponiret /
auch von Ihrer Guͤſtrowiſchen Miliz wiedey Eyd
und Pflicht verlaſſen / jedoch mit Proreſtation und

Reſctvation der Poſſeſſio zu weichen / umb bloß
Ihr Leben zu ſalviren / ſich aus Guͤſtrow weg zu be⸗

geben/ indem auff den geringſten / wiewol ſonſt gar

nicht verdencklichen thaͤtlichen Oppolitions - Fall /
er Klinkenſtrohm auff eine unſchuldige Blutvergieſ⸗
ſung abgezielet haͤtte; deme beſchehen / haͤtte Klin⸗

kenſtrohm ſo fort Unſerm Abgeſandtendie Schluͤſſel
zu denen Thoren de kacto abgenommen / und ihme
bedeuten laſſen / gleichfalls aus Guͤſtrow ſich zu bege⸗
ben / umb ferners haͤrteres Geſinnen zu verhuͤten /als

aber derſelbe mit Verordnung Unſers habenden

Kaͤyſerl. Befehls / ſolchem / wie billig / nicht geleben
wollen / nach einer gar geringen Zeit durch 12 . Un⸗

ter⸗Officier bey den Armen faſſen / in einen zu ſol⸗
chem Ende beſtellten Wagen bringen und fortfuͤhren
laſſen . Nun wollen Wir maͤnniglich von ſelbſten
judic iren laſſen/ ob dieſes niemalen ſeit des unter ei⸗

nem Chriſtlichen Haupt ſtehenden Roͤm. Reichs er⸗

hoͤrtes contra jura Gentium , ja wider die

Vernunfft ſelbſten lauffendes FUactum , von Uns

nicht zum allerhoͤchſten zu Gemuͤth gezogen / und dar⸗

wider alle ordentliche Mittel und gleichfoͤrmige Ex⸗

trem taͤten geſetzet werden ſollen ; indeme / wañ auch
nicht nur die vermeyntliche / ſondern die allerhoͤchſte
Art denen Juribus Circularibus zu nahe zu treten /
oder ſie voͤllig uͤbern Hauffen zu werffen/ ja wider das

H. R. Reich ſelbſt feindliche Proceduren intendi -

ret oder wuͤrcklich vorgenommen worden waͤren/ keine

aͤrgere Roſtilitaͤten und ſchimpfflichere Anmaſſun⸗
gen gegen Unſer Kaͤyſerl. characteriſirte Miniſtros

haͤtten ergriffen / und wider Unſere vorher gegange⸗
ne vielfaͤltige auch bißher jederzeit unbeantwortet ge⸗

laſſene Kaͤyſerl. Keſoripte ins Werck geſetzet werden

koͤnnen / auch in keinen Reichs⸗Satzungen denen

Craiß : ausſchreibenden Fuͤrſten ſich abſoluter Ge⸗
walt und Macht gegen ihr von Gott geſefztes allerhoͤch⸗
ſtes Oberhaupt / umalen in calu ad implorationem
ambarum partium litigantium adminiſtratæ

Juſtitiæ mit ſo entſetzlichen auff ſo vielfaͤltiges un⸗

ſchuldiges Blutvergieſſen abgezielten violentien

auszubrechen / ſondern vielmehr einem Craiß⸗Dire .
ctorio in Krafft des klaren Inhalts Keceſſus Im
perii de Anno 1555 . §. 73. verbotten wird / ſich
keiner Hoheit uͤber andere Staͤnde anzunehmen / oder

ſich unter dem Schein dieſes Amts Verwaltung in

einige Superioritaͤt uͤber die andere einzudringen /
oder fernern Gewalts und Macht / als ihnen vermoͤ

ge dieſer Ordnung zuſtehet / anzumaſſen / die Reichs⸗

ſkerhmdes Bebogen
Lod. hierzu 24 . Stunden an⸗ Conſtitutiones insgemnein auch denen Craiß⸗Di —

rectoriis
— — — — — 3 — — —



cectoriis allein / wann einige Kriegs / Emyoͤrungen/

Abſchied de Anno 15 J5. §. 64 . und 94 . enthalten
lſt / nicht zu geſchweigen/ daß Wir durch Unſer 40 .
jaͤhrige Kaͤyſerl. Regierung Uns jederzeit auff das

aͤuſſerſte angelegen ſeyn laſſen / damit zufoͤrderſt die

heylſame Juſtitz als die Grundveſte eines wohl⸗
ſtehenden Reichs ohne Abſehen adminiſtriret / die
Staͤnde des Reichs von aller inn⸗ und aͤuſſerlicher
Beunruhigung frey geſetzet werden ; worzu Wir
dann welt⸗ bekannter maſſen / und wie es die taͤgliche
Erfahrenheit bezenget / mit exponirung Unſerer
Erb⸗Koͤnigreich und Landen / ſacrificirung Unſerer
Nilitz / und Erſchoͤpffung Unſerer Cameral - Mit⸗
teln / unausſetzlich und jederzeit gantz geneigt con⸗
curriret / in ſolcher Reichs⸗vaͤterlicher lntention

auch noch ferners / und ſo lange dem HoͤheſtenUns die
Buͤrde des Reichs⸗Regiments tragen zu laſſen gefal⸗
len wird / unverruckt zu verharren nicht ermangeln
werden ; maſſen Wir dann zu Bekraͤfftigung deſſen/
und Bezeugung Unſers zu der gaͤntzlichenBeruhi⸗
gung des Reichs beſtaͤndig tragenden Meynung/ ob
ſchon Wirdieſen gegen Uns ausgebrochenen aͤrgerli⸗
chen Hoſti ſitaͤten in hoͤchſtbilligerGleichfoͤrmigkeit
zu begegnen gantz wohl befugt waͤren/ der Zeit noch
anſtehen / und indem Wir zu Ew. Lbd. jederzeit eine

particular Pro penſion getragen/und ſolches Ihro
jederzeit in der That bezeuget haben / welches auch
unter andern daraus zu erſehen / daß Wir Ew. Lbd.
Mediation bey dem Friedens⸗Negotio aus auff⸗
richtigem Gemuͤth angenommen / nimmer glauben
koͤnnen / daß dieſes alles von Ihnen alſo ſchlechter⸗
dings auſſer Acht geſetzet ſeyn werde / und vielmehr
Uns gaͤntzlich perſuadiret halten / daß Sie als ein

Teutſcher auff die Befoͤrder/ und Conſervirung
Unſerer Kaͤyſerl. Ehr und Kepuration verpflichte ;
ter Fuͤrſt und vornehmes Mitglied des H. Reichs /
ſonderlich bey dieſen jetzigen beſchwerlichen Kriegen
und Conjuncturen ſolche unerhoͤrte und abſcheullche
Mißhandlungen und Vergreiffungen an Unſern
Kaͤyſerl. characterilitten Perſonen fuͤrzunehmen /
keines wegs werden befohlen und bewilliget haben /
oder auch gut heiſſen und a pprobiren / ſondern viel⸗

mehr dieſes alles aus einem unzeitigen Eifer und

Hitzigkeit deren an Ihrem Hof und in Unſerer und
des H. Reichs Stadt Hamburg ſich befindlichen Mi⸗

niſtrorum , und des Klinkenſttohms herruͤhre/ und
alſo ſelbſten daran groſſes Mißfallen tragen / mithin
zu Bezeugung deſſen nicht allein Ihre Militz aus de⸗
nen Mechlenburgiſchen Landen abfuͤhren / des Her⸗
ßogs Friedrich Wilhelms Lbd. Ihrer erlangten und
von Uns erhaltenen Poſſellion genieſſen laſſen / und
ermeldte Dero Raͤthe und Miniſtros wegen der al⸗

ſo unverantwortlich ertheilten Ordre und wider Uns
und Eingangs ernannten Unſers Kaͤyſerl. Reichs⸗
Hofraths⸗Collegium ausgegoſſenen vermeſſenen

hoͤchſt ſtraffbaren Reden exemplariſch / andern zur
Richtſchnur und Abſchen/ beſtraffen / und wie es ge⸗
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burg jetzo ſich auffhaltenden Miniſtern , wiewol ziem⸗

Fürff. Mechlenoungſche
ſchehen/ an Uns foͤrderſamſt berichten ; Ihn / Klin⸗

U

Muſterplatz Rottirungen und ſcheinbare Gefahr kenſtrohm/ aber und die jenigen / welche ſich an Un⸗
zur thaͤtlichen Handlung vorhanden / darauffOb, ſerm Kaͤyſenl . Geſandten vergriffen / Uns ſelbſt zuracht zu haben/ und ſolches abzuwenden / jedoch aber Abſtraffung unverlaͤngt ſtellen / damit Wir widri⸗
Uns / als des Reichs allerhoͤchſtemOberhaupt / und genfalls nicht gemuͤſſiget werden / gegen dieſelbe bißvon den zehen Reichs⸗Craiſen erbetenem General⸗ zur wuͤrcklichen Satistaction und Kedreſſirung des
Obriſten / von ihrem Vorhaben / und was ſie darzu gantzen Wercks ſelbſt eine Demonttration fuͤrzu⸗
verurſachet / Nachricht zů geben/ aufftraͤget; wie nehmen z Wie Wir dann auch/ imFall Ew . Lbd.
ſolches alles unter andern in obangefuͤhrtein Reichs⸗ ſich ſothanen ſcandaloſen Verfahrens theilhafftig

machen und approbiren / auch darauff weiter ver⸗

harren / und die von Uns verlangende datisfaction

entziehen wolten / nicht allein die gebuͤhrende fernere
Verordnung fuͤrnehmen laſſen werden/ ſondern thun
auch hiemit alles / was von ihnen bey dieſem Werck
gegen Unſere allerhoͤchſte Kaͤyſerl. Autoritaͤt und

Jurisdiction , wie auch gegen alle Rechte und

Reichs⸗Satzung veruͤbet worden / gaͤnzßlich auffhe⸗
ben / caſſiren und annulliren / dergeſtalt/ daß es weder
dem Craiß⸗Direckorio noch dem Hertzogen von
Strelitz einige Vortheil / Recht oder Befuͤgnuͤßge⸗
gen Uns zu ewigen Zeiten bringen und begehren/
auch des Hertzogen Friedrich Wilhelms Lbd. an Ih⸗
rem erlangten Recht / Pollelſion und Belehnung
gantz unpræjudicirlich ſeyn ſolle / gleicherweiß alo
wann dergleichen Thaͤtlichkeiten niemals vorgegan⸗
gen oder veruͤbet worden waͤren; Wie Wir dann

letzt ermeldten Hertzog Friedrich Wilhelms zu Mech⸗
lenburg Kd . all Ihr Recht und Gerechtigkeit hiemit
kraͤftig contirmiren und beſtaͤttigen.

Wir verſehen Uns gaͤntzlich/ EuerLiebden werden
ſolches alles / und ſonderlich die daraus entſtehende le⸗

quelen reifflich zu Gemuͤth fuͤhren/ dero bey dem ge
ſamten Reich erworbenen Ruhm eines pattioti⸗

ſchen Fuͤrſtens durch etwaige Conſilia und von pti
vat· Perſonen herruͤhrende Paſſiones auff ſolche wi⸗

der ein gekroͤntes und dem Reich ſo viel Jahr in ver⸗

ſchiedenen ſchweren Anliegenheiten mit Anwendung
aller moͤglichſten Kraͤfften / vorgeſtandenes allerhöͤ
heſtes Oberhaupt ergriffene Art / nicht in die Gefahr
ſetzen/ ſondern vielmehr / wie Sie es Vorhabens zu
ſeyn oͤffentlich darthun wollen / alle auswendige Ge

fahr des Reichs abwenden / und demſelben die lang
gewunſchte Ruhe und Friede beyzuſchaffen ſich be/
muͤhen; Der hierinnfalls erfolgenden Willfaͤhrig
keit / ob ſchon Ihre Uns zutragendePflicht ſolche
ohne dem erfordert / werden Wir jedoch in allen Be⸗

gebenheiten eingedenck ſeyn / und nicht hoffen / daß
von deroſelben Unſere bey dieſein Werck / wie ſonſten
jederzeit ergreiffende Sanffmuͤthigkeit und Clementz
auſſer Acht geſetzet und gering geſchaͤtzet werde . Dero
Wir dann ꝛc. ꝛec. Ween den 1 3. April . 1697 .

Dieſe hergegen haben ihre Befugnuͤß hierzu re
monſtriret in naͤchſt ſtehendem Schreiben :

wegen der bekannten Mechlenburg⸗Guͤſtrowiſchen
Succeſſions . Sache / an uns / und zwar in einem
an jeden abſonderlich abgelaſſenen Schreiben glei⸗
chen Inhalts / abermalen gelangen zu laſſen/ in Gna⸗
den geruhen wollen / iſt Uns / nachdem es durch Dero
verordneten Kaͤmmerer/ Reichs⸗Hofrath / und in

hieſigem Nieder⸗Saͤchſiſ . Craiß ſich befindlichen Ab⸗
geſandten / dem Grafen von Egk / unſern in Ham⸗

ETTECECCCCCCCCCCCCCC

Was E. Kaͤyſerl . Maj . unterm 19 . des letzt ver / Worauff0
Hienene No %ůjen 1650 „dieſe geanteſchienenen Monats Jenner jent lauffenden Jahrs / voneg.
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lich unformlich / und allererſt einige Zeit hernach / da

er zu der vorhabenden Kxecution ſichbereits auf den

Weg gemacht gehabt/ zugeſtellet worden / jedes Orts
wohl zu handen gekommen / welcher Geſtalt Eure

Kaͤyſerl . Mʒaj. uns gnaͤdigſt kund thun wollen / daß/
obwohl dieſelbe / nachdem beyde Theile in dem Pos⸗

ſeflorio Dero Allerhöchſt⸗ richterlichen Spruch und

Verordnung verlanget / auch jeder Theil um die Be⸗

lehnung gebeten/ und darum naͤchſt beſchehener Sub -

miſſion , auff die bey Eu . Kaͤyſerl. Maj . eingebrach⸗
te Acta und Nothdurfften zum oͤfftern angeruffen/
die gantze Sache ſamt allen demjenigen was ſo wohl
von gemeldten beyden Theilen dartnnen gehandelt/
als ſonſten der Hertzogthuͤmer Schwerin und Guͤ⸗

ſtrow halber / bey En . Kaͤyſerl. Maj . Reichs Hoff⸗
Raths⸗Cantzley verhanden / mit Fleiß erwegen / und

Ihro davon gebuͤhrend referiren laſſen / und endlich
der Juttitz gemaͤß zu ſeyn befunden / und reſolvirt

haͤtten/ daß Herr Herßog Friedrich Wilhelins zu

Mechlenburg Schwerin Lbd. in die Loſſetllon des

Hertzogthums Guͤſtrow ſofort eingeſetzet / und zur

Belehnung derſelben admettiret werden / Hrn . Her⸗
tzogs Adolff Friedrichs Lbd. aber die Sache in pe⸗
titotio fortzuſetzen vorbehalten bleiben ſolte / mit

dem freund⸗bruͤderlich und gnaͤdigen Erſuchen /
Hochgedachten Hn. Friedrich Wilhelms Lbd. in Er⸗

greiffung ſolcher poſlesſion nicht zu hindern / ſon⸗
dern vielmehr / da es die Noth erfordern ſol⸗
te / behuͤlfflich zu ſeyn / und unſere in dem Guͤ⸗

ſtrowiſchen auff dem Land ſich befindliche Mi⸗

litz nunmehro daraus zurück zuziehen . Gleich⸗
wie wir nun ſolche von Eurer Kaͤyſerl. Mafeſtäͤt
uns gegebene Nachricht und gethane Eroͤffnung bil⸗

lig mit ſchuldigſt⸗ unterthaͤnigſtem Keſpect anneh⸗

men / alſo zweiffeln wir auch nicht / Eure Kaͤyſerl.
Maj . werden ſich gnaͤdigſtverſichert halten / daß/
was in der Sache veranſtaltet / aus keinem andern

Abſehen geſchehen / als daß wir dieſen Craiß gerne
in Ruhe behalten / alle Weiterungen / die bey der⸗

gleichen Begebenheiten gar leicht entſtehen koͤnnen/
nach Moͤglichkeit verhuͤten/ undalſo unſerm obhaben⸗
den Craiß⸗Amt ein Genuͤgen thun wollen . Eure

Kaͤyſerl. Maj . verſichern wir dabenebenſt in Unter⸗

thaͤnigkeit/ daß wir auch ferner nichts zu verlangen
gemeynet ſeyn / was entweder Dero hoͤchſt zu ve⸗

nerirenden Kaͤyſerl. Autoritaͤt und Keſpect in ei⸗

nige Wege / oder Deroſelben Allerhoͤchſten Judica -
tur vorgreifflich ſcheinen / oder auch zu des einen

der beyden litigirenden hohen Faveur und des an⸗

dern præjuditz intendiret zu ſeyn/ geachtet werden

moͤchte ; maſſen wir dem / der den Beyfall Rechtens
vor ſich hat/ ſolches / und daß derſelbe den wuͤrckli⸗

chen Genuß deſſen empfinden moͤge/ gerne goͤnnen;
Alldieweilen aber bey dem modo agendi und in der

Sach gebrauchten Proceſs ſo viel ungewoͤhnliche/
nachdenckliche und der Conlequentz halber hoͤchſtge⸗

faͤhrliche Dinge ſich darlegen ; Tragen zu Eu . Kaͤy⸗
ſerl. Maj . Wir das unterthaͤnigſte Vertrauen / die⸗

ſelbe es nicht in Ungnaden vermercken werden / wann

Wir keinen Umgang nehmen / ſo wohl in Anſehen
der theuren Pflicht / damit Eu. Kaͤyſerl. Maj . und

dem geſamten Reich Wi rbunden erkennen /
als Unſers bey dieſem Er nden Ames / einige
allergehorſanſte Vorſtellung deswegen zu thunz Zu⸗

*

ſein Vorhaben geheim bleiben / und dadurch um ſo

Maj . unterthaͤnigſt zu erkennen zu geben / was mit

Inſinda ion obgemeldten Dero gnaͤdigſten Kelori⸗

pti eigentlich vorgegangen / und wie ſeltſam und un⸗

gewoͤhnlich uns ſolches vorkommen muͤſſe; Es ha⸗
ben Eu . Kaͤyſerl . Maj . daſſelbe Eingangs erwehn⸗
teimm Dero zu Hamburg lubtiſtirenden Abgeſandten
im Nieder⸗Saͤchſiſchen Craiſe / Graffen von Egt /
deſſen Iaſinuation zu beſchaffen / mit einſchlieſſen laſ⸗
ſen ; Derſelbe / an ſtatt daͤß er ſolches billig / ben ſei⸗
ner Anweſenheit allda unſern jetzo gleichfalls daſelbſt
ſich auffhaltenden Min tris inſinu ren laſſen ſollen/
( weilen die Sache wenigſt von der Importantz / daß
ſelbe wohl meritirt haͤtte/ davon zu reden ) ſimuli

ret / wie er eilig aus der Stadt wohin zu fahren haͤt⸗
te / laͤſſet aber das Reletipt denen Seinigen zuruͤck/
mit dem Befehl / daß / wann er innerhalb einer ge⸗

wiſſen Zeit nicht wieder wuͤrdezu Hauſe ſeyn/ ſie als⸗

dann erſtgedachten Miniſtris ſolches hinterbringen /
und nebſt Entſchuldigung ſeiner ſchleunigen Abreiſe
einlieffern ſolten ; Es iſt aber bald darauff ausge⸗
brochen / was dieſes limulirte Werck fuͤr eine Urſa⸗
che gehabt / da zumahlen beſagter Graff unter dem

Nahmen eines Kaͤyſerl. Executions - οmmiſſarii

mit Herrn Hertzog Friedrich Wilhelms Lbd. nach
Guͤſtrow gereiſet / um dieſelbe in Poſſestion dieſes
Fuͤrſtenthums zu ſetzen; Man kan zwar leichte er⸗

achten / daß derſelbe daben dieſes Abſehen gehabt / daß

vielmehr verhuͤtet werden moͤchte / daß er durch die

Repretentationen / dieihm deswegen moͤchten geſche⸗
hen ſeyn / an Etfectuirung deſſen nicht verhindert
wuͤrde ; Es pfleget auch wohl alſo gehalten zu wer⸗

den / und gehet an in andern politiſchen Sachen / auf
gerichtliche Handlung aber laͤſſet ſich dieſer modus

keinesweges appliciren / ſondern da der Graff die⸗

ſelbe auff eine ſolche myſterieule Weiſe tractiret /
hat eben ſolches nicht die beſte Opinion , entweder

von der Sache ſelber / oder der dabey fuͤhrenden In =

tention erwecken koͤnnenz Es hat ſich nun aber be⸗

geben / daß Hrn . Hertzog Friedrich Wilhelms Lbd.

jemand deren Miniſtrorum nacher Hamburg an

unſere daſelbſt befindliche Miniſtros abgeſchicket / und
wie Hrn . Hertzog Adolff Friedrichs Lod, ſolches er⸗

fahren / iſt dergleichen auch von Ihro geſchehen / da

man dann Gelegenheit erlanget / ſich zu erkundigen /
was bißhero in der Sache ergangen / und wie weit

bey Eu . Kaͤyſerl. Maj . Reichs⸗Hoff⸗Rath darinnen

verfahren . Sonderlich ſeynd von Hochermeldten
Hrn . Hertzogs Adolff Friedrichs Lbd . gedacht . Un⸗

ſern Miniſtris , die ſub Sigais A. & B. beyliegende
an Uns gerichtete Schreiben und Deduction , ſamt
darzu gehoͤrigen Stuͤcken der Acten zur Informa⸗

tion übergeben worden ; woraus erhellet / und Eu .

Kaͤyſerl. Maj . Allergnaͤdigſt geruhen wollen / Ihro
in Unterthaͤnigkeit kuͤrtzlich vortragen zu laſſen / was

maſſen nach Abſterben Weil . Hrn . Hertzogs Guſtav
Adolffs zu Mechlenburg Lbd. ſo wohl des Hrn . Her⸗

tzogs Friedrich Wilhelms zu Schwerin / als zu Stroͤ⸗

litz Lod. Lbd. durch die mehreſte Aemter des gantzen

Landes / und vornemlich der Reſidentz zu Guͤſtrow/
welcher ja die Poſſesſion des gantzen davon depen⸗
direnden Fuͤrſtenthums zu folgen pfleget / die Pos⸗

ſesſion zwar ergriffen / jedoch folglich auff ſtarekes
Andringen des Graffen von Egk/ auch daruͤber wei⸗

foͤrderſt finden Wir Uns gemuͤſſiget / Eu . Kaͤyſerl.
Theatri Europæi XV . Theil .

ter ergangene / hart⸗ verpoͤnte AMandata und darge ,
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270 Beſchreibung Fuͤrſtl. Mechlenburgfſche
gen geſchehene Verſicherung de gon præjudicando
auch Hochgedacht . Hrn . Hertzogs Adolff Friedrichs
Lbd jedoch unter gewiſſen Bedingungen und Keſer⸗

vaten ſolcher Eu . Kaͤyſerl. Maj . dißmahls gemach⸗
ten Verordnungen zu derounterthaͤnigſtem Relpect
nicht widerſetzen moͤgen/ gleichwohl auch dabey um

Kaͤyſerl. Manutenentz gebethen/ und in allem ſo viel

gezetget / daß ſie ſich der polſesſion ſo ſchlechter
Dings / zumahlen aber quoad effectum juris kei⸗

neswegs / begeben haben wollen ; Worauff aber von

Eu . Kaͤyſerl. Maj . Reichs⸗Hoff⸗Rath nicht wollen

reflectiret werden / ſondern die Sache bloſſer Dings
an die vorhin vor Eu . Kaͤyſerl. Maj . darzu ex otlie

cio verordnete Commishon remittiret / und ver⸗

wieſen worden ; mit welcher Comwislion es dann

die Bewandniß hat / daß/ als Eu . Kaͤyſerl. Maj .
ſolche anfaͤnglich auff des nunmehro ſeeligen Herrn
Hertzog Guſtav Adolffs zu Mechlenburg / und Hrn .
Biſchoffs zu Luͤbeck Lbd. erkannten / Hrn . Hertzog
Friedrich Wilhelms Lbd. um Adjungirung eines

dritten COmwiſſari beyEu . Kaͤyſerl . Maj . Reichs⸗

Hoff⸗Rath Anſuchung gethan / und darzu oͤffters
bemeldten Graffen von Egk benennet / auch erhalten /
daß ſolche Adjunction ſofort reſolviret worden ;

Ob nun wohl/ daß alſo in einer 2. Fuͤrſten Augſpur⸗
giſcher Contesſion betreffenden Sache / Roͤm. Ca⸗

tholiſche Commiflarii mit gebraucht werden wollen /
dem gemeinen Stylo und uͤblichen praxi im Reich /
ja der ausdruͤcklichen Diſpoſition des lnſtrumenti

pacis Art . V. 6. 50 . und Eu . Kaͤyſerl. Maj . dar⸗

auff gegruͤndeten Reichs⸗Hoff⸗Raths⸗Ordnung
Tit . 2. §. 7 . als vermoͤge welcher deutlich ttatuuret

iſt / daß wann extraordinari - Commisſions . Sa⸗

chen im Heil . Roͤm. Reich vorfielen / die unter denen

Augſpurgiſchen Conteslions - Verwandten darzu

deputirt werden ſollen/ gerad zuwider iſt / dieſe Ad -

junction auch ſonſt Hrn . Hertzog AdolffFriedrichs
Lod. allerhand Nachdencken machen koͤnnen / haben
dieſelbe noch zu Bezeugung Ihrer unterthaͤnigſten
Keverence und Gehorſams gegen Eu . Kaͤyſ. Maj .
ſelbiger eben nicht ex preſsè contradiciren wollen /
ſondern nur / daß Ihro gleiches Recht wiederfahren
moͤge/ gebethen / und gleichfalls um Adjunction ei⸗

nes Commiſlarii , und zwar inſonderheit von denen

ausſchreibenden Fuͤrſten dieſes Nieder⸗Saͤchſiſchen
Craiſes angehalten / und auff eine gewuͤhrige Ke⸗

lolut : on deshalben bißhero gehoffet . Es haͤtte hier
kein Menſch gedencken ſollen / daß Ihrer Lbd. nur

die geringſte Ditlicuſtaͤt bey einem ſo billichen Su⸗

chen wuͤrde gemachet werden / vielweniger deroſelben
gar verweigert ſeyn / ſonderlich da noch durch den

toͤdlichen Hintritt ochgedachten Hrn . Hertzogs zu

Guͤſtrow eine neue und gantz erhebliche Urſache hin⸗
zu gekommen / daßdieſelbe bey ſolcher ihrer Seite be⸗

harret / und ſelbige auffs inſtaͤndigſt wiederholet / die

auch Eu . Kaͤyſerl. Maj . Reichs⸗Hoff⸗Rath um ſo
da mehr bewegen ſollen / Ihnen darunter zu willfah⸗
ren / und immittelſt keineswegs in der Sache weiter

zu gehen ; Es hat aber der Ausgang das Contra⸗

rium und zugleich gezeiget / was groſſe Urſachen
Herßzog Adolff Friedrichs Lbd. gehabt / mehr⸗ernann⸗
ten Graffens von Egk Commisſion ohn die ſo ſehn⸗
lich verlangte Adjunction zu formiren / und dero⸗

ſelben ſo ſchlechter Dingen nicht zu untergeben ; und

wiſchen beyden Theilen wider alle Regeln der Rech,
ten bey Dero Reichs⸗Hoff⸗Math dißfalls gehalten
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worden / und die daher entſtehende augenſcheinliche
Unbilligkeit hierbey ſelbſten Allergnaͤdigſt und nicht
weniger erkennen / was ſich allein daraus fuͤr Haupt ,
Maͤngel bey dem gebrauchten procofs ergeben / daß
wieder vor Augen angefuͤhrte ſo helle und klare Ver⸗
faſſungen im Reich die Sache einem Catholiſchen
Commiſſario mit auffgetragen / und oͤffters ged .

Hertzogs Adolff Friedrichs Lbd. dasjenige verſagt
werden wollen / was / denen Gerichts⸗Ordnungen
nach / auch dem geringſten privato nicht kan verſa⸗
get werden .

Aus obgemeldter Inlormation werden Eu , Kaͤh.
Maj . ferner Allergnaͤdigſt vernehmen / wie Hertzog
Adolff Friedrichs Lbd. nachdem Ihro vorkommen /
daß von dem / Nahmens Hertzog Friedrichs Wil⸗
heim zu Wien anweſenden Mennttro und Gevoll⸗

maͤchtigten dem Vrælicenten von Horn ein und an⸗
dere Schrifften / die Sache angehend / bey Eu . K aͤyſ⸗
Maj . Reichs⸗Hoff⸗Rath ſolten eingebracht und u⸗

bergeben ſeyn/ ſie zu verſchiedenen mahlen um deren

gehöͤrige Communication , und daß in ſolcher ihrer
ſo groſſen und importanten Angelegenheit nichts

Præjudicirliches / ohne ſie vorhero nach Nothdurfft
daruͤber zu hoͤren/ auff ſelbige verhaͤnget werden

moͤchte/ inſtaͤndigſt gebethen / aber auch mit ſolch bil⸗

lichmaͤßtgem Suchen nicht gehoͤret/ ſondern nur mit

guten Vertroͤſtungen / daß man ſich in der Sache
nicht præcr pitiren werde / hingehalten worden : Es
hat auch gemeldter præſiclent von Horn zu Beförde⸗
rung des Ausſpruchs der Sache bey Eu . Kaͤyſerl .
Maj . Reichs⸗Hoff Rath ſich angegeben / und um

Benennung einiger Commitlarien dabey angehal⸗
tenz Und ob zwar ſo bald man von Hertzogs Adolff
Fritdrichs Seiten etwas davon erfahren / dieſem Un⸗
ternehmen auffs aͤuſſerſte widerſprochen / und dage⸗
gen remonſtrirt worden / wie daſſelbe dem ordentli⸗
chen Weg Rechtens und Lauff des procelfes aller⸗

dings zuwider waͤre/ ſo iſt doch ſolches eben ſo wenig
artendiret / ſondern deſſen ungeachtet / in eines Eu .
Kaͤhſerl. Maj . Reichs⸗Hoff⸗Raths Behauſung / die

alſo einſeitig geſuchte Conferentz bewerckſtelliget/ und
indem Ihre Lbd. und Dero gleichfalls zu Wien lub⸗

ſiſtirender Gevollmaͤchtigteannoch in der Hoffnung
geſtanden / es wůrden dieſelbe ſo wohl in puncto ad⸗

junctionis Commiffarii als communicationis

der gegentheiligen Schrifften mit gebuͤhrender Ke⸗
ſolution verſehen / und ihre Nothdurfft darauf ver⸗

nomtnen / Ihme auch von dem/ ſo bey gedachter
Conferentz vorkommen / Nachricht ertheilt / und ſie
nicht weniger daruͤber gehoͤret werden / ſofort darauf
dasfenige ergangen / was nur den Nahmen einer

definitiv . Urtheil in pofleſſorio haben ſolle/ dieſes
folgends in aller Stille / und ohne die / wie bey allen

Gerichten / alſo auch dem Reichs⸗Hoff⸗Rath/ uͤbli⸗
che publication oͤfftersbeſagtem Graffen von Egt
zugeſandt / und deſſen ungeſaumte Execution de -

mandikt / und dabey alles ſo geheim gehalten wor⸗

den / daß Hr . Hertzog Adolff Friedrichs Lbd. die allen

Rechten nach Ihro gebuͤhrende Nachricht / auch durch
andere Wege unmoͤglich bekomen / und das 0 hm.
liche in denen Reichs/ Satzungen ſelbſt vorgeſchriebenewerden Eu . Kaͤyſerl. Mʒajeſt, die Ungleichheit / dieund zugelaſſene Kemedium joris zu rechter Zeit /

undl
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und te adliuc integra dargegen gebrauchen koͤnnen.

Es iſt aber auch dieſes ein Verfahren / das wider alle

Billigkeit / wider alle Rechte und gute Ordnungen /

wider die in denen Reichs⸗Conſtitutionen vorge⸗

geſchriebene formam judicii iſt / und / wann mit E.

Kaͤyſerl. Maj , allergnaͤdigſten Permiſſion wir uns

alſo expliciren doͤrfften/ auff lauter inſanabiles
nullitates hinaus laͤufft ; Es iſt einmal dieſe Sache

nicht alſo inttruiret / und in dem Stand geweſen /

daß ein dazumal hauptſaͤchliches Urtheil darinn ge⸗

faͤllet/ vielweniger aber eine Execution darinn ver⸗

haͤnget werden moͤgen; Dann ja notoris Hertog

Adolph Friedrichs Liebd . uͤber das jenige / was vom

Gegentheil entweder ſchrifftlich oder bey mehr er⸗

wehnter einſeitiger Conferentz muͤndlich vorge⸗

bracht / nicht gehoͤret worden ; welches aber/ ehe man

zur Abfaſſung eines Urtheils geſchritten / nothwwen⸗
dig geſchehen muͤſſen / und absque magna

nullita -

te nicht unterlaſſen werden koͤnnen ; Waͤre es dann
auch ſchon ſo weit damit gekommen / daß mit Er⸗

fuͤllung eines Urtheils verfahren werden koͤnnen/
wuͤrde doch das vorzegangene Reſeript dafuͤr nicht

zu achten / ſondern die Sache durch ein ordentlich

Urtheil / wie in vielen geringen Sachen / es betreffe
dieſelbe gleich das Pofle ſſorium oder Petitotium ,

zu geſchehen pfleget/ zu entſcheiden / und beyde Thei⸗
len auff Art und Weiſe / als bey Gerichten herge⸗

bracht / ſolches zu publieiren geweſen ſeyn ; Am

allerwenigſten aber hat / ehe dieſes alles vorher gegan⸗

gen/ eine Kxecution oder etwas/ ſo deroſelben gleich

ſeyn ſolle / ſtatt : Dann da erfordern nicht nur die

angefuͤhrte Rechte / und die bey Gerichten uͤbliche

braxis , ſondern auch die Natur der Sache

an und vor ſich ſelbſten / daß ehe eine gefaſte Reſo -

ution und gemachtes Deciſum pub aciret / ehe
die intereſſitte Perſonen mit ihrer fernern Noth⸗

durfft / da ihnen dergleichen etwan annoch zukom⸗

men kan / darwieder gehoͤret worden / zu keiner Exe⸗

zution geſchritten und fortgeeylet werden koͤnne.

Ja es erfordert ſolches auch E. Kaͤyſerl. Maj . Ca⸗

pitulation , als welche Art . 42. mit ſich bringet /
daß / was bey dem Reichs⸗Hof⸗Rath in Judicio
contradictorio gehandelt und geſchloſſen iſt / als⸗

dann erſt vim ſententiæ haben / und folglich zur

Execution gebracht werden ſolte / wann es cum

debita cauſæ cognitione und ordentlicher Weiſe

geſchehen iſt . Aus E. Kaͤyſerl. Maj . an uns gnaͤ⸗
digſt erlaſſenem Reſcript vernehmen wir zwar un⸗

ter andern / daß ſich deroſelben Deciſion in der Sa⸗

che auch auff Nachrichte gruͤnde/ ſo auſſer dem / was

von beydenTheilen beygebracht / bey dero Hofraths⸗
Cantzley vorhanden waͤren. Wir ſtellen nun da⸗

hin / ob etwa ſelbiges Collegium der Meynung ſey/
daß was in hochgedachter beyder Fuͤrſtlicher Theile
gethanem Vorbringen und verhandelten Acten ad

plenariam cauſæ cognitionem ermanglet / durch

ſolche Nachrichten ſupplirtwerden koͤnne? E Kaͤh⸗
ſerl . Maj . werden auch darbey allergnaͤdigſt urthei⸗
len / ob wohl thunlich / daß in Gerichtlichen Dingen /
und zumalen einer ſo hoch importirenden Sache /
auff Probatoria , woher auch dieſelbe genommen

ſeyn moͤgen / wann ſie dem Theil / dem ſie zuwider

ſeyn ſollen / nicht vorher communiciret / und deſſen
Nothdurfft daruͤber vernommen / ein Decilum er⸗

theilt werde / und nicht vielmehr ein hoher Richter /
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wann er in ſeinem A rchiv etwas findet / ſo ad de⸗

ciſionem cauſæ ein monumentum bringen kan /

davon zuforderiſt dem Theil / wider welchen ſolches

gelten ſolle / ommunication zu thun / und denſel⸗
ben daruͤber zu hoͤren hat . Wir vernehmen nicht

weniger / ob ſolte gleichwol Hertzog AdolphFriedrichs
Lbd. zu E. Kaͤyſerl. Maj . Deciſion ſuhmittirt ha⸗
ben ; Es wollen aber dieſelbe nicht geſtehen/ daß ſie
jemalen purè und mit Begebung aller weitern recht⸗

lichen Nothdurfft lub mittirt ; ſondern behaupten

vielmehr / daß ſie ſolche ausdruͤcklich ſich vorbehal⸗
ten / und ſie damit / zumalen wider das von Seiten

Hertzog Friedrich Wilhelms geſchehene Anbringen
zu hoͤren inſtaͤndigſt geſuchet haben ; Und iſt wohl
ohne allen Zweifel / daß nachdem auſſer der Haupt⸗
Sache verſchiedene Puncten vorkommen / als Com

munication der Schweriniſchen Schrifften / Ad -

junction eines dritten Commiſſarii , die nicht⸗Ver⸗

ſtattung der von dem Præſidenten von Horn aus⸗

gebetenen einſeitigen Conterence , oder doch Com⸗

muniẽation , auch deſſen/ ſo dabey vorkommen und

gehandelt iſt : Was in Ihr / Hertzog Adolff Fried⸗
richs Lbd. Schrifften von einer dubmitlion mit an⸗

gefuͤhret ſeyn mag / der Sachen Bewandtnuͤß nach

bloß von der Submiſſion in ſolchen Puncten ver⸗

ſtanden werden muß / zumalen ja / da von einem

Theil uͤber nicht gnugſame Sommunication und

Vernehmung ſeiner Nothdurfft auff das ad acta

gekommene geklaget wird / ſolches bey einer judica⸗
tur als ein Haupt⸗Punet zu conlideriren iſt / und

kein Urtheil in der Haupt⸗Sache zu Recht beſtehen
kan / wann nicht / im Fall ſich dergleichen Mangel

findet / derſelbe vorher corrigirt wird : Wie aber

auff eine ſo gar ungewoͤhnliche Intormir. und Fuͤh⸗

rung des Proceſſes vor ſich ſelbſt bey dieſem Werck

verfahren / ſo zeiget ſolche Unfoͤrmlichkeit ſich nicht

weniger in dem adhibitten und ausgeuͤbten modo

der angeſtellten Execution ; Dann waͤre die Sache
ſchon in dem Stande geweſen / daß darinnen etwas

zur Execution gebracht werden moͤgen/ wuͤrdedoch/
zumalen es gleichwol ein anſehnliches Fuͤrſtenthum
des Reichs und Nieder⸗SaͤchſiſchenCraiſes betrifft /
mehr beruͤhrter Graf von Egk die Perſon nicht gewe⸗

ſen ſeyn / deren ſolche committirt werden koͤnnen/
ſondern es billich und nach klarer Diſpoſition der

bekannten Reichs⸗Conſtitutionen / ſonderlich des

Anno 1654 . zu Regenſpurg auffgerichteten Ke⸗

ceſſes 5. 86 . und 160 . uns als ausſchreibenden
Fuͤrſten und Obriſten des Craiſes auffgetragen wer⸗

den muͤſſen; Da iſt aber mit Hindanſetzung dieſer
kundbaren Reichs⸗Satzungen gedachter Graf von

Egk zu ſolcher vermeynten Kxecution gewaͤhlet/ der
dann / ſo bald ihm die Kundſchafft davon zukom⸗

men / oberzehlter maſſen / ohne jemand das geringſte
Wort zu ſagen / ungeſaͤumt gantz heimlicher Weiſe
und unter fremdem Vorwand ſich aus Hamburg
fort gemacht / und Herrn Hertzog Friedrich Wil⸗

helms Lbd. zugeeylet / ſodaß er nach dem Bericht der⸗

ſelben eigenen Minittern noch eher / als die dißfalls
von dero Gevollmaͤchtigten aus Wien abgefertigte
Staffetta bey Ihro angelanget / da ſie dann folglich
mit einander nebſt bey ſich habender gewiſſer Mann⸗

ſchafft nach der Stadt Guͤſtrow ſich verfuͤget / und

nach ihrer Ankunfft daſelbſt die allda geſtandene Mi⸗

lice auff gantz ungewoͤhnliche Art und Weiſe hin

Theatri Europæi XV . Theil . Ii und !

1697 .
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8 69 %, dem Obſieger frey/ ſie zu reculiren :

f

quiret / oder andern Fuͤrſten und Staͤnden / oder den

in dieſem B . und andern Faͤllen nicht anders / als

durch die Craiſe geſchehen ſolte / ſo waͤren doch die

ordentlicher Proceſs erfordert wuͤrde/ zu verſtehen ;

( Aechter ) im Text ſtehe/ und alſo in d. Art . 20 .

254

Dem allerhoͤ⸗
heſten Committenten ſelbſt / indem er voraus ſaͤhe/
daß die Sententz den abgezielten Etlect ſonſt nicht
erreichen wuͤrde/ waͤre die freye Macht einen andern

zu beſtellen / zu welchem das Vertranen ſtuͤnde/ Er
wuͤrde das Urthel ſchleuniger zur Execution befoͤr⸗
dern / nirgend benommen / noch beſchraͤnckt; als wel⸗

che die Kaͤyſer Jute Majeſtatis gehabt/ ehe die Crai⸗
ſeiſamt ihren ausſchreibenden Fuͤrſten und Oberſten
auffgekommen / und ehe das Kammer⸗Gericht waͤre

auffgerichtet worden . In R. A. de An . 1654 .
§. in welchem Termin der Condemnatus &c . ſey
dem Kammer⸗Gericht heimgeſtellet worden / die

Craiß⸗ ausſchreibende Fuͤrſten mit Aufftragung der

Erecution zuuͤbergehen: Warum ſolte ſolches Ihr.
6 685 Maj . nicht auch zuſtehen ? Vor Alters waͤ⸗

ren in des Kaͤyſers Reichs⸗Hoff⸗Rath die Sachen
der unmittelbaren Reichs⸗Angehoͤrigen in erſter In

ſtartz / wo die Austraͤge keine ſtatt hatten / und die
andere / welche durch Proyocation dahin gelanget /
geurtheilet / die Urtheile auch von dem Kaͤyſer exe⸗

—

2

Kaͤyſerl. und Koͤnigl. Geſandten zu exequiren auff⸗
getragen worden : Dieſer Modus durch Geſandte
oder ommiflarien zů exequiren / ſey nach der Zeit
den Kaͤyſern nirgend benommen noch beſchraͤnckt
worden ; Wann Chur⸗Fuͤrſten und Staͤnde davon

haͤtten abweichen wollen / weil Sie in der beſtaͤndi⸗
gen Wahl⸗Capirulation alles genan zuſammen ge⸗
tragen / was Sie die Kaͤyſerl. Macht zu kormiren
noͤthig erachtet / wuͤrden ſie auch in dieſem Stuͤcke
nicht unterlaſſen haben / ſich als in einer ſo wichti⸗
gen Sache heraus zu laſſen : Im XX . Artickel be⸗

ſagter beſtaͤndiger Capitulation , in der Conſtitu -

tion , welche dem kuͤnfftigen Reichs⸗Abſchied einver⸗
leibet werden ſolle/ ſtehe zwar / daß die Execution der
ReichsAcht von dem Craiß / in welchem der Richter
geſeſſen / und zu welchem Er gehoͤret/ verrichtet / ſonſt
aber fuͤr nichtig und unguͤltig gehalten werden ſolle ;
Aber ſolches ſey nicht weiter / als auff die Execu⸗

tion der Reichs ⸗Acht zu verſtehen / als welche die
Art eines Krieges an / und mehrers auff ſich / als
anderer Urtheilen Vollziehung / haͤtte. Ob auch
ſchon weiter beygefuͤgt wuͤrde / daß die Exccution

erſte Worte ( in dꝛeſem ) vom ordentlichen Bann⸗

Proceſs , die folgenden Worte ( und andern

Faͤllen ) aber von ſolchen Bann⸗Faͤllen/ dazu kein

und wuͤrde ſolches damit bewieſen / daß das Wort

mit der Exception , ſo im R . A. 1654 . §. 160 , be⸗

griffen / verſtanden werde ; Und waͤre endlich dieſer
Paſlus der letztern Capitulation , die doch zuerſt
nach deren Entwurff ausgegangen / nicht eingeruͤckt .
11 . Sonſten waͤre auch bekannt / daß vor dieſem

viele modi exequendi gebraͤuchlich geweſen waͤren/
und zwar haͤtten vor alters die obſiegende Partheyen
ihre Rechte auch ſelbſt exequiren koͤnnen / wie aus
der Keformation Kaͤyſer Friedrichs de A. 1442
titulo , wie man pfaͤndenſolle / bzunehmen ; wel⸗
ches den Keliquien des Seculi ferrei zuzuſchreiben
waͤre/ da die Partheyen ihr Recht ſelbſt mit bewaͤhr⸗

Beſchreibung
8 DDenen Widerſpenſtigen waͤre vor dieſem die Acht

ter Hand geſucht / und das Fauſt⸗Recht gegolten ;alne gelicht / und das Fauſt⸗Recht geg —

Fuͤrſtl. Mechlenburgiſche

angekuͤndiget worden / ſo bald ſie ſich geweigert / dem
gerichtlichen Urthel zů pariren / vid . R . A. zu Aug⸗
ſpurg de Anno 1500 . ſub . tit . von Veiten von
Walrod : In folgendem Titul des Reichs⸗Haupt,
mann betreffend / wuͤrde eines gemeinen Reichs⸗
Hauptm . gedacht/ welcher zur Execution des Land⸗
Friedens und Rechtens verordnet worden ; Oleſer
muſte ſich von dem Kaͤyſer commandiren laſſen/
tit . Wann Koͤnigl. Maj . ſelbſt im Felde iſt. Der
Craiß⸗Hauptleute wuͤrde am erſten im R. A. zu
Coͤlln und Trier de An . 1512 . F. und ob jemand
dem Heil . Reich ete . gedacht / welche erſt im R. A.
zu Augſpurg de An . 15 FF. Oberſte genannt wor⸗
den . Im R. A zu Augſpurg de An . 1600 . ſub
tit . der Unter⸗Hauptleute Eyd etc . tit . daßdie Un⸗
ter⸗Hauptleute ꝛc. werde der Unter⸗Hauptleute ge⸗
dacht . Daß aber darunter die Craiß⸗Hauptleute
nicht verſtanden werden koͤnten/ gaͤbe ſich daher /
weil dem Reichs⸗Hauptmann die Beſtellung ſolcher
Unter⸗Hauptleute / tir . von ſechs Raͤthen etc . ein⸗

geraumt / und dieſelbige Miliz von den Reichs⸗An⸗
lagen aufgebracht worden / wie in Tit. Der Haupt ,
mann ſolle ohne Befehl ete . zu ſehen. Die Crauß⸗
Hauptleute wuͤrden auch im R. A. zu Trier und
Coͤlln de An . 1512 . §. und als hiebevor etc . Un,
ter⸗Hauptleute genannt . In eben dieſem Reichs⸗
Abſchiede S. und als hiebevor ꝛc. wuͤrde den Craiſen
aufferlegt / die ſubalterne Craiß⸗Hauptleute zu er⸗
wehlen/ und ſolche demKaͤyſer nahmhafft zu machen ;
Wann ſie daruͤber nicht uͤbereinkommen koͤnten/
haͤtte ihm der Kaͤyſer die Macht vorbehalten einen
tůchtigen Hauptmann zu erwehlen : Die wegen Un⸗
gehorſams indie Acht erklaͤret worden / waͤren nach

Verflieſſung eines halben Jahres auch in den geiſtl.
Bann gethan worden ; und zu ſolchem Ende / da⸗

mit die umſchweiffige Implorationes verinieden
wuͤrden / haͤtten die Ertz⸗Biſchoͤffe und Biſchoͤffe in
dem Reich dem Rammer⸗Richter / oder wann er nicht
geiſtlichen Standes waͤre / einem von den Atleflo .
en geiſtliches Standes die Macht zu excommuni
ciren aufftragen koͤnnen. Vid . Die Kammer⸗Ge⸗

richts Ordnung zu Augſpurg de Anno 1500 . dit .
von denen / ſo uͤber Jahr und Tag in der Acht ver⸗
harren : Endlich aber waͤre An . 52 l. in ſelbiger
Kammer⸗Gerichts⸗Ordnung ſub tit . Execution
der Urtheil belangend ete . ein beſſerer modus exe⸗
quendi eingefuhret und beſtaͤtiget worden / und zwar
daß die Execution nicht an die Craiſe gebunden /
ſondern auch durch andere Commiflari0s geſchehen
koͤnte/ ſolches erſchtene zufoͤrderſt ex Ord . Cam .
J21 . Iit . 31 da in § . 7 . der KaͤyſeroderdasRe⸗
giment exequiren / aber im §. 10 . zu des Reichs
Gefallen ſtünde / einen oder mehr Craiſe zur execu⸗
tion zu gebrauchen : Ferner waͤre in der Kammer⸗
Gerichts⸗Ordnungzu Coſtnitz de Anno 1507 . tit .
Wann gegen maͤchtigern Gewalt ett . geſetzt / wann

gegen Maͤchtigern eine Execution vorzunehmen /
ſo ſolte der Kaͤyſer als Haupt und Herr von dem
Kammer⸗Gerichte um weitere Exccution erſucht
werden . Und obwohl in Erklaͤrung des Land⸗ Frie⸗
dens zu Nuͤrnberg de An . 15 22 . fub tit . Wie dle

Straff und Handlung etc . die Executiones den

Craiſen auffgetragen worden : So haͤtte doch der

Kaͤyſer damit die Hand nicht alſo gebunden haben
wollen /
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wollen/ daß Er nicht in folgendem Titul : Ob ein

nen beſondern Hauptmann als Commiſſarium oder

Mandatarium ʒzuabſonderlichen Sachen zu verord⸗

ſhre Huͤlffe auch begehret worden / nicht verhindern

ſolte. Hinwieder wuͤrde auch den Craiß Hauptleu⸗
ten und Raͤthen nicht geſtattet / des Craiſes Execu -

tion einige Hinderung zu thun / ſondern ein Vor⸗

nehmen ſolle dem andern mithuͤlfflich und dienſtlich /
auch einer dem andern / ſo fern ihr einer des andern

begehren wuͤrde / in ſolchem allen beyſtaͤndig ſeyn.
Und damit dieſe function nicht dahin mißgedeutet
werden moͤchte/ als wann Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . ab⸗

ſonderlich beſtellter kxecutor den Craiß⸗Obriſten
nothwendig zu Huͤlffe nehmen muͤſte / waͤre dieſe
Condition ausdruͤcklich dazu geſetßt worden : So

fern er des andern begehren wuͤrde. Im nachfol⸗
genden Titul : Ob der obgemeldten Craiß halber ꝛc.

ſtuͤnde: Wo der Craiſe halber oder unter den Crai⸗

ſen der Execution Vornehmen und Handlungen
halber Irrung / Zwietracht oder Mißverſtaͤndnuͤß in

einem oder mehrerm von wegen guter Ordnung /
oder anderer Dingen halber in obgemeldter EKxecu⸗

tion dienlich ſich begeben wuͤrde/ ſo ſolte ſolches Ihr .
Kaͤyſerl. Maj . zum foͤrderlichſten angezeigt / und

von derſelben zu jederzeit Ordnung und Beſcheid ge⸗

geben/ auch alsdann durch die Zirckel ſolchem gelebt
und nachgegangen werden . Ingleichen wuͤrde in

dem R. A. zu Augſpurg de A . 548 . §. Damit

auch kuͤnfftig ꝛe. Allo von Kxecution der Urthei⸗
le / wie ſolche der Cammer⸗Gerichts⸗Ordnung ge⸗

maͤß geſchehen ſolte/ dieſes zum Ende mit angefuͤgt :
Der Kaͤyſer ſolle und wolle in den Faͤllen / da es die

Nothdurfft erfordere/ Churfuͤrſten / Fuͤrſten/ und ge⸗
neinen Staͤnden / in Kxecutions : Sachen foͤrder⸗
lich und huͤlfflich erſcheinen / und Einſehens thun je⸗
erzeit nach Gelegenheit der Sachen : Woraus er⸗

helle / daß Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . frey ſtuͤnde / Ihre
Urtheile entweder durch die ausſchreibende Fuͤrſten
oder Obriſten der Craiſe / oder durch andere fuͤg⸗
liche Wege / durch andere Fuͤrſten und Staͤnde /
oder durch Ihre abſonderliche Comanflarien zu

vollziehen . Gleich wie auch / wann das Reich
wieder die Feinde und Zerſtoͤhrer des Friedens
mit den Waffen vertheidiget werden muͤſte / dem

gemeinen Weſennicht wohl zu ſtatten kommen wuͤr⸗

de / wann Ihr . Kaͤyſerl. Maj. ihrer eigenen Macht
nicht gebrauchen doͤrffte/ ſondern erſt durch die

Craiß⸗Ausſchreib⸗Aemiter oder Obriſte zur Deten .

lion ſich ſchicken muͤſte/ deren und anderer Kriegs⸗
Nothwendigkeiten Mangel etliche Craiſe zu ihrer ei⸗

genen Defenſion untuͤchtig gemacht : Alſo waͤren

auch Ihr . Kaͤyſerl . Majeſt . in Vollziehung der vom

Kaͤyſerl. Reichs⸗Hof⸗Rath ergangenen Urtheile an

der Craiß⸗ausſchreibenden Fuͤrſten oder Oberſten ge⸗

meiniglich langſame / bißweilen unwillige / oͤffters
unbereitete Huͤlffe nicht zu binden / weilen die Exe⸗

cutiones einen ſchleunigen Ausgang haben ſollen.
Und ſchiene zwar aus dem Inſtrumento Pac . art .

16 . daß Ihr . Kaͤyſerl. Maj . nicht eben freye Hand
haͤtten/ durch einen andern / an ſtatt der Craiß / aus⸗

ſchreibenden Fuͤrſten oder Oberſten / exequiren zu

laſſen weilen dort nicht eine pur lautere willkuͤhrli⸗
ſche Benennung eines Commiſſarii , ſondern nurlligion zugethanen Commillarien auffgetragen wer⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

ſonderer Hauptmann ꝛc. ihm vorbehalten haͤtte / ei⸗ lionem zulaſſen wolte / die beyde Theile wuͤrden be⸗

nen / welcher die CraißHauptleute und Raͤthe/ wann der andere Theil verſaumt einige zu benennen : Aber
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die Wahl / welche ſie von den jenigen ad Commiſ⸗

nennet haben / oder endlich Ihro auch die Benen⸗

nung des Fommiſſarii zugeſchrieben wuͤrde / wann

die Auffloͤſung dieſes dubii gaͤben die Wort des Frie⸗
denſchluſſes ſelbſt / da es hieſſe von der verglichenen
Sache ; Dann dort waͤre es nicht eine abgeurthei⸗
lete / ſondern eine verglichene Sache geweſen / die

nicht durch eine Sententz / ſondern durch Accoοd der

Partheyen entſchieden worden / die nun zur Excco -

tion kommen ſolte ; da beyden Theilen zugleich
vorbehalten worden / daß ſie Commitlarien ad exe⸗

quendum vorſchlagen moͤchten ; Und wann die

eine Parthey im præſentiren nachlaͤſſig waͤre / ſo
koͤnnte doch Ihr . Kaͤyſerl. Maj . ihres Gefallens je⸗
mand ernennen / oder von den Ernannten einen il⸗
res Gefallens erwaͤhlen. Der Gerichtliche Aus⸗

ſpruch traͤffe auch die Partheyen wider Willen ; deß⸗
wegen die Benennung eines Commiſlarii zu der

Execution dem Richter / und nicht beyden Par⸗
theyen/ wie bey verglichenen Sachen / zuſtuͤnde / da

keine Parthey recht eigentlich uͤberwunden haͤtte: Es

doͤrffte aber auch die uͤberwindende Parthey Com⸗

miſſarios zu Exequirung der Urtheile vorſchlagen ; z
Wann nicht gebraͤuchlich geweſen waͤre auch zu

Exequirung der Urtheil Kaͤyſerl. Commiſſarien zu

gebrauchen / ſo waͤre ſolches bey Vollziehung des

Weſtphaͤliſchen Friedens nicht erſt eingefuͤhret / we⸗

niger das vornehmſte Stuͤcke bey Beſtellung der

Commiſſar : en dem Kaͤyſer uͤberlaſſen / ſondern die

Execution ſediglich an die Craiß⸗Ausſchreib⸗Aemter
verwieſen worden ; ſintemal bey ſelbiger Friedens⸗
Handlung mehr auff Einſchraͤnck⸗ als Erweiterung
der Kaͤyſerl. Macht geſehen worden . Auch waͤre

zwar indem R. A. zu Augſpurg A. 1500 . Tit . Vom

Cuntz von Tottenheim / die Executions - Commiſ -
ſion des Reichs Erb⸗Marſchallen / dem von Pap⸗
penheim / nicht allein unter des Kaͤyſers Autorrcaͤt /

ſondern auch mit der Churfuͤrſten / Fuͤrſten und

Staͤnde Einwilligung auff dem Reichstag auffge⸗
tragen worden ; Aber ſolches waͤre darumb geſche⸗
hen / weil die Sache nicht im Reichs⸗Hof⸗Rath/ ſon⸗
dern im Cammer⸗Gericht abgethan / und uͤber dieſes
auff den Reichstag gebracht / alſo nach deſſen ſtylo
ausgemacht worden . 12 . Es waͤre zwar auch in

dem Inſtr . Pac . Art . V. §. in Conventibus &c .

verſehen / daß bey dein Reichs⸗Hof⸗Rath ſowol als

bey dem Cammer⸗Gerichte die Sachen / welche Ca⸗

tholiſchen und Augſpurg . Oontetlion . Verwandten

obſchwebeten / von Raͤthen und Aflelſoren / welche
der einen oder andern Religion zugethan waͤren / in

gleicher Anzahl geurtheilet werden ſolten ; und moͤch⸗
te man daher vermeynen / ſolches muͤſte auch von

den Commiſſarien verſtanden werden / welche die

Sententzen zu exequiren verordnet worden ; Aber

dieſer VLaragra phus handele von Reichs Sachen /

welche auff Reichs⸗ Craiß⸗oder Collegial . Taͤge ge⸗

hoͤreten / und nicht von Gerichts⸗Sachen . Und

weil die Vollziehung der Urtheile nicht zu Reichs⸗
ſondern zu Gerichts⸗Sachen gehoͤre / ſo hindere der

angezogene Locus des Inſtr . Lac . auch nicht / daß
ſolche Executiones , wann die Sententz einerley Re⸗

ligions Verwandten betraͤffe / nicht einer andern Re⸗

den
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76 Beſchrei
den koͤnnten . 13 . 14 . Der modus , wie die Urthet⸗
le zu publiciren oder zu exequiren / gehoͤre nicht zu
den Subſtantialien / ſondern zu den Accidentalen :

Subſtantial·Stüͤcke waͤren/ daß ein Urtheil publi⸗
eirt / und daß daſſelbe exequirt wuͤrde ; die Zeit

aber / der Ort / und die Manier waͤren bloß deſſen
Accidental . Stuͤck / woran der Reichs⸗Hof⸗Rath
ſo genau nicht gebunden waͤre . Ord . ul . t . 2 . 9 7. 8.
Es muͤſte auch der modus zit publiciren gebrau⸗
chet werden / welcher der bequemſte waͤre / den Zweck /
die Gerechtigkeit / ohne Verzug und Unruhe zu er⸗

reichen : Bißweilen wolten die mit einlauffende
Aſpecten einen Verſchub / bißweilen eine Beſchleu⸗
nigung in Kublication der Urtheile haben / datnit
mehrere Auffzuͤgebey der Kxecution vermieden wuͤr⸗

Die Jullitz / als blind / muͤſte die Prudentz zur
hrtin haben / damit ſie durch Ubereylung nicht

eſahrlich / durch Verziehung nicht unerſprießlich /8
9beyde Art nicht lulſoria wuͤrde: Obauch

8

worffen worden / wann Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt , nicht

eilig waͤre zu Huͤlffe kommen .

koͤnnten kaum auff Anſuchen des Gewinnenden / oh⸗
ne Befehl der oberſten Gerichte / exequiren / viel we⸗

bung
ſelbſt die von ihm geſprochene Urtheile exequiren169koͤnnte / wann er conlideriret wuͤrde/ als zugleich
auch ein Fuͤrſt des Reichs / in welchem Kegard ihm
ſelbſten heut zu Tage/ als des Oeſterreichtſchen Craj⸗
ſes ausſchreibenden Fuͤrſten / dem zugleich die Ver⸗
ſorgung des Burgundiſchen in viele Wege angien —
ge / und deſſen Macht mit der ſeinigen allzeit con .
jungirt waͤre/ nicht weniger / alsjedem andern Craiß⸗
ausſchreibenden Fuͤrſten aufftragen koͤnnte : Ulnd
ob ſchon in den EKxecutionsOrdnungen verſehen/
daß die naͤchſt gelegene Craiſe dazu gebraucht wer⸗
den ſolten/ ſo waͤre doch ſolches nicht ſowol nach der
Situation , als nach der Geſchwindigkeit und Er ,
ſprießlichkeit der Huͤlffe zu verſtehen ; geſtalt dann
auch viele Craiſe wuͤrden ſeyn uͤbern Hauffen ge⸗

18 . Die Craiſe

die Urcheile fuͤr den Uberwinder / und fuͤr die niger aber die Kayſerl. Urthel zernichten . Und well
7

Urtheile die rælumprio Juttitiæ ſtùnde / ſo ver⸗ die Eraiß⸗ ausſchreibende Fuͤrſten und Obriſten auſ⸗dienete doch der Uberwundene nicht/ daß ihmzu Lie⸗ ſer threr Oommiſſion uͤber des Craiſes Mitſtaͤndebe die kxecution verzogen werden ſolte . Wann
man nicht wieder alle Vernunfft der Roͤm. Kaͤyſerl.
Maj . ſelbſt die Macht zu urtheilen diſputirlich ma⸗
chen wolte / ſo waͤre es ein Ding/ ob die Execution

mit Huͤlffe der Craiß ausſchretbenden Fuͤrſten oder

Obriſten / oder aber durch einen andern geſchehe /

wann nur dadurch der Zweck / dieGerechtigkeit zu

ten wuͤrde . In dem R. A. von 1654 . J. In wel⸗
chem Lermin &c . wuͤrde dem Cammer Bericht
Macht gegeben / wann die Craiß⸗ausſchreibende
Fuͤrſten bey der Sache interelß ret / auch ſonften er⸗
hebliche Urſachen obhanden / nach Gutbefinden in

Aufftragung der Exccution dieſelbe zu uͤbergehen /
und eines oder mehrern benachbarten Craiſes aus⸗
ſchreibende Fuͤrſten vorzuziehen / welche dein obſie⸗
genden / und nicht dem uberwundenen Theile foͤrder⸗

ſeyn ſolten . In folgendem Paragrapho wuͤrde fer⸗
ner gemeldet: Ob ſich einer oderanderer / weßWuͤr⸗
den / S

ſolcher anbef

che zen wuͤrde / derſelbe ſolte in PoEnam
b5 ſeyn / und gegen denſelben ohne Ke⸗
ſp Jinderung einiger andern Diſpolition ,
ſo a gen werden moͤchte/ verfahren wer⸗
den . Warumb dieſe Verordnung nicht auff die

Urcheil / wel e beym Kaͤy rl . Reichs⸗Hof⸗Rath ge⸗
ſprochen worden / zu verſtehen / koͤnnte keine Katio

diverũtatis allegirt werden / wann man nicht wi⸗
der alle Kaiſon der Roͤm. Kaͤyſerl. Maj . und Dero

lpreißlichem Reichs⸗Hof⸗Rath dißfalls einge⸗
raͤncktere Macht als dem Kaͤyſerl. Cammer⸗Ge⸗

licht zuſchreiben wolte. 15 . 16 . Ihr , Kaͤyſerl .Maj.
tünde auch die Macht zu exequren als Haupt und

Herrn zu / haͤtten dieſelbe auch nicht allein als Rich⸗
ter / ſondern auch als Kaͤyſer. 17 . Und weil den
andern Craißausſchreibenden Fuͤrſten und Oberſten
die xecutions - Commiſſion auch gegen die jenitze
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wurden : So hindere auch nichts / daß der Kaͤyſer wenden/ daß ſie com̃uni conſenſu nicht approbiret

keiner Macht ſich anzumaſſen haͤtten/ ſo koͤnnten ſie
viel weniger die hoͤheſte Jurisdliction der Kaͤyſerl
Maj üͤberſteigen/ und dero Urtheil zunicht machen .
19 . Die Craiß ⸗ausſchreibende Fuͤrſten waͤren als

Lehnleute aus Keſpect gegen Ihr . Kaͤyſerl . Majeſt .
ſchuldig / dero Senteotzen mit Gewalt ſich nicht zu
widerſetzen . Und haͤtte ein Craiß⸗ausſchreibender

ercheilen / und jedem das Seinige zuzueignen erhal⸗ FJuͤrſt hierinn bloß die Stelle eines Craiß⸗Obriſten.
Es waͤre auch bekannt / daß des Craiß⸗Obriſten Amt
auch einem Fremden koͤnnte auffgetragen werden :
Aber was fuͤr eine monſtreule Geſtalt wuͤrden die
Reichs⸗Sachen uͤberkommen / wann einem ſolchen
Officier Gewalt gegeben würde / des Kaͤyſers Ur⸗
theile in Zweiffel zu ziehen / oder mit gewaffneter
Hand gar umbzuſtoſſen / da er doch in der Execu —

/ A Kaͤyſerl. Maj . abgaͤbe/ welcher dero Befehl zu re⸗
liche Huͤlffe und Vollziehung mitzutheilen ſchuldig ſpectiren ſchuldig waͤre . Wie ſolten dann an des

eine Commiſſion ,die ihnen nicht auffgetragen wor⸗
und Weſens er immer ſeyn moͤchte/ den / ſich ſelbſt eindringen / und wider dieUrtheilenen Kxecution in einigerley Weiſe handeln koͤnnen / deren Execution ihnen auffgetra⸗

gen zu werden ſie verlangeten ?
Sache durchbræjudicia dargethan werden ſolte / koͤñ⸗
ten derſelben unzehlige angefuͤhret werden / welche
bewieſen/ daß die Kaͤyſerl.Macht zu exequiren an die

ſtringiret waͤre ; Und wuͤrde zwar den Obſieger
nichts abhalten / wann er ihm ſelbſt die Kxecution

ertheilen koͤnnte / welches der Koͤnig in Daͤnemarck
ratione der GrafſchafftOldenburg / und Chur⸗Pfaltz
ratione ſelbigen Churfuͤrſtenthums / auch andere
mehrere ſchienen gethan zu haben ; Jedoch wolten
andere ſolches nicht ſowol fuͤr eine Execution , als
fuͤr eine Ergreiffung der Pofleſlion halten . Was
auch Chur⸗Pfalßz betraͤffe/ haͤtte Ihr. Kaͤyſerl. Maj .
dem Grafen von Stahrenberg Befehl gegeben / daß
er Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . afnttiren ſolte / die Po⸗
ſeſſion des Churfuͤrſtenthums Pfaltz zu ergreiffen .zuwůchſe / welche zu einem andern Eraiß gehoͤreten/ Man uͤbergienge unzehliche Præjudicia in ptivat -wann bewegende Urſachen obhanden waͤren / daß Sachen / an welchen vielleicht die jenige / welche al⸗

0 Craiſes ausſchreibende Fuͤrſten uͤbergangen les diſputirlich machten / den Mangel moͤchten vor⸗

tion ſelbſt nichts als einen Befehlshaber der Roͤm .

Craiß⸗Obriſten ſtatt die ausſchreibende Fuͤrſten in

20 , Wann die

Craiß⸗Ausſchreib⸗Aemter oder Obriſten nicht acl .

worden !

Fuͤrſtl. Mechlenburgeſcheſ —
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wordenz Alzeſtatt aller wuͤrde es gnug ſeyn/ dieſe⸗

nige Calus zu allegiren / welche in dieſem Seculo
vor dein WeſtphaͤliſchenFrieden geſchehen: Und un⸗

ter allen wolte man nur dieberuͤhmte Execution der
Stadt Donarverth auflůͤhren/ welche dem Hertzogin
Bayern mit Übergehung des AusſchreibAmts im

Schwaͤbiſchen Craiß / in welchem die Stadt gelegen/
auffgetragen worden . Dieſenn Actus waͤre zwar

publice und privatim widerſprochen/ endlich auch

dem Iaſtrumento Pacis , art .5. §. quod attinet

ad Civitatem Donawerdam &cC. etwas einverleibet /
daß ſelbiger Stadt die Freyheit wiedergegeben werden
ſolte ; Der Modus excquendi aber waͤre itt beruͤhrt
gelaſſen worden ; auff welchen Schlag es auch mit

andern dergleichen Executionen gegangen / welche
bey dem Muͤnſter⸗ und Oßnabruͤggiſchen Friedens⸗
Tractaten ventiliret worden / daß vielmehr derſelbe
Modus exequendi uneingeſchraͤncktgeblieben / und

als ſtillſchweigend approbirt worden zu ſeyn ſchie⸗

ne / weil er weder in den Wahl⸗Capitulationen /
noch in dem letzten R . A. nach der Hand auffgehebt /
noch auch bey der Formul einer beſtaͤndigen Wahl⸗

Capitulation , an deſſelben Aenderung gedacht /
ſondern in dem Ioſtrum . Pacis der Gebrauch der

Kaͤyſerl. Commiſſarien auch beobachtet worden .

21 . Bey den lxecutionen waͤre eine vis compul -

ſiva & directiva : Dieſe waͤre der glimpfliche Weg/
welchen Ihr . Kaͤyſerl. Maj . durch ommiſlatios

jederzeit vor dem Kriegs⸗Geſchrey verſucheten / den

verluſtigen Theil zum Gehorſam zu vermoͤgen/ und

dem gewinnenden zu aslittirenz Sie geſchaͤhe durch

nachdruͤckliches Zureden / Verſprechen / Bedrohen /
Straffen / Anhalten / Ermahnen / Erkennung der

Executorialien / Inhibitionen / Atreſta , Seque
ſtra , Immisſiones , Anweiſungen / Ubergebungen /
Erlaſſung der Eyden / neue Verbindung ete . Wann

der verluſtige Theil ſich hiedurch zum Gehorſam brin⸗

gen lieſſe / und keine Macht zu widerſtreben haͤtte/
waͤre ſo dann die EKxecution mit weniger Ungele —

genheit des uͤberwundenen geſchehen . 22 . Die Kx⸗

ecution der Urtheil wuͤrde nicht gehemmet / ob⸗

wohl umn Rekorwirung der im Reichs⸗Hoff⸗Rath

ergangenen Urtheil lupplicirt worden / auch nicht

durch die Keſtitution in integtum , noch die noͤ⸗

thige Cautions· Leiſtung / oder auch wann ſchon das

uͤberwundene Theil an ein anderes Gerichte / oder

auff den Reichs⸗Tag provocirte : Ob auch wohl
die Executiones der Urtheile ein Fuͤrſtenthum oder

Graffſchafft betraͤffen/ ſo koͤnten ſie doch nicht darum

eingeſtellet werden / weil die Urtheil mit der Chur⸗
fuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤnde lutfragiis nicht beſteifet
waͤren ; Dann die zur Rathziehung ein und anderer

Chur⸗und Fuͤrſten in Iuſtrum . Pacis art . V. §⸗

Quod ad proceſſum judiciarium §. antepenul -
timo , ſey Ihr . Kaͤyſ. Maj . freygeſtelit / und in der

Reichs⸗Hoff⸗Raths⸗Ordnung relerviret worden :

Der gerechteſte Richter koͤnte nicht allezeit dasjentge
ſprechen / was bey den ſtreitenden Theilen angenehm
waͤre; Etne ſupiter quidem omnibus placet , des⸗

wegen man aber nicht alles uͤber den Hauffen werffen

Deuckwuͤrdiger Geſchichte .

ſolte : Eine ſolche Gerichts⸗Forim / welche jedermaͤn⸗

niglich zu allen Zeiten gefallen moͤchte / loͤnte in die⸗

ſer Unvollkommenheit mit der Platoniſchen Ke⸗

publiꝗ gewuͤnſchet / aber nicht wohl gehoffet wer⸗

den . Indeſſen waͤre es beſſer/ diejenige Gerichts Form /
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welche man hat / und lange gehabt / ohne Verwerffung
behalten / als daß die Freyheit gebraucht wuͤrde /

geurtheilte Sachen zu nichte zu machen / und eine

andere Gerichts⸗Form einzufuͤhren / wodurch das

gemeine Weſen in eine Anarchiam bald verfallen
muͤſte ; welches allen und jeden viel beſchwerlich⸗ und

gefaͤhrlicher fallen wuͤrde / als wann den Gerichten

ihr vigor , wie ſolches dleſer Zeit von alters her auff⸗
genommen ſey / allerdings ungeruͤttet gelaſſen wuͤr⸗

de : Geſetze und Gewonheiten des Reichs / und die

darauff gegruͤndete Juckcia zu reformiren ſtuͤnde

Ihr . Kaͤyſerl. Mai . und der Reichs/Verſammlung ;
nicht aber jedem Craiſe oder den Partheyen zu :

Was bey Reichs⸗Taͤgen vergeblich geſuchet worden /

daſſelbe haͤtte nicht jeder Craiß oder deſſelben aus⸗

ſchreibende Fuͤrſten auffzudringen / daß nemlich der

unuͤberwindliche Kaͤyſer/ von der Jurisdiction , wel⸗

che Sr . Kaͤyſerl. Maj . von dem Reiche anvertrauet

worden / wie ſie dieſelbe bißhero zu Dero glorwuͤr⸗

digſten unſterblichen Gedaͤchtniß exerciret haͤtte/
zu groͤſſerer Verwirrung der Sachen à/ auff dieſes
oder jenes widerſetzliches Beginnen / ſo viel nach⸗

laſſen / und dero geurtheilte Sachen der Craiß⸗aus⸗
ſchreibenden Fuͤrſten Cenſur unterwerffen ſolte ;
da Ihro das Amt des Hoͤheſten Richters vom gan⸗

tzen Reich uͤbergeben worden : Einen Gebrauch zu

veraͤndern waͤre nicht gnug / daß man ſich nur da⸗

gegen ſetze/ welches nichts / als Verachtung des

Richters / und ein gefaͤhrliches Exempel nach ſich

lieſſe / des Richters Indignation erweckete / und ihn
wider Willen zwingen wuͤrde/ ſeine Auroritaͤt zu

mainteniren ; wovor ein jeder einen Abſchen truͤge
der die Kepubliq zu turbiren ſich enthalten wolte /
wie es jedem getreuen Civi zuſtuͤnde . 23 . Es wuͤr⸗

de verhoffentlich ein jeder Ihr . Kaͤyſerl. Maj . Hoͤ⸗

heſte Auroritaͤt / der Hoͤheſten Gerichten Ehre und

Keputation . vielmehr erhalten / als ſchwaͤchen/ Un⸗

ruh und Auffſtand mehr abwenden und ſtillen / als

erregen oder erhalten ; Und waͤren endlich des inſtr .

Vac . Worte Alt . 17 . wohl zu beobachten : Kein

Stand des Reichs mag ſein Recht mit Gewalt oder
mit den Waffen verfolgen . Sondern wann Streit

entweder bereits entſtanden / oder kuͤnfftig entſtehen
wird ; ſo ſoll ein jeder den Weg Rechtens gebrau⸗
chen ; Wer anders thut / ſoll des Fried⸗Bruchs ſchul⸗
dig ſeyn : Was aber durch Richterlichen Spruch

entſchieden iſt // das ſoll/ ohn Unterſcheid der Staͤn⸗
de vollzogen werden / wie es die Geſetze des Reichs /
tam non ſcripta quam ſeripta , von Execution

der Urtheile mit ſich bringen .

Hergegen ward in einer andern Schrifft ausge⸗

fuͤhret/ daß es allerdings an dem / daß die Gerichte

und EKxecut onen nothwendig waͤren/ auch bey ein⸗

ander ſtehen muͤſten; es waͤre auch die EKecutions .

Ordnung im Roͤm. Reiche richtig beſtellet ; nur

waͤredie Frage / durch wen die Execution ſolte ver⸗

richtet werden ? welches nach der Reichs⸗Execu -

tions - Ordnung wieder einen Reichs⸗Stand durch

die Craiſe geſchehen muͤſte: Und waͤre die Frage

jetzo gar nicht / ob Ihr . Kaͤyſerl. Maj . das Amt des

Hoͤheſten Richters Jure Majeſtatis zukaͤme/ als

woran kein Zweiffel waͤre/ ſondern ob Ihr ſolches
zukaͤme mit Ausſchlieſſung der Staͤnde des Reichs ;

Welches nicht koͤnte geſagt werden / ſondern viel⸗
Theatri Europæi XV . Theil . Kk mehr/
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mehr/ daß die hoͤheſte poreltas Judiciaria, oder das

oberſte Gerichte im Reiche bey Ihro Kaͤyſerl. Maj .
und den geſammten Staͤnden zugleich waͤre/ wel⸗

ches auch daher erhelle/ weil beyde zugleich das Kam⸗

mer⸗Gericht / ſo das oberſte und letzte Gericht / R. A.

1530 . §. 76 . und des Reichs hoͤheſtes Gericht iſt /
R. A. 1554 . §: 165 . auffgerichtet und eingeſetzet ;
Geſtalten ſolches aus allen Cammer⸗Gerichts Ord⸗
nungen / bevorab aus der Vorrede und Unterſchrifft
der letztern vom Jahr 155J . weniger nicht aus dem

R . A. 154r . 8. 3 r . zu ſehen : Und haͤtten die Hoch⸗
loͤbl. Kaͤyſer ſolches nie fuͤr eine Minderung / ſondern
vielmehr fuͤr eine Erhoͤhung Ihr . Maj . gehalten / daß
Sie in Teutſchland nicht uͤber gemeine / ſondern
über hohe/ freye Fuͤrſten und Koͤnige herrſcheten ;
und daher eine ſolche Reichs⸗Form jederzeit beliebt /
da die Hoͤheſte Reichs⸗Regierung bey der Kaͤhſerl.
Maj . und den Staͤnden / als einem ſolchen Corpo⸗
re , geſtanden / davon Ihr . Kaͤyſerl. Maj . und zwar
allein das Haupt / und hoͤheſtesHaupt / die Staͤnde
aber deſſen eingeleibte Glieder geachtet werden ; wie

ſolches vom Kaͤyſer Meximilian I . unter andern

mit dieſen nachdruͤcklichen Worten erklaͤret worden

in R. A. 1512 . in fio . princ . Darauff Uns mit

des Heil . Reichs Staͤnden / und Sie mit Uns / nach⸗
folgender Artickel und Meynung / als ein NB .

Chriſtlich Corpus und Verſammlung gegen⸗ und

mit einander vereinigt / verpflichtet und vertragen /
ete . Woraus auch ferner folge / daß bey denſelben/
nemlich der Kaͤyſerl. Maj . und den Staͤnden zu⸗

gleich auch die Hoͤheſte Gewalt zu exequiren waͤre;
Geſtalt Sie dann auch beyderſeits zugleich dieſe
Macht zu exequiren andern / nemlich den Craiſen /
auffgetragen / und daruͤber Geſetze und Ordnungen
gemachet haͤtten / R. A. 1654 . §. 15 . Weiter waͤre
auch nicht die Frage / ob die Execution den Craiß⸗
ausſchreibenden Fuͤrſten oder Kriegs Obriſten gebuͤh⸗
re / ſondern ob Sie einem fremden Commiſlario

auffgetragen werden koͤnte: Eigentlich aber waͤre
die KExecution weder den ausſchreibenden Fuͤrſten/
noch auch den Craiß⸗Obriſten verliehen / ſondern
denCraiſen ſelbſt . Ord . Cam . 153 1. Tit . 3 1. §. 10 .

einen oder mehr Craiſe zu der Kxetution zu verord⸗

nen und zu gebrauchen . Landfr . 1522 . Tit . 1. ibi :

daß ſolch Werck ( das Executions . Werck) durch
die Zehen des Reichs Craiſe vollbracht werden ſolle,
Ord . Cam . 155F . part . 3 . tit . 49. §. 2 . ibi : Ei -
nen oder mehr Craiſen befohlen worden . K . I . 1654 .
§. 19 . Die Craiſe aber verrichteten die Execution

durch Ihre ausſchreibende Fuͤrſten oder Craiß⸗Obri⸗
ſten : Welche demnach in der Execution ihren
Craiß repræſentiren / wie ausdruͤcklich ſtuͤnde R . A.

1555 . §. Derowegen 84 . daß in jedem Craiß die

Reuter und Knechte dem Cratß⸗Obriſten NB . von

wegen des Craiſes und gemeiner Staͤnde des Reichs
ſchweren und geloben ſollen . Koͤnte alſo nicht geſa⸗
get werden / daß die Craiſe in ſubſidium exequitten /
ſondern es waͤre keiner im gantzen Reiche / der dieſe
wuͤrckliche Execution wider einen Reichs⸗Stand
verrichten koͤnte/ als die Craiſe : Undwaͤre demnach
alich dißfalls die Frage nicht / wie ein Craiß⸗Obriſter
bey der Execution ſich zu verhalten / ſondern ob die
Execution wider einen ReichsStand anders / als

durch die Craiſe / geſchehen moͤchte. Wo nun eine

de vergeblich gefragt / wie ſie geſchehen ſolte ? 7 .
Es waͤre auch ferner keine Frage zwiſchen den Craiß⸗
Obriſten und ausſchreibenden Fuͤrſten/ ſondern allein
von dem Fall / da ein Fremder / ſo von Kaͤyſerl. Maj .
und dem Reich keine Commiſſion hat/ ſondern
vielmehr derſelben Verordnungen gerade zu—
wider exequiren wil ; Und ſolcher koͤnte beydes
durch die ausſchreibende Fuͤrſten und durch alle/ de⸗
nen er an ihrem vom Reich ihnen auffgetragenen
Amte Eintrag thut / abgehalten werden . Die Ere⸗
curiones ſtünden eigentlich den Craiſen zu / und wa ,ͤ
ren eine Craiß⸗Sache mit / folglich auch ein wahres
Stuͤcke des Craiß⸗Directorii , und kaͤmen daher
Selbigen principalitet , nicht abet in Exmangelung
des Craiß⸗Obriſten zu / wuͤrde auch nicht geſtanden /
daß die Craiß ausſchreibende Fuͤrſten/ wann ſie des
Craiß⸗Obriſten Amt vertreten / nicht mehr Gewalt
haben ſolten / als bloſſe Craiß⸗Obriſten ; weil ſie da/
neben auch das Directorium haben/ welches viel
weiter gehet/ und auff alle des Craiſes Rechte / Ord⸗
nungen / Haͤndel und Sachen ſich erſtrecket . Wel⸗
ches demnach keineErſtreckung des Craiß⸗Obriſten /

Amts/ ſondern Verrichtungen des Directh ri ſelb⸗
ſten waͤren. 8. Die Urſache / warum Anfangs kei⸗

neCraiß ⸗Obriſten erwehlet/ waͤre nicht dieſe/ well
die Kxecutiones der Kaͤyſer ſelbſt angeordnet ; ſon⸗
dern weil Anfangs ſich die Kaͤyferl. Maj . mit den

Staͤnden noch keiner gewiſſen Ordnung halber ver⸗
glichen gehabt / als woruͤber noch lange gerathſchlaget
worden ; indeſſen aber waͤre die EKxecurion bey der

Kaͤyſerl. Maj . und den Staͤnden zugleich geblieben.
Mit den Craiß⸗Hauptleuten und ihrem Anfange
haͤtte es dieſeBewandniß : Als anfangs vom Kaͤyſer
und Staͤnden zugleich ein gemetner Reichs⸗Haupt⸗
mann imReich beſtellet worden R. A. 1500 . Tu .

52 . waͤre zugleich eine Nothdurfft und Convenientz
geweſen / daß ein allgemeiner Reichs⸗Hauptmann
auch Unter⸗Hauptlente haͤtte/ welche demnach gleich⸗

falls damahls verordnet / R. A. 1500 . Tit . 53. 58.
& 62 . hernach aber aus jedem Craiß genommen /
und alſo Craiß⸗Hauptleute genennet worden . R. A.

1512 , §. 16 . Dieſen waͤren folgends die Craiß⸗
Executiones auffgetragen / im Landfr . 1522 , Tit .

3 . & ſeqꝗ . dadieCraiſe und deren Dicectores ſol⸗
che Executiones ſchon vorhin ex Ord . Cam . 1521 .

Tit . 3L . §. 10 . und alſo eher als die Hauptleute ge⸗
habt : Welche zwar vermoͤge R. A. 1F 20,5 . 7
mit zur Berathſchlagung und Fuͤrnehmung der Kxe⸗

ſolcheEeecurion gar nicht geſchehen koͤnte/ ſo wür⸗ Amte im geringſten Stücke verglichen werden koͤnte.

cution gezogen / ihnenaber die Macht ſelbſt zu exe⸗

uiren erſt in d. tit . 3 . & ſeqq . anvertrauet worden .

Dieſe Craiß⸗Hauptleute aber haͤten mit den Roͤmi⸗
ſchen Trenarchis nicht die geringſte Gleichheit / ſon⸗
dern dieſes twaͤren bloſſe gemeine buͤrgerliche Stadt⸗
Aemter geweſen / worunter ſie gezehlet wuͤrden / in l .
fin . §. Irenarchæ 7 . ff . de Mun . & Hon . ind in

jeder Municipal . Stadt von deren Decurionibus

oder Zweyern dem Præſidi benennet worden / um auf
die / ſo unterm gemeinen Volck etwa uͤbel lebten / acht
zu haben . l . un . C . de lrenarcli . Und haͤtten ſelbige
nicht eins eine Getvalt zit ſtraffen / ſondern nur die

Miſſethaͤterauffzuſuchen / und bey der Obrigkeit an⸗

zubringen gehabt . J. 6. princ. fl . de Cuſtod . rcor . So

daß nicht zu finden/ wie ein ſolch obſcures und ſchlech⸗
tes Staͤdter⸗Amt mit einem hohen Reichs⸗Crkaiß⸗

Da 6

Fuͤrſtl.Mechlenburgiſchef —
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Daß auch die Hauptleute die Execution nur ſolten
uͤbernommen haben / wann ſie dazu requitiret wor⸗

den / davon waͤre offenbar/ daß bey dem gewinnenden
Theil zwar ſtuͤnde/ die Craiſe zit requrriren / oder

nicht zu requiriren / nicht aber dieſelbe oder andere

zu requiriren . Und wuͤrde im angezogenen R. A.
1512 . . 9 . von keiner Requiſition gedacht waͤre

auch den Hauptleuten daſelbſt noch nicht die Kxecun
tion auffgetragen / ſondern nur verordnet / daß die⸗

ſelben als Kriegs Verſtaͤndige mit zur Berathſchla⸗
gung uͤber die Kxecution und deren Fuͤrnchmen ge⸗

zogen werden ſolten . §. Die hoͤheſte Macht zu exc⸗

quiren haͤtte zweiffels ohne die Kaͤyſ. Maj . ſamt den
Staͤnden zugleich/ ſieexercirten aber ſolche durch die

Craiſe / und haͤtten ſie Krafft der EKxec utions . Ord⸗

nung den Craiſen auffgetragen . Und wuͤrdedaher

vergeblich gefragt / ob die Kaͤhſ,Maj . ſich der hoͤchſten

Majeſtaͤtiſchen Executions - Macht gaͤntzlich ent⸗

ſchlagen haͤtten/ da ſie neben den Staͤnden ſelbige faſt
taͤglich uͤbe/ gebrauche / und vollkoͤmmlich exercire :

Und koͤnnte zwar dieſes nicht geſchehen / als durch die /
denen der Kaͤyſer und die Staͤnde / als bey denen die

hoͤheſte Gewalt waͤre / ſolches anvertrauet ; Aber da⸗

durch wuͤrde des Kaͤyſers hoͤchſter Gewalt nichts uͤber⸗

all benommen / weil alles ſelbſt in Ihro Kaͤyſ. Maj .
und der Staͤnde Namen geſchiehet / beyde Theile es

alſo / laut der Executtons - Ordnung / Conrracts⸗

weiſe von ſelbſten verfuͤget/ unddarumb davon nicht

als mit gemeinem Conſens der Kaͤyſerl. Maj . und

der Staͤnde koͤnnte abgewichen werden . Und wuͤr⸗

de daher vergeblich einiger concurrentz der Kaͤyſerl.
hoͤheſten Gewalt mit den Craiß⸗Obriſten gedacht ;
maſſen die Kaͤyſerl. Maj . von Ihrer hoͤheſten Exe⸗

cutions - Macht nicht das geringſte den Craiſen

uͤbergeben/ ſo wenig / als wann ſie ihrem Feld⸗Haupt⸗
mann und Kriegsheer eine Schlacht zu lieffern/ oder

den Feind zu bekriegen / aufftragen / ſie ſich dadurch

einiges Stuͤcks ihres hoͤheſten Juris arworum bege⸗
ben ; oder wann ſie durch ihre Geſandte eine Buͤnd⸗

nuͤß machen / oder Frieden ſchlieſſen / dadurch des hoͤ

heſtenJuris fœderum & pacis ſich aͤuſſern: Dañ

da waͤre keine concurtentz / wie ſolches Wort in

jure publico genommen wird / nemlich zweyer ver⸗

ſchiedenen Poteſtaͤten / die mit gleicher Gewalt con⸗

curriren ; ſondern nur eine einzige Poteltaͤt / ja nur
ein einziger Actus , ſo Kaͤyſerl. Maj . und Staͤnde

ſelbſt durch die Craiſe verrichteten : Die Craiſe aber

und das Reich concurriren nicht mit gleicher Ge⸗

walt / und waͤre alſo die concutrentz des Reichs⸗

Hof⸗Raths und Cammer⸗Gerichts viel ein anders .

Dem Regiment waͤre nicht nur in Ab⸗ ſondern auch
in Anweſenheit der Kaͤyſerl. Maj . die Execution

anvertrauet geweſen / R . A. 152 T. 8. 26 . ibid .

Es ſoll auch unſer Statthalter und Regiment vollen

Gewalt und Macht haben / wie und welcher maſſen
mit Execution &c . Es haͤtte auch nicht das Re⸗

giment / ſondern der Kaͤyſerl. Statthalter im Regi⸗
ment der Kaͤyſerl. Maj . Stelle vertretten / dann der⸗

ſelbe waͤre in dero Namen zugegen geweſen ; die

uͤbrige vom Regiment aber haͤtten die Staͤnde des

Reichs præſentirt / wie ſolches aus allen Regi⸗
ments⸗Ordnungen und andern Reichs⸗Satzungen
klar erhelle. Ord . Keg. 1521 . § . 1. 10. Daß die Craiß⸗

Iheatti Europæi XV. Theil.
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werden muͤſten/ ſondern von Ihr . Kaͤyſerl. Maheſt ,
auch andere Commitlarien hierzu ernennet werden

koͤnnten / waͤre eine wieder alle des Reichs Ordnun⸗

gen / Grund⸗Geſetze und beſchworne Wahl⸗Capitu⸗
lationes lauffende / ja ſelbſt mit der gantzen Form
des Reichs ſtreitende Meynung / und hergegen kund

und offenbahr / daß durch Befehls⸗ und Pacts/weiſe
errichtete und beſchworne Geſetze verordnet und ver⸗

glichen worden / daß jedesmal und alle Executio -

nes wider die Staͤnde des Reichs durch die Craiſe ge⸗

ſchehen ſolten : So waͤre auch eine ſolche Kxecu⸗

tion per ( ommifſarium wieder einen Reichs⸗

Stand in keiner einzigen Reichs⸗Satzung gegruͤn⸗
det / mithin unzulaͤſſig ; weil keine Reichs⸗Execu⸗ -
tion mit Recht beſtehen koͤnnte / die nicht durch

Kaͤyſerl. Maj . und die Staͤnde ( als bey welchen die

hoͤheſte Macht zu ezequiren / und Ordnungen dar⸗

uͤber zu machen / ſtehet ) verordnet waͤre . Sonſten
wann der Reichs Hof⸗Rath Namens Ihro Kaͤyſerl.
Maj . einen Commitlarium zur Kxecution wieder

einen Reichs⸗Stand ſchicken koͤnnte / wuͤrde das

Cammer⸗Gericht eben deſſen in Kayſerl . Maj . Na⸗

men bemaͤchtiget/ und om witlarios den Staͤnden /
auch in Oeſterreich ſelbſten/ iuns dand zur Kxeeution

zu ſchicken befugt ſeyn ; welches ja zu Zerreiſſung
aller Ordnungen / Ruhe und Friedens jederzeit aus⸗

brechen wuͤrde. Die Craiſe dringten keinem wieder

ſeinen Willen ihre Huͤlffe auff / ſondern verwehre⸗
ten / vermoͤge ihres Amnts / daß keiner in ihrem Crai⸗

ſe exequire / der durch die Geſetze nicht darzu quali⸗
ficirt waͤre. Und koͤnte der Implorant ſo wenig

einen per leges incompetentem Executorem be -

gehren / als coram incompetente Judice Klage
fuͤhren. Der Executions - Ordnung waͤre geſtal⸗
ten Sachen nach nicht zuwider / ſondern hingegen

darinn ausdruͤcklich verſehen / daß / wann bey dem

Craiſe / dem die Kxecution gebuͤhret/ ein Bedencken

oder Unvermoͤgen iſt / alsdann andern benachbarten

Craiſen ſelbige auffgetragen werden moͤchte; aber

nicht anders / als aus erheblichen Urſachen : R . A.

1654 . §. 160 , welche demnach zuforderſt ſich zei⸗

gen muͤſten: Aber eben daraus wuͤrde erwieſen / daß
kein fremder Oommiſſarius , ſondern allenfalls die

naͤchſt geſeſſene Eraiſe / wann rechtmaͤſſige Urſachen /
den Craiß / dem die Execution gebuͤhret/ zu verwerf⸗
fen beygebracht werden koͤnnten / die Execution zuů

verrichten . In dem 16 . Art . des Oßnabrüͤckiſchen
Friedenſchluſſes wuͤrde kein Wort von Execution

der Urtheile gedacht / waͤre auch davon bey dieſem
Art . 16 . damals gar keine Frage vorgekommen / noch
daruͤber einiger Zweiffel erregt / ſondern nur von de⸗

nen gehandelt worden / die vermoͤge des geſchloſſenen
Friedens in ihre Guͤter zu reſtituiren waͤren ; ſo
hieher ſo wenig gehoͤre/ als auſſer Zweiffel waͤre/ daß

die hohe paciſcirende Theile damals bey dieſem Arr .

16 . kein Abſehen auff Gerichtliche Urtheile und de⸗

ren Execution gehabt . Daß zu Vollziehung des

geſchloſſenen Friedens ein Commitlarius erlaubt

worden / waͤre mit gemeinem Conſens aller geſche⸗
hen. Daß aber die Meynung geweſen/ ſolches auch

in Execution Gerichtlicher Urtheile zuzulaſſen /
alſo der Executions - und andern Ordnungen des

Reichs zu derogiren / koͤnnte nicht erwieſen werden .

Die vorgaͤngige Requiſition der Directorien und

Craiß⸗Aemter zeige nicht an / daß KRequirent die
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Wahl gehabt/ dieCraiſe oder andere zu requiriren ;
ſondern die xecution zu requiriren oder nicht zu

requiriren / und ſich deren zů begeben / als welches

hey ihm ſtůnde . Die Craif⸗Aemter haͤtten in dieſer

Verrichtung die Commillion , vermoͤge der Exe⸗

cutions . Ordnung von Ihr . Kaͤyſerl .Maj. und den

Staͤnden zugleich / welche ſich deren Pacts / weiſe ver⸗

glichen ; und koͤnnte demnach keinTheil einſeitigſie
wiederruffen / am wenigſten aber der Obſieger ſich
der Verbindlichkeit eines ſolchen Reichs⸗Geſetzesent⸗

hrechen . Eben ſo wenig aber koͤnnten auch die Obri⸗
ſten Gerichte unter dem Vorwand / daß ſonſten die
Segtentz den vermeynten elect nicht erreichen wuͤr⸗

den / die Reichs⸗Geſeße auffheben / ſondern waͤren/
vermoͤge thener geleiſteter Eyde / nach den Geſetzen zu

verfahten gehalten . Wie dann ein Richter ſich deſ⸗

ſen auch nicht anzunehmen / ſondern die Parthey / da
die Execution nicht erfolget / weiter anzuruffen haͤt⸗
te . Die hoͤheſte Gewalt zit exequiren waͤrevorAl⸗

ters im Reiche nie anders als bey Kaͤyſerl. Maj und

den Staͤuden zugleich geweſen / und haͤtten jederzeit

in wichtigen Sachen beyde zugleich mit gemeinem
Conſens auff der jaͤhrlichen Reichs⸗Verſammlung /
oder / wo Noth / auch wol eher beſchloſſen / durch wen

die Execution geſchehen ſolle / vid . Landfr . 1495 .

§. Und ob die Thaͤter ꝛc. Landfr . 1500 . §. It . als

wir ꝛc. Ord . Cam . 1507 . tit . 17 . §. 2. Wann

aber die Sache der Wichtigkeit nicht geweſen / daß
darumb eine Reichs⸗Verſammlung gehalten wuͤrde/
haͤtte die Kaͤyſerl. Maj . ſich damit beladen laſſen .
Weil nun die Sache wieder einen Reichs⸗Stand /
und uͤber ein Fuͤrſtenthum/ mithin wichtig gnug waͤ⸗

re/ ſo moͤchte nicht erwieſen werden / daß in ſolchen
Sachen jemals durch einen bloſſen Kaͤyſerl. Com -

miffatium die Execution geſchehen koͤnnen / oder

ſtatt gehabt / und waͤre alſo / was nie geweſen / auch
nie auffgehoben oder wieder genommen worden . In
dem R. A. von An . 165 . § 160 . waͤreder Fall / da
der Craiß inte rellirt iſt / oder ſonſt aus erheblichen
Urſachen nicht exequiren kan / welchen falls
allda dem Cammer⸗Gericht gar nicht erlaubt / die

Craiſe zu uͤbergehen/ und nach Belieben einen Com -

miſſarien zu ſenden / ſondern anbefohlen wuͤrde/ den

benachbarten Craiſen die Kxecution auffzutragen /
und alſo dieſer modus durch benachbarte Craiſe /
nicht aber der modus durch Commiſlarien zu exe⸗

quiren / der kxe cutions - Ordnung gemaͤß/ und vom

Kaͤyſer und Staͤnden alſo beliebet . Die diſtin -

ction zwiſchen ordentlichen ,und andern Bann⸗

Proceſſen waͤre eigenwillig erſonnen / und weder in

dem Text der entworffenen Capirulation enthalten
oder gegruͤndet / koͤnnte auch niemand denſelben ir⸗

gend woher erweißlich machen / auch niemand befugt
einen dergleichen ungegruͤndeten Unterſcheid nach

Gefallen zu erdichten Es waͤren auch nach der Reichs⸗
Executions . Ordnung alle Executiones bannal -

und Achts⸗Proceſſe , und giengen wider die Aechter .

Maſſen ſo bald die Zeit / ſo dem verluſtigen Theil der

Urtheil zu geleben angeſetzt iſt / verfloſſen / und er kein

Gnügen geleiſtet / wuͤrde er / vermoͤge obgemeldter
Ordnung / ſo gleich citirt / umb zu ſehen und zu hoͤ⸗
ren / ſich in die Acht zu erkennen . Ord . Cam . 152l .

tit .31. §. 1 . In der Ord . Cam . 152 14tit. 3 1. §. 7.
wuͤrde weder von einer Execution wieder einen

Beſchreibung
gehandelt oder deſſen gedacht ; ſondern im Gegen⸗
theil waͤre allda verordnet / daß die obriſte Gerichte
wider mittelbare Aechter derſelben Obrigkeit die Exe.
cution auffzutragen ſchuldig ſeyn ſolten : Wann
aber dieſelbe Urſachen haͤtte ſich deſſen zů entziehen /
ſolte bey der Kaͤyſerl. Maj . oder dem Regiment umb
ſernere Huͤlffe angefucht werden / undſolche foͤrderlich
erfolgen . Welcher geſtalt nun dieſelbe erfolgen ſol,
e / waͤre daſelbſt nicht beygefügt/ es wuͤrde aber ſol
ches ausdruͤcklich ertlaͤret und verordnet O. C. 155f .

p. 3. tit . 48 . §. 8. nemlich / daß alsdann die Execu —
tion durch den Craiß⸗Obriſten vorzunehmen . In
J . §. 10 . würde nun von der Kxecution wider einen

Reichs/ Stand gehandelt / und noch viel weniger ei⸗
nes Commiflarſi im geringſten gedacht ; ſondern
hingegen ausdruͤcklich befohlen / die Execurion dem

Ceaiſe und in deſſen Ermangelung den andern

naͤchſt gelegenen Craiſen auffzutragen/ welches alles
aber dem Commullario zuwieder lieffe. In der

Ord . Cam . 150 %7 . tit . 17 , §. U. ſtuͤnde zwar / daß
der Kaͤyſer umb weitere Execution ſolte erſuchet
werden / aber es folgete ſtracks hinter her / daß zugleich
es an die jaͤhrlicheReichsVerſamlung zu bringen/
und zu rathſchlagen / wie die Executiones zu voll⸗
bringen . Daß der Kaͤyſer in dem Landft. 1522 .
ihin vorbehalten/ einenHauptmann zu ſondernSa⸗
chen zu verordnen / wuͤrde nicht geſtritten / zumalen

gleich dabey verordnet wuͤrde/ daß derſelbe den Craiß⸗
Executionen gar keine Hinderung thun oder ge⸗
baͤhren/ und nicht zu Craiß⸗kxecutionen / ſondern
nur zu beſondern Sachen beſtellet ſeyn ſolte/ diedem⸗

nach die Craiß⸗EKxecutiones gar nicht angiengen⸗
ob ſie gleich einer dem andern / weil ſie beyde in des

Reichs Pflichten ſtünden / auff Erſuchen billich huͤfff⸗
lich und dienſtlich waͤren / die Craiß⸗Hauptleute dem

Hauptmann in ſeinen ſondern Sachen / dieſer jenen
in ihren Executionen ꝛc. wodurch vielmehr das

Recht der Craiſe ſehr beſtaͤttiget wuͤrde. In gedach⸗
tem Landfr . 1 52 2 . haͤttendie Kaͤyſer die in den Crai⸗

ſen uͤber die Executions· Ordnung oder ſonſten ent⸗

ſtehende Irrungen zu entſcheiden uͤbernommen / aber

daraus waͤre nichts auff die Kxecutiones ſelbſten zu

ſchlieſſen ; dieſe waͤren den Craiſen angewieſen / nicht
aber die Eroͤrterung ſtrittiger Sachen ; und koͤnn⸗

ten die Staͤnde des Craiſes uͤber ihre eigene Strittig⸗
keiten nicht erkennen . Es wuͤrde aber in d. tit . 2) .

ausdruͤcklich dabey verordnet / daß wann ſolche Ir⸗
rungen entſchieden / alsdann durch die Craiſe die Kxe⸗

oution geſchehen ſolte. Der Text R. A. 1548 .
§. 37 . da Kaͤyſerl. Maj . verſprochen / den Staͤnden
in Executions- Sachen fuͤrderlich zu erſcheinen/
wolte zugleich ausdruͤcklich/ daß die Execution nach
der Executions -Ordnung/ folgends durch die Crai⸗
ſe geſchehen ſolte / und wuͤrde daſelbſt im geringſten
keines Commillarii gedacht ; viel weniger folgen/
daß frey ſtuͤnde/ dieUrtheile wieder die Staͤnde durch
Commiſſarios oder andere als die Craiſe exequi -
ren zu laſſen ; Maſſen dann auch / wann ſchon in

allen obangezogenen Orten und Faͤllen der Kaͤyſerl .
Maj . etwas inſonderheit uͤberlaſſen waͤre/ ſoverſtuͤn⸗
de ſichs doch von ſelbſten / daß wann ſolcheGeſchaͤff⸗
te die Kaͤyſerl. Maj . durch andere verrichtet / es durch
die geſchehen muͤſte / die durch dero und des Reichs
Ordnungen dazu faͤhig und verordnet waͤren. Es

Strand des Reichs / noch von einem Commiſſari⸗ waͤre viel ein anders / wann ein Reichs⸗Feind das

I „ HReich
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IJleich mit Waffen uͤberſchwemmete ; ein anders /

privat· Sachen / die ein oder ander Glied des Reichs

wann ein Richter wider jemand ein Urtheil ſpraͤche :

Das erſte waͤre eine gemeine Sache des gantzen
Reichs / ſo alle und beydes Haupt und Glieder an⸗
traͤffe/ und deſſen ſich alle anzunehmen . Selbiges
litte durchaus keinen Verzug / ſondern es ſtunde die

hoͤheſte Gefahr und allgemeiner Verluſt auch auff

einer geringen Verzoͤgerung . Man warte vergeb⸗
lich auff Reichs⸗Ordnungen / und auff die Huͤlffe
der Geſttze/ welche der Feind nicht erkennete / und dar⸗
an nicht gebunden waͤre; das andere hingegen / nem⸗
lich die EKxecutiones geſprochener Urtheil / waͤren

angiengen ; und haͤtte ſich deren alſo niemand an⸗

ders anzunehmen / noch in ſolche Adminiſtration

der Jultitz ſich jemand einzumengen / als dem es ge⸗
bůhrlich durch die Reichs⸗Geſetze erlaubt oder auffge⸗

tragen waͤre . Dieſe Sachenkoͤnten Verzug vertra —

gen / und muͤſte darin nach den Geſetzen verfahren
werden / woran die Partheyen verbunden waͤren.

Wann auch ſchon die Craiß⸗Hüuͤlffezuweilen lang⸗

ſam oder unbereitet waͤre ( wie dißfalls nicht / ſondern
die Trouppes fertig geweſen ) koͤnten doch unter

ſolchem Vorwand von den Gerichten die Geſetze und

Reichs Ordnungen nicht auffgehoben werden .

Der Art . 16 . §. 3. und 4. in dem Oßnabr . Frieden
handele allein von Reſtirution deſſen/ was im Frie⸗
den verglichen / nicht aber von Kxecution der Ur⸗

thelle / und gehoͤre alſo nicht hieher. Es waͤre auch

dte Vollziehung der Urtheile der Commiſlarios in

gemeldtem Frieden nicht eingefuͤhret. Daß zwiſchen
des Rammer⸗Gerichts und des Reichs Hoff⸗Raths
Urtheile dieſer Unterſcheid gemacht werden wolte /
als wann jene allein mit der Staͤnde Willen / dieſer
aber auch ohne denſelben zu exequiren / waͤre aber⸗

mahl eine ungegruͤndete lnterpretatio Legis ; Ab⸗

ſouderlich haͤtte An . 1 500 . kein Unterſcheid unter

dem Rei hs⸗Hoffrath undKammer - ⸗Gericht gemacht
werden koͤnnen/ weil damahls kein Reichs⸗Hoffrath
auſſer dem Kammer - Gerichte geweſen . Daß aber

die damahlige Execution auff den Reichs / Tag ge⸗

bracht / und daſelbſt angenommen und expedliret
worden / ſolches zeigete an / daß ſie dahin gehoͤret haͤtte.
Und wuͤrde ausdruͤcklich dabey erwehnet / daß der

Kaͤyſerl . Kammer⸗Richter nicht nur auf dem Reichs⸗

Tag 1500 . ſondern auch vorhin oͤffters die Kaͤyſerl.
Maj . und Staͤnde zugleich um die Kxecution an⸗

geruffen : Waͤre alſo unzweifflich / daßdie rechtmaͤſ⸗
ſige hoͤheſte Gewalt zu exequren / bey denenſelben zu⸗

gleich geweſen / und von beyden zugleich erhalten wor⸗

den . Es waͤre vielfaͤltig dargethan / daß zur Kxe⸗

Sution wider die Reichs⸗Staͤnde gar keine Com -

mitlarien auſſer den Craiſen ſeyn koͤnten / waͤre alſo
auch vergeblich zu fragen / von welcher Keligion ſie
ſeyn muͤſten / und ob der Art . F. §. J1 . darin zu ob⸗

lervrenz daß auch dieſer S. J1 . von Gerichts⸗Sa⸗
chen handele / erſcheine daraus / weil ausdruͤcklich
darin der Urtheile gedacht / und alſo von ſolchen Sa⸗
chen gehandelt wuͤrde / woruͤber erkennet und ein Ur⸗

theil geſprochen werden muͤſte ; welches aber dem

Commictenten teſerviret wuͤrde/ mit dieſen Wor⸗
ten : Vota ſubjungant , inſtar tamen ſententiæ
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bereits zur Zeit des Friedens⸗Schluſſes / wie ſchaͤdlich
und gefaͤhrlich die unzeitige dem Reich ſo gar fatale

Kelisions - Animoſitat ſey / erwieſen / und demnach

dieſe gemeine Verordnung wohlbedaͤchtlich geſetzt
worden . Wann ſchon dem alſo waͤre/ daß der NA0 -

dus die Urtheile zu publiciren / oder auch der A9 .

dus zu excquiren nicht ad ſubttantialia proceſſus
gehoͤre/ ſo waͤren doch zufoͤrderſt in dieſer Kxecu⸗

tions . Sache / wovon die Frage iſt/ zum wenigſten
drey Maͤngel/ welche auſſer allem Zweiffel acl lub

ſtantiam proceſſus vor allen Dingen gehoͤreten .
Als erſtlich / defectus poteſtatis in exequente , wel⸗

ches eben ſo viel waͤre/ als de fectus Jurisdictionis
in cognoſcente : Dieſes nun waͤre der allergroͤſte
Mangel in allen / und ſonderlich der Haupt⸗Man⸗
gel in gerichtlichen Sachen : Und waͤre eine ſolche
txccutio und Cognitio von keinem mehrern Ge⸗

wichte / als wann ſie à merẽ prwato geſchehen
waͤre . Hiernaͤchſt waͤre zweytens ein Subltantial .

Mangel / daß die Execution vor Publicirung der

Sententz nullo dato tetmino angefangen / und al⸗
ſo dem andern Theil / wider den ſie ergangen/ erſtlich
alle Defenſions - Mittel / welche er wider die dentenz

vor der Execution , und hernach alle Defenſions-
Mittel / welche er wider den Execution⸗ . Befehl /

vor der wuͤrcẽlichen Execution etwa eintbenden mo⸗

gen / auff einmahl und gaͤntzlich abgeſchnitten wor⸗
den ; dadoch in allen Rechten dem verluſtigen Theil
nach geſprochener Sencentz noch gewiſſe cempora

jadicati ,undin dem Executions. Beſehl noch Friſt

gegeben wuͤrde / und gegeben werden muͤſte/ inner

welcher er ſich ſchicken koͤnte/ entweder zu pariren /
oder ſeine Detenſion ferner auszufuͤhren ; Was nun

zur noͤthigen Defention des andern Theils verord⸗

net worden / waͤre auſſer allem Zweiffel lubſtantial⸗

und koͤnte auch die hoͤheſte Gewalt niemanden ſolche
Defenſion nehmen : Es waͤre auch bekantlich die

Publication ein ſubſtantiales Stuͤcke / und beſtuͤn⸗
de die Natur und Subſtartz der Kxecution eines

Urtheils darin / daß zuvor 1. ein Urthel geſprochen/
2. in ſeine Krafft gegangen / 3z. die Exccutorial

darauff gefolget ſey: Wie dieſe als in allen Kxecu⸗

tionen unſtreitig nothwendige Stuͤcke angefuͤhret
wuͤrden im R. A. 15 12. §. 9 . ibi : Sollen die

Hauptleute mit Vollziehung der Urtheil NB . ſo
am Gericht geſprochen / und in ihre Krafft gegan⸗

gen / und dann die Kxecutoriai darauff gefolget/
rathen / fuͤrnehmen ete . Der dritte Mangel waͤre,

weil wider den Inhalt des Oßnabruͤg . Frieden⸗
Schluſſes Art . F. § . 5und alſo wieder ein Fun⸗

damental -Geſetz des Reichs / ein Comwiſſarius an⸗

derer Keligion die Execution thun wollen / und

waͤre kein Zweiffel / daß auch dieſes fuͤr einen Sub -

tantial - Mangel des Proceſſes zu achten / wann

wider die Fundamental - Geſetze des Reichs verfah⸗
ren wuͤrde. Daß aber in Aulico Judicio die uͤbri⸗

ge in Rechten gegruͤndete kormalia proceſſus nicht

eben ſo wohl als am Kammer⸗Gericht zu obleren .

ren / waͤre nirgends zu finden / und haͤtten der Kaͤy⸗
ſer und die Staͤnde die gemeine Rechte nie abge⸗
ſchaffet Sondern eswaͤre vielmehr in pace Oſas⸗

brug . art . 5. §. FJ . alſo beſchloſſen / geſetzt und ver⸗

nihildefintant . Sonſten aber ſey freylich daran

gelegen / weß Glaubens der Oommitlarius ſey/ wie
die Urſachen le icht zu ermeſſen/ unddieErfahrung

ordnet / daß in Aulico Judicio ratione proceſſus
die Ord . Cam . in allen Stucken obſerviret werden

ſolte Wann die hoͤheſte Gewalt einen gewiſſen
K3 modum
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odum gerichtlich zu verfahren / nach reiffer Er⸗

wegung / fuͤr den bequemſten / beſten und dienſamſten
gehalten / und deswegen ſolchen denen Gerichten vor⸗

geſchrieben/ koͤntendieſelbe ſich deſſen unter dem Vor⸗
wand nicht entbrechen / daß ein anderer bequemer
oder beſſer waͤre ; weil ſie nicht uͤberdie Geſetze / ſon⸗
dern nach den Geſetzen richteten . Und moͤchten ſie
ſich keiner andern prudentz anmaſſen / als die obriſte
Geſetz/ gebende Gewalt ſelbſt / welche dieſen modum

erwehlet / ihn fuͤr den beſten erkennet / und darum

ins Reich ausgehen laſſen : Und gienge demnach die

gerichtliche Prudentz nicht auff neue Geſetze zu ma⸗

chen/ ſondern die gemachte zu applicirenz und haͤtte
man ſich im uͤbrigen an keine einlauffende alpecten
zu kehren / ſondern dem Rechte ſeinen Lauff zu laſ⸗
ſen. So lange fuͤr den Uberwundenen nach dem

Urtheile noch Rechts⸗ und Defenſions - Mittel ver⸗

ſtattet waͤren / waͤre deſſen Sache und Defenſion

in⸗Rechten fav orablet , wie bekannt waͤre ex l. 125 .
fl . de Reg . Jur . Es waͤre aber auch die Frage nicht /
ob die Execution verſchoben / ſondern ob ſie durch
einen / der keine ordentliche Macht zu exequiren hat/
verrichtet werden ſolte. Am wenigſten aber wuͤrde

gefragt / ob ſie dem Uberwundenen zu liebe zu ver⸗

ſchieben? Es waͤre durchaus nicht ein Ding / ob die
Execution durch die Craiſe / oder einen andern ge⸗
ſchaͤhe / wann nur der Zweck erhalten wuͤrde; Son⸗
dern ein ſo groſſer und bedencklicher Unterſcheid / daß
nichts waͤre/ woran mehr gelegen / inmaſſen aus dem

kurtz vorher angezogenen R. A. 15 12. §. IT . zu ſe⸗
hen/ wie ſehr die Staͤnde des Reichs in Erwegung
dieſes modi auff die Ehre der Kaͤyſerl. Maj . des

Heil . Roͤm. Reichs und der ſaͤmmtlichen Staͤnde /
ferner auff derer aller Nußen / und dann was ihnen /

den Staͤnden / ertraͤglich geweſen / geſehen / und die

Kaͤyſerl. Maj . daran ein gnaͤdigſtes Gefallen gehabt.
Daß dem Kammer⸗Gerichte im R. A. 1654 . §. 160 .

erlaubet waͤre/ den Craiß aus erheblichen Urſachen
zu uͤbergehen/ ete. wuͤrde auch dem Reichs Hoffrath
zugeſtanden / davon aber waͤre wiederum die Frage
nicht / ſondern von einem fremden Commiffario ,
welchem keines von den Obriſten Gerichten die kxe⸗

cution wider die Staͤnde aufftragen koͤnte; Haͤtte
alſo teines hierin einen Vorzug fuͤr dem andern .

Dem Uberwundenen koͤnte die Huͤlffe nicht mitge⸗
theilet / aber die wider die Reichs⸗ - Ordnungen und

zum hoͤheſten Nachtheil der Craiſe fuͤrgenommene
wohl abgewendet werden . Es wuͤrde billigſt die

Kaͤyſerl. Maj . als Haupt und Herr erkannt ; aber

keines ſchloͤſſe die Staͤnde aus / noch das Haupt die

eingeleibte Glieder . Sie waͤren der hoͤheſte Herr /
Richter und Kaͤyſer / fuͤhreten aber / vermoͤge der

Grund⸗FJorm des Reichs / dieſe hoͤheſte Gewalt / ne⸗

ben den Staͤnden des Reichs / als das Haupt dieſes
Corporis der Reichs / Verſammlung . Als ein ſol⸗
ches Haupt haͤtten ſie neben den Staͤnden gewiſſe
Ordnungen im Reich Contracts - weiſe gemacht /
ſich ſelbſt mit den Staͤnden verbunden und verpflich⸗
tet / ſolche ſtets und feſt zu halten / mit den Staͤnden

Craiſe verordnet / und ihnen die Executiones , wie
auch die Handhabe ihres Craiſes / und in demſelben
des Reichs Rechtenund Ordnungen / auch des gan⸗

zen Craiſes Frieden / Sicherheit und Ruhe⸗Stand
anbefohlen / ſich auch durch die Kaͤyſerl. Wahl⸗Ca -
pitulation eidlich verbunden / ſolchen Ordnungen

zuwider nichts zu verhengen : Mit was Schein ]
—

koͤnte dann jemand die Kaͤyſerl. Maj . zu bereden ſu⸗
chen / daß ſie dieſes alles ohne der Staͤnde Wiſſen
und Willen umwerffen / und / als aller Craiſe U

rector und hoͤheſter General / allen ſolchen Ordnun

gen zuwider / mit den Executionen verfahren moͤch⸗
te ; daß durch die naͤheſt geſeſſene Craiſe diejenigen
verſtanden wuͤrden / die die geſchwindeſte waͤren zu

exequiren / waͤre wiederum eine nach Willkühr er⸗

dachte Ertlaͤrung / und eine hoͤchſtgefaͤhrliche Veror⸗

ſion der Reichs⸗Conſtitutionen / in welchen aus⸗

druͤcklich und beſtaͤndig befohlen wuͤrde / dißfalls die

Execution auff zutragen den Craiſen die am naͤhe⸗
ſten geſeſſen oder gelegen ſeynd : Landfr . 1522 . tit .

23 . den nächſt angraͤnzenden Craiſen , R. A. 1555.

S. 62 . des naͤchſt⸗geſeſſenen CratſesObriſten / Oid .

Cam . E. 3. tit . 49 . §. 3. den Craiſen / die naͤchſtge⸗
ſeſſen / d . F. 3. den Fuͤrſten des benachbarten Crai⸗

ſes /R . A. 1654 . §. 17 . den benachbarten Craiſen/
d. R. A. §. 160 . und alſo beſtaͤndig an allen Orten :

Hingegen wuͤrde nirgends gemeldet von denen/ die

am geſchwindeſten waͤren zu exequiren . Nun wa⸗

re gantz ein anders naͤchſtgelegen/ naͤchſtgeſeſſen/ be⸗

nachbart ſeyn/ naͤchſt angraͤntzen ; Ein anders ge⸗

ſchwinde zu æxequiren ſeyn ; Nirgends wünde eines

fuͤr das andere genommen / und koͤnte auch in ge⸗

ſundem Verſtande eines fuͤr das andere nicht genom ,

men werden . Es waͤre auch die Urſache /warum

die naͤchſtgelegene zur Execution zu wehlen/ nicht
bloß dieſe/ weil ſie am geſchwindeſten helffen koͤnten/
ſondern weil dadurch die Durchzuͤge durch die da⸗

zwiſchen liegende Craiſe verhuͤtet würden / und das

uͤbrige Theil des Reichs im Frieden bliebe ; Da ſon⸗
ſten/ wann durch das gantze Reich/ oder durch einen

groſſen Theil deſſelben die Durchzůͤge geſchehen/ als⸗
dann durchs gantze Reich oder deſſen groͤſſeſten Theil
die Kxpedition und Waffen⸗Verfaſſung graune ,

welches die Geſtalt eines Neichs ⸗Krieges haͤtte/ und

die mittlere Staͤnde ſehr Zrayyren wuͤrde . Wann

auch Ihr . Kaͤyſerl. Maj . den Craiſen mit eilender

Huͤlffe uccurriret haͤtte/ ſo waͤre doch ſolches nicht

geſchehen um Urtheile zu exequiren / ſondern die

Reichs⸗Feinde und oͤfcfentliche Kriegs⸗Gewalt abzu⸗
treiben . 18 . Es wuͤrde hier nicht gefraget / ob die

Craiſe ohne Anſuchen der Parthey exe quren / ſon
dern / ob ſie eine wider die Reichs⸗Ordnungen und

zu ihrem Nachtheil unternommene Execution ab⸗

kehren moͤchten . Ob auch ſchon die Craiß⸗Aemter
keine Macht uͤber die Craiß⸗Staͤnde haͤtten/ erhebe
ſolches doch auch nicht ; weil die Craiſe ſelbſt durch

ſie exequireten / undſie in der Craiſe Namen . Die⸗

ſe Sache enthielte ſich nur alleine zwiſchen dem

Reichs⸗Hoffrath und den Reichs⸗Craiſen/ und gien⸗

ge die Kaͤyſerl. Majeſt . ſelbſt nicht an . So würde
auch noch weniger von einer Zernichtung der Kaͤyſ.
Sententz hier geſprochen : ſondern bloß von der wi⸗

der die Reichs⸗Ordnung fuͤrgenommenen Kxecu —

tion . 19 . Die Sache / davon gefraget wuͤrde/ be⸗

traͤffe bloß eine gerichtliche Verordnung oder Urtheil /
wodurch ſich die Craiß⸗Aemnter/ ſo wohl als die Par⸗
then/ beſchweret achteten ; welches demnach dieKaͤy⸗
ſerl, Majeſt . ſelbſt und Dero Allerhoͤheſten Kelpect ,
wie offt geſagt / nichts angienge : Wer bloß ſein Recht

zu erhalten trachtete / haͤtte keine Meynung den Ke —

pect zu brechen / ſondern ſein Recht zu behaupten.

Fuͤrſtl . Mechlenburgiſchg
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Zumahln aber wuͤrde der richterliche Reſpect da⸗

durch nicht aufgehoben/ wann die Parthey ſichdurch
ein Urtheil beſchweretachtetez weil ſonſtendie viel⸗

faͤltige rechtliche Mittel und Benelicia , ſo in Rech⸗

ten dem gravitten Theil wider die Urtheile erlaubet
waͤren / ja alle Inttantien auffgehoben / und die

gantze Sache nur bey einer Sententz und Inſtantz ge⸗

laſſen werden muͤſte/ damit der richterliche Kelpect

erhalten wuͤrde : Es wuͤrde auch hier bloß von der

Juttitz gehandelt / welcher ihr Lauff gelaſſen werden
muͤſte/ ohne Abſehen auff Kelpeet und Autoritaͤt :
Ob auch ſchon ein dehnsmann durch ſchweredehns⸗

Pflichte und Eyde ſeinem Lehns⸗Herrn alle Ehre zu
erweiſen / bey Straffe der Feloniẽ ſchuldig waͤre/ ſo
waͤre dennoch demſelben wohl erlaubt / ſein Recht

auch wider den Lehns⸗Herrn ohn eintge Furcht der

kelonie zu verfechten . Die Sache waͤre nicht zwi⸗

ſchen der Kaͤyſerl. Maj . ſelbſt und einem bloſſen Offi⸗
cier / ſondern zwiſchen zweyen Reichs⸗Sorporibus ,
ſo beyde Amt und Gewalt ohne Mittel vom Reiche

haben ; Nicht von einer Kaͤyſerl. Sententz / ſondern
von einer gerichtlichen Verordnung : Nicht von der

Sache oder Urtheil ſelbſt / ſondern von einer wider

die Reichs⸗Satzungen und zum Naͤchtheil der Reichs⸗

Craiſe fuͤrnehmendenKxecution . Wie auch/ daß
beydes wider die Urtheil rechtliche Mittel einzuwen⸗
den wohl erlaubt / und die Craiſe ſolche Exscution

abzukehren aus traͤgendem Alunte ſchuldig waͤren.

20 . Kein eintziges Exeinpel wuͤrde koͤnnen angefuͤh⸗
ret werden / ſo ſich hieher / und ain wenigſten / ſo auf
den Fall eines frembden Commillarit , wovon jetzo
allein gefraget wuͤrde/ ſich fuͤgte; Zumahlen aber /
dem nicht publice privatiinque widerſprochen wor⸗

den . Die Exempel von Denneinarck und Chur⸗
Pfaltz thaͤten nichts zur Sache / weil dieſelbe in va⸗

cuam poſloſſionem gekłominen / und alſo keiner

Execution noͤthig gehabt haͤtten . Ein jeder/ der

ein Recht an ein Guth zu haben vermeynet / koͤnte

die Voſſeſſion , wann ſie ledig waͤre / und niemand

anders darinn widerſtuͤnde / durch eigene Autoruaͤt

bekanntlich wohl ergreiffen : Und waͤre ſonderlich
Chur⸗Pfaltz mit Zuthuung der Chur⸗Regierung und

gutem Willen des gantzen Landes in den Beſißz gleich
angenommen worden . Die Exempel vor dem Teut⸗

ſchen Frieden haͤtten ſich begeben/ als die Staͤnde des

Reichs / ſonderlich wegen der Religtons⸗Beſchwer⸗
de/ in oͤffentlicher Fehde und Feindſchafft gegen ein⸗

ander geſtanden / und jeder Theil ein Haupt ge⸗
habt ; da die Executiones nicht nach einer

gewiſſen Executions- Ordnung / ſondern Jute belli

durch oͤffentliche Kriegs⸗Gewalt / wie jedes Theil
am beſten gekont/ ausgefuͤhret worden ; Aber es koͤn⸗
ten ſolche Kriegs⸗Expeditiones und ſeindliche Ge⸗
waltthaͤtigkeiten kein Recht in Jeiedens⸗Zeiten ma /
chen / geſchweigeauff rechtliche Kxecuctemes geſpro⸗
chener Urtheil erſtreckt werden ; Geſtalt dann auch
keine von dieſen Executionen im Stande gebliebenz
ſondern alle durch den Friedens⸗Schluß wiederruf⸗
fen/ und in vorigen Stand wieder geſetzet worden /
wie im Oßnabruͤg. Friedens⸗Schluß von Art . 4 .
biß Art . 15 . der Laͤnge nach zu leſen : Was das an⸗

gezogene eintzige Exempel der Stadt Donawerth be/

traͤßffe/ ſo vor dem Krieg An . 1607 . vorgegangen /
ſo waͤre zufoͤrderſt die Execution wider dieſe Stadt
nicht einem Commitfario , davon jetzo alleine ge⸗
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handelt und gefragt wuͤrde / ſondern einem benach⸗
barten Craißausſchreibenden Fuͤrſten/ nemlich dem

Churfuͤrſten von Bayern / auffgetragen worden / und

alſo hieher nicht gehoͤrig. Die Sache ſey auch noch
nicht ausgemacht / ſondern auf dem Friedens⸗Schluß
zwar ſehr getrieben / aber auff den naͤheſten Reichs⸗
Tag verwieſen / jedoch guch darauff nicht eroͤrtert
worden / ſondern biß jetzo noch unentſchieden geblie⸗
ben . In Executions . Sachen wuͤſte man von kei⸗

ner Vi Directiva , ſondern es waͤre bekannt / auch

bey den Rechts⸗Lehrern unſtreitig / daß die gantze
Execution in vi compulſiva beſtehe ; Dann ſol⸗
che vis waͤre nicht nur / wann jemand mit Waffen
gezwungen / ſondern auch wañ er durch Furcht einer

Bedrohung oder erkannten Straffe / oder ſonſt com⸗

peluret wurde etwas einzugehen : Bey der Vi Di⸗

rectiva oder dem glimpflichen Wege muͤſten aller⸗

foͤrderſt Partes Judicis & Arbitratolis , die Stuͤcke
eines Richters und eines Schiedmanns / unterſchie⸗
den werden . Einem nachdruͤcklich zureden / und

dadurch vermoͤgen/ daß er oltro etwas eingehe / waͤ
ren Stuͤcke eines Schiedsmanns / und koͤnte nicht
nur durch Commiſſatios / ſondern auch durch eine

jede Privat⸗Perſon / die bequem waͤre/ geſchehen ;
Aber da koͤnte dann kein Urtheil / EKeecution , Stra⸗
fe/ Areſt und dergleichen vorgehen ; welches Stuͤcke

eines Richters waͤren / womit er contta invitum

verfuͤhre. Wann dann nun der Verluſtige ſich al⸗

ſo durch dieſen Weg bereden lieſſe / daß er gutwillig
Parire , brauchete es freylich weiter keiner Execution ,
ſondern die Anweiſungen / Ubergebungen /Erlaſſun⸗
gen der Eyde/ auch freywilltge dequeſtra und Im⸗

miſſiones , moͤchten nicht nur per Commiſſarium ,
ſondern auch gar ohne Commiſſarien / ohne Richter
bloß privatim geſchehen / und wuͤrden die Craiß⸗

Aemter ſich darein nicht miſchen : Und von ſolchein
Fall gutlicher Handlung wuͤrde hier nicht gefraget .

Wann aber der verluſtige Theil ſich alſo in Guͤte
nicht bereden laſſen wolte / wovon jetzo gehandelt
wuͤrde / ſo folgete vis compulſtva des Richters / und
die beſtůnde bloß in Mandatis oderBefehlen ; Maſ⸗
ſen auch die Executorialien nichts anders waͤren /

als Pænal - Mandata . Dafern aber nun der ver⸗

luſtige Theil daran ſich nicht kehrete/ noch Straff
oder Acht fuͤrchtete/ ſo muͤſte endlich Zwang gebrau⸗
chet werden . Durch wen / weil der Richter nicht
ſelbſt Hand anlegt ? Da haͤtten nun die Staͤnde ih⸗
nen und dem Reich am ehrlichſten / nuͤtzlichſten und

anſtaͤndigſten erachtet / daß ſolcher Zwang niemand
als den Craiſen ſelbſt auffgetragen wuͤrde / R. A.
1512 . §. 11 . und dieſes wuͤrde die Keal . und wuͤrck⸗
liche Execution genannt in R. A. 1654 . §. 15 .
86 . 159 . &c . Ferner waͤre in der HoffGerichts⸗
Ordnung ſelbſt Lit . F. 8. Daferne ete . ausdruͤck⸗
lich erlaubt / daß die Partheyen wider die Urtheile
des HoffGerichts Nullitaͤten und gar Syndicatum
vorkehren moͤchten/ und wuͤrden doch darum keine

Richter uͤber den Richter / ſondern provocitten hin⸗
gegen auff einen andern Richter ; ſonſten muͤſten
alle ſolche Remedia , ja alle Inſtantien abgeſchafft /
und ein Richter fuͤr iotallibel gehalten werden ;
da es doch meiſtens quæſtiones factotum waͤren/
quæ prudentiſſimum quoque fallant . So twaͤ⸗
re auch der Kaͤyſerliche Reichs Hoffrath nicht Rich⸗
ter uͤber das Amt der Craiſe / ſondern uͤber die Sache
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wuͤrde : Maſſen nach der Natur und geſunden Ver⸗

der Partheyen / und waͤren nicht den Craiſen / ſon⸗
dern dem widerrechtlichen wodo alle widrige Fol⸗

gen zuzuſchreiben . So viel die Craiß⸗Directoria
ſberreffe/ ſo waͤre nicht die Frage / ob die Execution

durch ein Rechts⸗Mittel haͤtte ſuſpendiret werden

koͤnnen ? Sondern wann ſchon dieſelbe haͤtte fuͤr ſich
gehen muͤſſen / ob dann die / ſo jetzo geſchehen / nicht

allerdings nichtig / und alſo unverbüuͤndlich
waͤre ? Dann wann ſchon die Urtheil xequiret
werden muͤſten/ und kein Mittel die Kxecution ſuſ⸗

pendirete / ſo muͤſte doch dieſelbe ſodann den Reichs⸗

Ordnungen gemaͤß geſchehen ; ſonſten koͤnte ſie frey⸗
lich abgelehnet werden / nicht weil ſie nicht ſtatt haͤtte/
ſondern weil ſie nicht / wie Rechtens / fuͤrgenommen
worden . Es waͤren aber auch alle die Kemedia , dup⸗

plcationes , Reſtitutiones &c . ſuſpenſiva , weil

alle kemedia , ſo wider ein Urtheil anzufuͤhren erlau⸗
bet waͤren / ihrer Natur und Eigenſchafft nach luſ⸗

Penliva , und hielten die Execution auff / wann

nicht ausdruͤcklich dieſer etlectus ihnen genommen

nunfft keine kvecution geſchehen/ ſo lange die Sa⸗

che noch ſtrittig waͤre ; ( wie ſie dann waͤre / wann

noch remedia und inſtantiæ , worinn daruͤber noch

erkennet werden ſolte / uͤbrig waͤren) weil biß dahin
ſie noch nicht abgeurtheilt / und alſo noch kein jucki .
catum waͤre / nec enim eſſe rem judtceatam quæ
adhuc jadcanda : die Exccution aber geſchaͤhe
nicht / da kein judicatum waͤre : es waͤre dieſelbe
das extremum in jurisdictione ; wann nach dem

Urtheil in der Sache noch ferner erkennet und ge⸗

ſprochen werden ſolte / alſo der Streit noch waͤhrete/
da gelte die Regel : Lite pendente nihil inno -

vandum . Dieſem nach dann waͤre vor eine unbe⸗

wegliche Regel zu halten / daß alle Kemedia ,ſo wie⸗

der ein Urtheil erlaubet wuͤrden / ihrer Natur und

Eigenſchafft nach ſulpenſiva waͤren / biß klar er⸗

wieſen worden / daß aller etfectus ſuſpenſivus ih⸗
nen durch die Geſetze genommen waͤre. Wann auch

ſchon die erzehlte Rewedia die Execution der Ur⸗

theile ſonſt nicht hemmen oder luſpendliren koͤnn⸗

ten / ſo waͤre es doch ein anders / wann die Urtheile

ex capite nullitatis inſanahilis beſtritten wuͤrden ;

maſſen alsdann die Sententia nicht exequirt wer⸗

den koͤnnte / biß luper nullitate erkannt worden ;

well es alsdann fuͤr kein Urtheil oder condemna⸗
tion gehalten wuͤrde/ eine dententz aber / quæ nulis

ſit , auch nicht exequiret werden koͤnnte. Ins be⸗

ſondere waͤre unſtrittig / daß durch den Oßnabruͤcki⸗
ſchen Friedensſchluß Art . 5. § ·FF . ſupplicatio Ppro
remedio ſuſpenſivo , und eben darumb / damit in

Aulico Judicio ein remedium ſuſpenſivum ſeyn
moͤchte / verordnet worden ; bey welcher Verordnung

des allgemeinen Friedenſchluſſes es dann ſo lange

bleiben muͤſte/ biß erwieſen wuͤrde / wo ſolches an

dieſem Kemedio nainentlich geaͤndert und abge⸗
ſchaffet worden : Zumalen da ſolches in den Kaͤy⸗
ſerl. Wahl Capitulatiopen / auch noch in der letz⸗

tern / art . 41 . ſo beſtaͤndig immer wiederholet und

alſo beſtaͤtiget worden : Was einmal cum debita

cauſæ cognitione und NB . ordentlicher Weiſe ge⸗

ſchloſſen iſt / ſoll nirgends anders / es ſey dann durch
den ordentlichen Weg der im Friedensſchluß belleb.
ten Keviſion von neuem in cognition gezogen /

noch deſſen Execution gehindert werden . “

Beſchreibung
23 . Daß auch in gemeinen Rechten die Execution

petita reſtitutione ſuſpendiret wuͤrde/ erhelle ex

tit . Cod . In integ . reſtit . poſtul . nihil innov .
Non innovari vero id , quod in priori ſtati re -

linquatur . Und ſo wuͤrde es gleich in L. un . Cod

d . Tit . alſo erklaͤret : Poſtulata in integrum te -

ſtitutione omnia in ſuo ſtatu eſſe debere , do -

nec lis finiatur , perſpicui jutis eſt . Es wuͤrde
auch zumalen in Ord . Aul . tit . §. §. Daferne 1c.

ausdruͤcklich geſetzet / daß die Kettitutio in inte⸗

grum per viam ſupplicationis am Kaͤyſerl. Hof⸗
Rath geſuchet / und NB auff ſolchen Fall derFrie
densſchluß obſerviret werden ſolte / damit den Par⸗
theyen Remedium ſuſpenſivum nicht genommen

werde . 24 . Es waͤre ebenfalls wieder alle Rechte /
daß die noͤthige Cautions. Leiſtung bey inter ponir⸗
ter Keviſion die Execution nicht hindern ſolte/ weil
die Execution nicht anders geſtattet wuͤrde/ als mit

der Condition , dafern der andere caviren wuͤrde /

R. A. 1654 . §. 124 . als lange nun die Condition

nicht erfuͤllet waͤre/ koͤnnte auch keine Execution ge⸗

ſchehen/ ſondern wieder den / ſo darumb anſucht / ex.
ceptio nondum impletæ conditionis vorgeſchu -
tzet werden / welches auch von niemand in Streit ge⸗

zogen wuͤrde. Maſſen dann dieſes in Rechten ſo all⸗

gemein waͤre/ daß in allen Sachen der jenige / ſo et⸗

was Gerichtlich begehret / da er ſeiner Seits ſelbſt
noch nicht alles implirt / durch die exception nen⸗

dom impletià ſua parte contractus & c indeſſen

abgewieſen werden koͤnnte. 25 . Die hoͤheſte Juris .
diction und Macht zu urtheilen ſtuͤnde der Kaͤyſerl.
Majeſt . ſolcher geſtalt zu / daß ſolche durch Sie als

das Haupt / und zugleich durch die Staͤnde / als ein⸗

geleibte Glieder / verwaltet wuͤrde / ſo / daß ſie dieſelbe
eutweder durch ſich ſelbſt / oder durch andere verrich⸗
teten . Woraus dann nothwendig erfolge / daß be⸗

vorab ein beſchwerter Reichs⸗Stand / da er wolte /
an dieſe erſte und hoͤheſte Reichs / Jurĩsdictton , als

welche auſſer Zweiffel competens , und gar der Ur⸗

ſprung aller dompetenten Jurisdictionen im Rei —

che iſt / endlich ſich zu beruffen wohl befugt waͤre,

Es koͤnnte auch von Alters her kein einziges Exem⸗

pel/ ſonderlich Fuͤrſtenthuͤmer betreffend / angezogen
werden / da einem Reichs⸗Fuͤrſten/ dafern er ſich auff

die Reichs Verſammlung beruffen / ſolches in Ge⸗

richtlichen Faͤllen jemals abgeſchlagen worden : Von

andern Faͤllen aber / da nicht Gerichtlich / ſondern
mit Gewalt der Waffen / und jure belli verfahren /
oder da die Parthey auff das Reich gar nicht pro —

Vocirt / wuͤrde jetzo nicht gefraget . Und weil bey

andern Gerichten die Kxec ution dadurch gehemmet
wuͤrde / wann dawider ein Mittel an einen Richter

vorgekehret worden / wie viel mehr / wann jemand/
ſonderlich ein Reichs⸗Stand / in Faͤllen die Fuͤrſten⸗
thuͤmer betreffen / an die hoͤheſte Gewalt ſelbſt / als

ſonderlich in dieſem Fall conipetirenden Richter /
ſich beruffe ; geſtalt auch in den Canon⸗ ſchen Rech⸗
ten ſolches klar verfuͤgt waͤre / c . un . X . de Cleric ,

peregr. 26 . Es wuͤrde auch dergeſtalt gar keine

neue Gerichts⸗Form / ſondern hingegen / daß die al⸗

te in allen Reichs⸗Ordnungen gegründete / bleiben

moͤchte / verlanget : Waͤre auch keine neue Gerichts⸗

Forme / ſondern die uralte Reichs⸗Oblervantz / in

die Sachen / die Fuͤrſtenthuͤmer betreffen / ſich
auff die Reichs⸗Verſammlung zu beziehen . Die

Sache
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Aemter an / die beyde in dieſem Stuͤcke die Parthey
waͤren : Wann nun ein Reichs Amt vermeynet /
durch des andern Verordnung beſchweret zu ſeyn /

haͤtte das eine Theil wenigſtens ſo viel Recht / wie⸗
der ſolche beſchwerende Verordnung ſich zu ſchuͤtzen/
als das andere / ſolche ergehen zu laſſen ; und koͤnnte

diß Theil nicht hefftiger daruͤber thun / daß das an⸗
dere ſich ſchůtze/ als das andere/ daß es graviret wuͤr⸗
de . Und wie Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . nicht weniger

durch Ihre weltbekannte Gottesfurcht / als durch

Ihre Waffen / Ihren hoͤchſt⸗preißlichenVorfahren es

zuvor thaͤten/ als wuͤrden Sie mehr die Gruͤnde der

Defenſion , als die Worte der Anklage erwaͤgen .
27 . Der ſchuldigſte Keſpect wuͤrde gegen die hoͤhe⸗

ſte Gerichte allerdings vorbehalten / aber ſolches hin⸗
dere niemand an Behauptung ſeines Rechts . Ein

Aß in denen zwiſchen des Herrn Hertzogs
Durchl . und Sr . Koͤn. Maj. zu Daͤnemarck

ſchwebenden Mißhelligkeiten beyde Theile die

Engel⸗ und Hollaͤndiſche Medliation angenommen /
und deßhalb zu Pinneberg mit einander in Conke -

tences getreten / iſt aus den Geſchichten des vorigen
Jahres zu erſehen . Weilen es aber mit Fortſetzung
derſelben etwas langſam hergieng / und immittelſt
des Herrn Hertzogen Durchl . noch drey neue Schan⸗
zen angeleget / als nemlich eine zu Roͤmnitz bey Hu⸗
ſum/ die andere bey Schlickdock / und die dritte auff
der Hellig / ſo ward zwar an Seiten der Mediatoren

dahin gearbeitet / daß Se . Koͤn. Maj . den Ausgang
derſelben erwarten / und inzwiſchen nichts weiter vor⸗

nehmen moͤchten / Se . Koͤn. Maj . aber wolten ſich
hierzu nicht allerdings verſtehen / ſondern erboten ſich
war in einen guͤtlichen Vergleich mit des Herrn
Hertzogen Durchl. zu treten/ jedoch ſolten Se. Durchl .
zuvor die von Ihnen neu auffgefuͤhrte Schantzen
wieder demoliren laſſen ; wozu aber Se . Durchl .
ſich nicht geneiget befunden / ſondern befliſſen ſich viel⸗

mehr / die angelegte Schantzen von Tage zu Tage
mehrzu befeſtigen . Dieſes nun bewog Se . Koͤn.

Majeſt . einige dero Trouppen bey 7000 . nach dem

Hertzogthum Holſtein zu ſchicken / geſtalt Sie dann

auch zn Ausgang des May ſich in hoher Perſon
dahin erhoben/ und als gedachte Trouppen ſich nun⸗

mehr dem Hertzogthum genaͤhert / dem Herrn Her⸗
tzog andeuten laſſen / daß er binnen drey Tagen re⸗

ſolviren moͤchte/ mit Schleiffung der Schantzen ei⸗

nen Anfang zu machen / oder gewaͤrtig zu ſeyn/ daß
es durch dero Trouppen geſchehen ſolte. Weil nun

Se. Durchl . ſich hierzu nicht verſtehen wollen / ſo
wurden mehrgemeldte Trouppen bey 7000 . Mann

ſtarck von Infanterie und Cavallerie nebſt einer zu⸗

laͤnglichen Artillerte wuͤrcklich in das Hertzogthum
ebracht / und in die Aemter Huſiim / Gottorp /

Schwabſtaͤtt / ingleichem in dem Eiderſtaͤttiſchen/
Ditmarſen und Stapelholm einquartirt / auch fer⸗
ner vor die Holmer Schantze gefuͤhret / welche durch
das Alefeldiſche Regiment ſchon zuvor war berennet
worden . Den 1. ( 11. ) Junii warendie Batterien
davor verfertiget / inzwiſchen aber die Schantze zur

Ubergabe auffgefordert / und nach geſchehenerWei⸗

gerung den ganzen Tag darauff canoniret ; der

Theatri Europæi XV. Theil.

Fuͤrſtl. Holſteiniſche Geſchichte .

als zu erhalten / das Recht zu befoͤrdern/ als zu ver⸗

zoͤgern. Es wuͤrde aber gefraget / ob deſſen Urſache
bey dem zu ſuchen/ der ſein Recht ſchuͤtzet und hand⸗
habet . In dem Friedensſchluß Art . 17 . § . 7 . wuͤrde

den Staͤnden invaſio , nicht defenſio , ihr Recht mit

Gewalt wieder andere zu verfolgen / nicht aber den

annahenden Gewalt abzukehren/ verboten / noch auch

ſonſten die unter den Lands Fuͤrſtl .Hoheiten und

Regalien enthaltene Jura arworum , noch die von

undencklichen Zeiten hergebrachte / in der guͤldenen
Bull / Keformation Friderici III . P . H. G. O.

und ſonſten beſtaͤtigte/ auch in dem Friedensſchluß
ſelbſt / unterm Punet von Buͤndnuͤſſen / begriffene
rechtmaͤſſige Fehden ; am allerwenigſten aber der

Craiſe Kriegs⸗Expeditiones , wozu ſie vom Reich
verordnet waͤren/ ausgeſchloſſen.

Commendant hergegen Capitain Zacharias Wolff
ſchoß nicht weniger tapffer heraus / wodurch etliche

Gemeinegetoͤdtet / dem Capitain Buͤlan aber der Arm

abgeſchoſſen worden . Den 12 . 2 . kamen Se .

Koͤn. Maj . in das Lager / beſichtigten die Wercke /
und wurden uͤber oο . Bomben in die Schantze ge⸗

worffen / wiewol ohne ſonderlichen Schaden ; die

Belagerte hergegen blieben auch nichts ſchuldig / be⸗

ſchaͤdigten die Batterien / erlegten auch wiederumb

einige Gemeine : Weil man ſich nun dieſes ſtarcken
Wiederſtands nicht verſehen / ſo ſtellten Se . Koͤn.

Maj . Ordre / daß man noch mehr und groͤſſer Ge⸗

ſchutze und Moͤrſer ſolte anfuͤhren / kehreten darauff
zuruͤck nach Rendsburg / und kamen den 13 . 3.

wieder in das Lager / an welchem Tage jedoch weni⸗

ger geſchoſſen ward / indem die Belagerer mit Ke⸗

partrung ihrer Batterien geſchaͤfftig waren / aber

dabey nicht wenige Todten / worunter auch zwey Ca⸗

pitains nebſt unterſchiedenen Unter⸗Offtcirern / ſo
bleſſirt worden / bekamen . Den 14 . fruͤhe Morgens
umb 2. Uhr fieng man an den Ork in Gegenwart Sr .

Koͤn. Maj . an drey Orten zugleich zubeſchieſſen / wel⸗
che darauff gegen Mittage zuruͤck gegangen / und

das Commando der ſaͤmtlichen Trouppen dero Ge⸗

neral⸗Feldmarſchall Wedel uͤbergeben; es ward biß
gegen Abend dergeſtalt continuiret / daß die Breche

ſo groß worden / daß man Compagnien⸗weiſe durch⸗
paſſiren koͤnnen / auch wurden bey 200 . Bomnben

hinein geworffen ; wowider zwar der Commendant

ſich ſo gut defendirte als er konnte / nichts deſto
weniger weil er keine Hoffnung zum Entſatz hatte /
und den bevorſtehenden General⸗Sturm ſich nicht

getrauete auszuhalten / ſo ließ er den Abend umb 6 .

Uhr die Chamade ſchlagen/ ſchickte auch zween Lien⸗

tenants heraus / die Capitulation zu ſchlieſſen/ wel⸗
che auff dieſeConditionen erfolget : Daß der Com⸗

1697 .

und nach ge
mendant die Schantze mitdarinnbefindlicher Kriegs⸗ſchehener
und Mund⸗Proviſion in dem Stande / wie ſie jetzo
waͤre / Sr . Koͤn. Maj . zu Daͤnemarck uͤberlieffern/
er hergegen nebſt bey ſich habender Guarniſon mit

Ober⸗ und Unter⸗Gewehr / auch fliegenden Fahnen/
jedoch ohne klingendes Spiel / ausziehen / und mit

gnugſamer Convoy biß Toͤnningen begleitet / die

Waͤgen auch zu Abfuͤhrung der Bagage ohne Unko⸗

ſten ihm gegeben / die Uberlaͤuffer aber zuruͤcke ge⸗

Ll lieffert

Eroberung
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